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1 Baden-Württemberg
§ 2 Träger entweder Gemeinde/Landkreis o. Land Grds. meistens Gemeinde (§28,29)

§ 23 Befugnis zu: „zur Aufrechterhaltung der Ordnung des Schulbetriebs und zur Erfüllung der ihr 
übertragenen unterrichtlichen und erzieherischen Aufgaben erforderlichen Maßnahmen zu treffen und 
örtliche Schulordnungen, allgemeine Anordnungen und Einzelanordnungen zu erlassen und von 
Schülerinnen und Schülern schulordnungswidrig mitgeführte oder verwendete Sachen einzuziehen. 
Inhalt und Umfang der Regelungen ergeben sich aus Zweck und Aufgabe der Schule.“ 

(§ 30e: Verordnungsermächtigung des Kultusministeriums durch Rechtsverordnung (bei 
„Ausnahmetatbeständen“))

Schulaufsichtsbehörde hat Klausel gegen helfende Lehrer:innen § 32 IV 2

§ 72 Alle Kinder und Jugendliche schulpflichtig

§ 86 Zwangsgeld, Schulzwang

(1) Kommen die Erziehungsberechtigten oder diejenigen, denen Erziehung und Pflege eines Kindes 
anvertraut ist, ihrer Pflicht nach § 85 Abs. 1 nicht nach, kann die obere Schulaufsichtsbehörde nach 
Maßgabe des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld festsetzen.

(2) Schulpflichtige, die ihre Schulpflicht nicht erfüllen, können der Schule zwangsweise zugeführt 
werden. Die Zuführung wird von der für den Wohn- oder Aufenthaltsort der Schulpflichtigen 
zuständigen Polizeibehörde angeordnet. Wenn die Erziehungsberechtigten oder diejenigen, denen 
Erziehung und Pflege eines Kindes anvertraut ist, schulpflichtige Kinder trotz Aufforderung nicht 
vorstellen, kann das Amtsgericht auf Antrag der zuständigen Polizeibehörde eine Durchsuchung von 
deren Wohnung anordnen.

§ 90 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen

(1) Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen dienen der Verwirklichung des Erziehungs- und 
Bildungsauftrags der Schule, der Erfüllung der Schulbesuchspflicht, der Einhaltung der Schulordnung 
und dem Schutz von Personen und Sachen innerhalb der Schule.

(2) Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen kommen nur in Betracht, soweit pädagogische 
Erziehungsmaßnahmen nicht ausreichen; hierzu gehören auch Vereinbarungen über 
Verhaltensänderungen des Schülers mit diesem und seinen Erziehungsberechtigten. Bei allen 
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Die 
Schule kann von Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen absehen, wenn der Schüler durch soziale 
Dienste Wiedergutmachung leistet.

(3) Folgende Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen können getroffen werden:

2.durch den Schulleiter:

d)Ausschluss vom Unterricht bis zu fünf Unterrichtstagen, bei beruflichen Schulen in Teilzeitform 
Ausschluss für einen Unterrichtstag,

nach Anhörung der Klassenkonferenz oder Jahrgangsstufenkonferenz, soweit deren Mitglieder den 
Schüler selbstständig unterrichten:

e)einen über den Ausschluss vom Unterricht nach Buchstabe d) hinausgehenden Ausschluss vom 
Unterricht bis zu vier Unterrichtswochen,

f)Androhung des Ausschlusses aus der Schule,

g)Ausschluss aus der Schule.
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[…]der zeitweilige Ausschluss vom Unterricht kann mit der Androhung des Ausschlusses aus der 
Schule verbunden werden. Die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage 
entfällt. 

(4) Vor dem Ausschluss aus der Schule wird auf Wunsch des Schülers, bei Minderjährigkeit auf 
Wunsch der Erziehungsberechtigten, die Schulkonferenz angehört. Nach dem Ausschluss kann die 
neu aufnehmende Schule die Aufnahme von einer Vereinbarung über Verhaltensänderungen des 
Schülers abhängig machen und eine Probezeit von bis zu sechs Monaten festsetzen, über deren 
Bestehen der Schulleiter entscheidet.

(5) Die obere Schulaufsichtsbehörde kann den Ausschluss aus der Schule auf alle Schulen des 
Schulorts, des Landkreises oder ihres Bezirks, die oberste Schulaufsichtsbehörde kann den 
Ausschluss[…], auf alle Schulen des Landes ausdehnen. […]

(6) Ein zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht, seine Androhung oder eine Androhung des 
Ausschlusses aus der Schule sind nur zulässig, wenn ein Schüler durch schweres oder 
wiederholtes Fehlverhalten seine Pflichten verletzt und dadurch die Erfüllung der Aufgabe der 
Schule oder die Rechte anderer gefährdet. Ein Ausschluss aus der Schule ist zulässig, wenn 
es einem Mitschüler wegen Art und Schwere der Beeinträchtigungen und deren Folgen nicht 
zumutbar ist, mit dem Schüler weiter dieselbe Schule zu besuchen, oder einer Lehrkraft, ihn 
weiter zu unterrichten; dem Schutz des Opfers gebührt Vorrang vor dem Interesse dieses Schülers 
am Weiterbesuch einer bestimmten Schule. Im Übrigen ist ein Ausschluss aus der Schule nur 
zulässig, wenn neben den Voraussetzungen des Satzes 1 das Verbleiben des Schülers in der Schule 
eine Gefahr für die Erziehung und Unterrichtung, die sittliche Entwicklung, Gesundheit oder Sicherheit 
der Mitschüler befürchten lässt.

(8) […]

(9) Der Schulleiter kann in dringenden Fällen einem Schüler vorläufig bis zu fünf Tagen den 
Schulbesuch untersagen, wenn ein zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht zu erwarten ist oder er 
kann den Schulbesuch vorläufig bis zu zwei Wochen untersagen, wenn ein Ausschluss aus der 
Schule zu erwarten ist. Zuvor ist der Klassenlehrer zu hören. Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend.

§ 92 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. den Verpflichtungen nach § 72 Abs. 3 oder 3a nicht nachkommt oder die ihm nach § 85 
obliegenden Pflichten verletzt,

2.die auf Grund des § 87 zur Durchführung der Schulpflicht erlassenen Rechtsvorschriften oder als 
Erziehungsberechtigter die ihm nach der Schulordnung obliegenden Pflichten verletzt, sofern auf die 
Bußgeldbestimmung dieses Gesetzes ausdrücklich verwiesen wird.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die untere Verwaltungsbehörde.

§ 117 Einschränkung von Grundrechten

Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit ( Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) wird 
nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.

2 Bayern
Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen BayEUG

Art. 35 Schulpflicht 
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(1) 1Wer die altersmäßigen Voraussetzungen erfüllt und in Bayern seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat
oder in einem Berufsausbildungsverhältnis oder einem Beschäftigungsverhältnis steht, unterliegt der 
Schulpflicht (Schulpflichtiger). 

Art. 56 Rechte und Pflichten

(2) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, entsprechend ihrem Alter und ihrer Stellung 
innerhalb des Schulverhältnisses

1. sich am Schulleben zu beteiligen,

2. im Rahmen der Schulordnung und der Lehrpläne an der Gestaltung des Unterrichts mitzuwirken,

3. über wesentliche Angelegenheiten des Schulbetriebs hinreichend unterrichtet zu werden,

4. […]

5. bei als ungerecht empfundener Behandlung oder Beurteilung sich nacheinander an Lehrkräfte, an 
die Schulleiterin bzw. den Schulleiter und an das Schulforum zu wenden.

(3) 1Alle Schülerinnen und Schüler haben das Recht, ihre Meinung frei zu äußern; im Unterricht ist der 
sachliche Zusammenhang zu wahren. 2Die Bestimmungen über Schülerzeitung (Art. 63) und politische
Werbung (Art. 84) bleiben unberührt.

(4) 1Alle Schülerinnen und Schüler haben sich so zu verhalten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt 
und das Bildungsziel erreicht werden kann. 2  Sie dürfen insbesondere in der Schule und bei   
Schulveranstaltungen ihr Gesicht nicht verhüllen, es sei denn, schulbedingte Gründe erfordern 
dies; zur Vermeidung einer unbilligen Härte können die Schulleiterin oder der Schulleiter Ausnahmen 
zulassen. 3 Darüber hinaus haben sie insbesondere die Pflicht, am Unterricht regelmäßig 
teilzunehmen und die sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen zu besuchen.

Art. 86 Erziehungsmaßnahmen, Ordnungsmaßnahmen 

(1) 1Zur Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrags oder zum Schutz von Personen und Sachen
können Erziehungsmaßnahmen gegenüber Schülerinnen und Schülern getroffen werden. 2Dazu zählt 
bei nicht hinreichender Beteiligung der Schülerin oder des Schülers am Unterricht auch eine 
Nacharbeit unter Aufsicht einer Lehrkraft. 3Soweit andere Erziehungsmaßnahmen nicht ausreichen, 
können Ordnungs- und Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden. 4  Maßnahmen des Hausrechts  
bleiben stets unberührt. 5Alle Maßnahmen werden nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
ausgewählt.

(2) Ordnungsmaßnahmen sind:

1. der schriftliche Verweis,

2. der verschärfte Verweis,

3. die Versetzung in eine Parallelklasse der gleichen Schule,

4. für die Dauer von bis zu vier Wochen

a) der Ausschluss vom Unterricht in einem Fach bei schwerer oder wiederholter Störung des 
Unterrichts in diesem Fach,

b) der Ausschluss von einer sonstigen Schulveranstaltung,

c) die Versetzung von einer Ganztags- in eine Halbtagsklasse,

5. der Ausschluss vom Unterricht, bei Ganztagsklassen einschließlich der außerunterrichtlichen 
Angebote, für bis zu sechs Unterrichtstage, bei Berufsschulen mit Teilzeitunterricht für höchstens zwei
Unterrichtstage,
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6. bei Gefährdung von Rechten Dritter oder der Aufgabenerfüllung der Schule durch schweres oder 
wiederholtes Fehlverhalten (schulische Gefährdung)

a) der Ausschluss vom Unterricht, bei Ganztagsklassen einschließlich der außerunterrichtlichen 
Angebote, für zwei bis vier Wochen ab dem siebten Schulbesuchsjahr,

b) der Ausschluss von einer sonstigen Schulveranstaltung für die Dauer von mehr als vier Wochen,

c) bei Besuch einer Ganztagsklasse die Versetzung in eine Halbtagsklasse für die Dauer von mehr als
vier Wochen,

7. der Ausschluss vom Unterricht, bei Ganztagsklassen einschließlich der außerunterrichtlichen 
Angebote, für mehr als vier Wochen, längstens bis zum Ablauf des laufenden Schuljahres, an 
Mittelschulen und Mittelschulstufen der Förderschulen ab dem siebten Schulbesuchsjahr bzw. an 
Berufsschulen sowie Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung bei einer schulischen 
Gefährdung,

8. bei Pflichtschulen die Zuweisung an eine andere Schule der gleichen Schulart bei einer schulischen
Gefährdung,

9. die Androhung der Entlassung von der Schule bei einer schulischen Gefährdung,

10. die Entlassung von der Schule bei einer schulischen Gefährdung,

11. der Ausschluss von allen Schulen einer Schulart, wenn bei einer Entlassung nach Nr. 10 
Tatumstände gegeben sind, die die Ordnung oder die Sicherheit des Schulbetriebs oder die 
Verwirklichung des Bildungsziels der betreffenden Schulart besonders gefährden sowie

12. der Ausschluss von allen Schulen mehrerer Schularten unbeschadet der Erfüllung der 
Schulpflicht, wenn eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer vorsätzlich begangenen 
Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr erfolgt ist, die Strafe noch der 
unbeschränkten Auskunft unterliegt und wenn nach der Art der begangenen Straftat die 
Ordnung oder die Sicherheit des Schulbetriebs oder die Verwirklichung der Bildungsziele der 
Schule erheblich gefährdet ist.

(3) Unzulässig sind:

[…]

4. Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Nr. 9 bis 12 gegenüber Schulpflichtigen in Pflichtschulen; 
gegenüber Schulpflichtigen in Berufsschulen, die in keinem Ausbildungsverhältnis stehen, sowie 
gegenüber Schulpflichtigen, die die Mittelschule nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht besuchen, 
sind jedoch Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Nr. 9 und 10 zulässig,

5. Ordnungsmaßnahmen auf Grund außerschulischen Verhaltens, soweit es nicht die Verwirklichung 
der Aufgaben der Schule gefährdet und

6. andere als die in Abs. 2 aufgeführten Ordnungsmaßnahmen.

Art. 87 Sicherungsmaßnahmen 

(1) 1Eine Schülerin oder ein Schüler kann auch bei bestehender Schulpflicht vorläufig vom Besuch der
Schule bzw. der praktischen Ausbildung ausgeschlossen werden, wenn ihr bzw. sein Verhalten das 
Leben oder in erheblicher Weise die Gesundheit gefährdet von

1. Schülerinnen bzw. Schülern,

2. Lehrkräften,

3. sonstigem an der Schule tätigem Personal oder

4. anderen Personen im Rahmen ihrer schulischen oder praktischen Ausbildung
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und die Gefahr nicht anders abwendbar ist. 2Der vorläufige Ausschluss endet spätestens mit der 
Vollziehbarkeit der Entscheidung über schulische Ordnungsmaßnahmen, über die Überweisung an 
eine Förderschule oder über eine Aufnahme in eine Schule für Kranke oder in eine andere 
Einrichtung, an der die Schulpflicht erfüllt werden kann. 3Der vorläufige Ausschluss soll auf wegen 
desselben Sachverhalts später gegebenenfalls nach Art. 86 verhängte Ausschlussmaßnahmen 
angerechnet werden.

(2) Beeinträchtigt das Verhalten der Schülerin bzw. des Schülers den Bildungsanspruch der 
Mitschülerinnen und Mitschüler schwerwiegend und dauerhaft oder wäre eine solche Beeinträchtigung
zu erwarten, kann bei einer Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Abs. 2 Nr. 7 auch entschieden werden, 
dass

1. die Vollzeitschulpflicht der Schülerin bzw. des Schülers mit Ablauf des achten Schulbesuchsjahres 
beendet wird,

2. nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht nach Nr. 1 auch die Berufsschulpflicht beendet wird, wenn 
die Schülerin oder der Schüler noch nicht in die Berufsschule oder die Berufsschule zur 
sonderpädagogischen Förderung aufgenommen ist, oder

3. die Berufsschulpflicht beendet wird, wenn die Schülerin oder der Schüler bereits in die Berufsschule
oder die Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung aufgenommen ist.

Zuständigkeit und Verfahren 

(1) Über Ordnungsmaßnahmen entscheidet in den Fällen des Art. 86 Abs. 2

1. Nr. 1 die Lehrkraft oder Förderlehrkraft,

2. Nr. 2 
bis 5

die Schulleiterin bzw. der Schulleiter,

3. Nr. 6, 
7, 9 
und 
10

die Lehrerkonferenz; im Fall der Nr. 7 im Einvernehmen mit dem örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe im Hinblick auf mögliche Leistungen nach Maßgabe 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch; im Fall der Nr. 10 im Einvernehmen mit 
der zuständigen Schulaufsichtsbehörde sofern sich der Elternbeirat mit einer
Zwei-Drittel-Mehrheit gegen die Entlassung ausgesprochen hat,

4. Nr. 8 die zuständige Schulaufsichtsbehörde auf Antrag der Lehrerkonferenz und

5. Nr. 11
und 
12

das zuständige Staatsministerium; im Fall der Nr. 11 auf unmittelbar nach dem 
Beschluss über die Entlassung gestellten Antrag der Lehrerkonferenz.

(2) Über Sicherungsmaßnahmen entscheidet in den Fällen des Art. 87

1. Abs. 
1

die Schulleiterin bzw. der Schulleiter,

2. Abs. 
2

die Schulaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe im Hinblick auf mögliche Leistungen nach Maßgabe des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch; bei Maßnahmen nach Art. 87 Abs. 2 Nr. 1 und 3 
ist ein Antrag der Lehrerkonferenz erforderlich.

(3) 1Vor der jeweiligen Entscheidung sind anzuhören

1. die Schülerin bzw. der Schüler bei Ordnungsmaßnahmen und bei Sicherungsmaßnahmen nach Art.
87 Abs. 2,

2. die Erziehungsberechtigten bei Maßnahmen nach Art. 86 Abs. 2 Nr. 3 bis 12 und Art. 87 Abs. 2 
sowie
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3. die Beratungslehrkräfte oder Schulpsychologen, soweit es für die Entscheidung über Maßnahmen 
nach Art. 86 Abs. 2 Nr. 9 bis 12 und Art. 87 Abs. 2 erforderlich erscheint.

2Außerdem sind auf Antrag der Schülerin oder des Schülers oder der Erziehungsberechtigten 
anzuhören

1. Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen bei Ordnungsmaßnahmen nach Art. 86 Abs. 2 Nr. 3 bis 
8,

2. eine Lehrkraft ihres Vertrauens bei Ordnungsmaßnahmen nach Art. 86 Abs. 2 Nr. 3 bis 12,

3. der Elternbeirat bei Ordnungsmaßnahmen, welche der Entscheidung oder des Antrags der 
Lehrerkonferenz bedürfen.

3Vor jeder Entscheidung oder einem Antrag der Lehrerkonferenz über Ordnungs- und 
Sicherungsmaßnahmen können die Schülerin bzw. der Schüler sowie die Erziehungsberechtigten auf 
Antrag in der Konferenz persönlich vortragen. 4Auf die Rechte nach den Sätzen 2 und 3 sind die 
Betroffenen rechtzeitig hinzuweisen.

(6) 1Eingeleitete Ausschluss- oder Entlassungsverfahren werden durch einen späteren Schulwechsel 
nicht berührt. 2Bis zum Abschluss des Verfahrens gilt die Schülerin oder der Schüler in Bezug auf 
dieses Verfahren auch bei einem Schulwechsel als Angehöriger derjenigen Schule, die das Verfahren 
eingeleitet hat.

(7) Die Anordnung von Ordnungs- und Sicherungsmaßnahmen in elektronischer Form ist 
ausgeschlossen.

(8) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Ordnungs- und Sicherungsmaßnahmen nach 
den Art. 86 Abs. 2 sowie Art. 87 haben keine aufschiebende Wirkung.

Art. 88a Wiederzulassung 
1  Eine entlassene Schülerin oder ein entlassener Schüler kann jederzeit an einer anderen   
Schule aufgenommen werden.     2  In die früher besuchte Schule kann sie bzw. er frühestens ein   
halbes Jahr nach Entlassung und nur zum Schuljahresbeginn wieder eintreten, wenn sie bzw. 
er sich inzwischen tadelfrei geführt hat und andere öffentliche Schulen der gleichen Schulart 
und Ausbildungsrichtung nicht in zumutbarer Entfernung besucht werden können. 3In die 
zuständige Berufsschule ist sie bzw. er bei Neuaufnahme eines Ausbildungsverhältnisses jederzeit, im
Übrigen auf Antrag frühestens drei Monate nach Entlassung wieder aufzunehmen, wenn ein 
regelmäßiger Schulbesuch zu erwarten ist. 4Nach zweimaliger Entlassung bedarf die Wiederaufnahme
der Genehmigung des zuständigen Staatsministeriums, welches auch die Schule bestimmt; die 
Wiederaufnahme kann nur an einer anderen Schule der gleichen Schulart und nur zum 
Schuljahresbeginn erfolgen.

Artikel 118 Schulzwang 

(1) Wer ohne berechtigten Grund dem Unterricht oder einer verbindlichen Schulveranstaltung 
fernbleibt, obwohl er der Schulpflicht unterliegt, kann auf Antrag der Schule von der 
Kreisverwaltungsbehörde durch ihre Beauftragten zwangsweise der Schule zugeführt werden.

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer

1. vorsätzlich oder fahrlässig die ihm obliegende Anmeldung einer oder eines Schulpflichtigen zum 
Besuch der Grundschule, der Mittelschule, der Berufsschule oder der Förderschule unterlässt (Art. 35 
Abs. 4),

2. entgegen Art. 76 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass minderjährige Schulpflichtige am Unterricht 
regelmäßig teilnehmen und die sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen besuchen, […]
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3. entgegen Art. 77 Berufsschulpflichtige nicht zur Teilnahme am Unterricht und zum Besuch der 
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen anhält; […]

4. als Schulpflichtige oder Schulpflichtiger am Unterricht oder an den sonstigen verbindlichen 
Schulveranstaltungen (Art. 56 Abs. 4 Satz 3) vorsätzlich nicht teilnimmt,

[…]

6. eine mit der Genehmigung verbundene vollziehbare Auflage nicht erfüllt,

7. einer auf Grund von Art. 3 Abs. 2 Satz 2, Art. 95 oder 100 Abs. 2 Satz 1 erlassenen vollziehbaren 
Anordnung zuwiderhandelt,

[…]

(2) 1Will die Kreisverwaltungsbehörde das Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 
Nrn. 2 bis 4 einstellen, so hat sie vorher die Schule zu hören. 2Der Erlass eines Bußgeldbescheids ist 
der Schule mitzuteilen.

3 Berlin
SchulG Berlin

§ 1 Auftrag der Schule

[…]Ziel muss die Heranbildung von Persönlichkeiten sein, welche fähig sind, der Ideologie des 
Nationalsozialismus und allen anderen zur Gewaltherrschaft strebenden politischen Lehren 
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entschieden entgegenzutreten sowie das staatliche und gesellschaftliche Leben auf der 
Grundlage der Demokratie, des Friedens, der Freiheit, der Menschenwürde, der Gleichstellung der 
Geschlechter und im Einklang mit Natur und Umwelt zu gestalten.

Diese Persönlichkeiten müssen sich der Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit bewusst 
sein, und ihre Haltung muss bestimmt werden von der Anerkennung der Gleichberechtigung aller 
Menschen, von der Achtung vor jeder ehrlichen Überzeugung und von der Anerkennung der 
Notwendigkeit einer fortschrittlichen Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse sowie einer 
friedlichen Verständigung der Völker […]

§ 42 Beginn und Dauer allg Schulpflicht -> grds. 10 jahre

§ 43Berufsschulpflicht ->

§ 44 Verantwortung Teilnahme an Schule 

Versäumt die oder der Auszubildende unentschuldigt den Unterricht in der Berufsschule, hat die 
Schule die Erziehungsberechtigten und die Ausbildenden schriftlich zu informieren und auf die 
Erfüllung ihrer in den Sätzen 1 und 3 genannten Verpflichtung hinzuweisen

§ 45 Durchsetzung der Schulpflicht

(1) Nimmt eine schulpflichtige Schülerin oder ein schulpflichtiger Schüler ohne berechtigten 
Grund nicht am Unterricht teil […], entscheidet die zuständige Schulbehörde im Benehmen mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter oder die mit der Untersuchung beauftragte Stelle über die 
Zuführung durch unmittelbaren Zwang.

(2) Die zwangsweise Zuführung ist auf die Fälle zu beschränken, in denen andere, insbesondere 
pädagogische Mittel der Einwirkung auf die Schülerinnen und Schüler, die Erziehungsberechtigten 
oder die Personen, denen die Betreuung schulpflichtiger Kinder anvertraut ist, oder die Ausbildenden 
ohne Erfolg geblieben oder nicht erfolgversprechend sind.

§ 46 Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler

(1) Mit der Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers in eine öffentliche Schule wird ein öffentlich-
rechtliches Rechtsverhältnis begründet.

(2) Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den 
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen aktiv teilzunehmen, die erforderlichen Arbeiten 
anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen.

An Ganztagsschulen und im Rahmen der verlässlichen Halbtagsgrundschule gehört auch die 
außerunterrichtliche Betreuung zu den verbindlichen Veranstaltungen der Schule, soweit die 
Teilnahme daran nicht freiwillig ist.

Die Schülerinnen und Schüler sind an die Vorgaben gebunden, die dazu bestimmt sind, das Bildungs- 
und Erziehungsziel der Schule zu erreichen sowie das Zusammenleben und die Ordnung in der 
Schule aufrechtzuerhalten.

(3) Die Schülerinnen und Schüler sind ihrem Alter entsprechend über die Unterrichtsplanung ihrer 
Lehrkräfte zu informieren und im Rahmen der geltenden Bestimmungen an der Gestaltung des 
Unterrichts und sonstiger schulischer Veranstaltungen zu beteiligen.

In Fragen der Auswahl des Lehrstoffs, der Bildung von Schwerpunkten, der Reihenfolge einzelner 
Themen und der Anwendung bestimmter Unterrichtsformen ist den Schülerinnen und Schülern 
Gelegenheit zu Vorschlägen und Aussprachen zu geben.

Soweit Vorschläge keine Berücksichtigung finden, sind den Schülerinnen und Schülern die Gründe 
dafür zu nennen.

(4) […]
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(6) Das Schulverhältnis endet mit der Entlassung aus einer öffentlichen Schule.

Die Entlassung erfolgt, wenn die Schülerin oder der Schüler die Schule wechselt oder eine 
nichtschulpflichtige Schülerin oder ein nichtschulpflichtiger Schüler abgemeldet wird.

Die Entlassung erfolgt auch, wenn die Schülerin oder der Schüler den Abschluss der besuchten 
Schule erreicht hat; sie erfolgt in der Regel, wenn sie oder er die für den jeweiligen Bildungsgang 
geltende Höchstdauer des Schulbesuchs erreicht hat.

§ 63 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 bleibt unberührt.

(7) Die Höchstdauer des Schulbesuchs ergibt sich aus den Festlegungen dieses Gesetzes für die 
einzelnen Schularten und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.

§ 48

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann im Einzelfall den Vertrieb einer Schülerzeitung auf dem 
Schulgrundstück untersagen, wenn ihr Inhalt gegen Rechtsvorschriften verstößt oder den Schulfrieden
erheblich stört und die Schulkonferenz den Konflikt nicht oder nicht rechtzeitig beilegen kann.

(5) Einseitige politische Beeinflussung einschließlich Werbung zu politischen Zwecken sind in 
schulischen Veranstaltungen und auf dem Schulgelände während der Unterrichtszeit nicht zulässig.d 
Schülern

§ 49 

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, sich im Rahmen der durch das Grundgesetz 
garantierten Vereinigungsfreiheit zu Schülergruppen zusammenzuschließen.

Die Bildung einer Schülergruppe an einer Schule ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
anzuzeigen.

(2) Den Schülergruppen können von den Schulbehörden Räumlichkeiten und sonstige schulische 
Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, wenn dadurch nicht die Erfüllung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule beeinträchtigt wird.

Die Schulkonferenz kann Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen beschließen.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann unter den in § 48 Abs. 3 genannten Voraussetzungen 
einer Schülergruppe die weitere Betätigung auf dem Schulgelände ganz oder teilweise untersagen.

§ 62 Erziehungsmaßnahmen

(1) Die Schule soll bei Konflikten und Störungen in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit gegenüber 
den Schülerinnen und Schülern vorrangig erzieherische Mittel einsetzen.

Bei der Lösung von Erziehungskonflikten sind alle beteiligten Personen sowie die 
Erziehungsberechtigten einzubeziehen.

(2) Zu den Maßnahmen bei Erziehungskonflikten und Unterrichtsstörungen gehören insbesondere

1. das erzieherische Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler,
2. gemeinsame Absprachen,
3. der mündliche Tadel,
4. die Eintragung in das Klassenbuch,
5. die Wiedergutmachung angerichteten Schadens,
6. die vorübergehende Einziehung von Gegenständen.

(3) Die Lehrkraft entscheidet im Rahmen ihrer pädagogischen Verantwortung unter Beachtung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit über das erzieherische Mittel, das der jeweiligen Situation sowie 
dem Alter und der Persönlichkeit der Schülerin oder des Schülers am ehesten gerecht wird.
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Die Erziehungsberechtigten sind in geeigneter Weise über die gewählten erzieherischen Mittel zu 
informieren.

§     63 Ordnungsmaßnahmen  

(1) Soweit Erziehungsmaßnahmen nach §     62 nicht zu einer Konfliktlösung geführt haben oder   
keine Aussicht auf Erfolg versprechen, können Ordnungsmaßnahmen unter Wahrung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, wenn die Schülerin oder der Schüler 
die ordnungsgemäße Unterrichts- und Erziehungsarbeit beeinträchtigt oder andere am 
Schulleben Beteiligte gefährdet.

Als nachhaltige Beeinträchtigung der ordnungsgemäßen Unterrichts- und Erziehungsarbeit ist auch 
ein mehrfaches unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht anzusehen.

(2) Ordnungsmaßnahmen sind

1. der schriftliche Verweis,
2. der Ausschluss vom Unterricht und anderen schulischen Veranstaltungen bis zu zehn Schultagen,
3. die Umsetzung in eine Parallelklasse oder eine andere Unterrichtsgruppe,
4. die Überweisung in eine andere Schule desselben Bildungsgangs und
5. die Entlassung aus der Schule, wenn die Schulpflicht erfüllt ist.

Jede Form der körperlichen Züchtigung und andere entwürdigende Maßnahmen sind verboten.

(3) Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 und 5 dürfen nur bei schwerem oder 
wiederholtem Fehlverhalten einer Schülerin oder eines Schülers getroffen werden; sie sind in 
der Regel vorher schriftlich anzudrohen.

Die Androhung kann bereits mit einem schriftlichen Verweis verbunden werden.

(4) Vor der Entscheidung über eine Ordnungsmaßnahme sind die Schülerin oder der Schüler und 
deren Erziehungsberechtigte zu hören.

(5) Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 entscheidet die Klassenkonferenz 
unter Vorsitz der Schulleiterin oder des Schulleiters, über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1
Nr. 3 die Gesamtkonferenz oder bei Oberstufenzentren die Abteilungskonferenz der Lehrkräfte.

Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 und 5 werden von der Schulaufsichtsbehörde
getroffen; zuvor ist die Schulkonferenz zu hören.

(6) In dringenden Fällen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter vorläufig bis zu einer Entscheidung
nach Absatz 5 eine Regelung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 treffen, wenn auf andere 
Weise die Aufrechterhaltung eines geordneten Schullebens nicht gewährleistet werden kann.

Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Einrichtungen des Zweiten 
Bildungswegs […]

§     75 Stellung und Aufgaben   

(1) An jeder Schule wird eine Schulkonferenz gebildet.

[…]

§     76 Entscheidungs- und Anhörun  g  

[…]

(2) Die Schulkonferenz entscheidet ferner mit einfacher Mehrheit über
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3. Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen (§ 49 Abs. 2),
4. die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens (§ 58 Abs. 7),[…]
9. Verhaltensregeln für den geordneten Ablauf des äußeren Schulbetriebs (Hausordnung) […]

(3) Die Schulkonferenz ist anzuhören

1. vor Anträgen der Schulleiterin oder des Schulleiters nach § 7 Abs. 3 Satz 4,
2. bei Ordnungsmaßnahmen nach § 63 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 5,[…]

Der Schulkonferenz kann eine Frist von vier Unterrichtswochen zur Stellungnahme gesetzt werden.
[…]

§     105 Schulaufsicht  

(1) Das gesamte Schulwesen untersteht der staatlichen Aufsicht (Schulaufsicht).

Die Schulaufsicht wird von der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung 
(Schulaufsichtsbehörde) ausgeübt.[…]

§     126 Ordnungswidrigkeiten   21 22 36

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. als Erziehungsberechtigter oder Ausbildender den Bestimmungen über die Schulpflicht 
(§ 44) zuwiderhandelt,
[…]

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich Schulpflichtige oder die in §     44 genannten   
Personen dazu veranlasst, den Bestimmungen über die Schulpflicht (§     44) zuwiderzuhandeln.  

(3) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 1 und 5 und Absatz 2 können mit einer 
Geldbuße bis zu 2 500 Euro, Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 mit einer 
Geldbuße bis zu 10 000 Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist für Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 das 
Bezirksamt oder die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung jeweils für die von ihnen 
verwalteten Schulen, für Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 die für das Schulwesen
zuständige Senatsverwaltung und für Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 5 das Bezirksamt.

§     127 Einschränkung von Grundrechten   

Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes, Artikel 8 
Abs. 1 Satz 1 der Verfassung von Berlin) wird nach Maßgabe des § 52 Abs. 2 (Untersuchungen), das 
Grundrecht der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes, Artikel 8 Abs. 1 Satz 2
der Verfassung von Berlin) nach Maßgabe des § 46 Abs. 2 (Schulverhältnis), der §§     41 bis 45   
(Schulpflicht) und des §     55 (vorgezogene Sprachförderung)   eingeschränkt.

4 Brandenburg
Teil 4 Schulpflicht

§ 36 Grundsätze

(1) Die allgemeine Schulpflicht gewährleistet die schulische Erziehung und Bildung jedes jungen 
Menschen. Schulpflichtig ist, wer im Land Brandenburg seine Wohnung oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder seine Ausbildungs- oder Arbeitsstätte hat. […]

Seite 12 von 107

https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/schulgesetz/schulgesetz-aenderungen.php
https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/schulgesetz/schulgesetz-aenderungen.php
https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/schulgesetz/schulgesetz-aenderungen.php
https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/schulgesetz/schulgesetz-aenderungen/viertes-gesetz-zur-aenderung-des-schulgesetzes.php
https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/schulgesetz/schulgesetz-aenderungen/gesetz-zur-aenderung-des-schulgesetzes-und-des-allgemeinen-zustaendigkeitsgesetzes.php
https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/schulgesetz/schulgesetz-aenderungen/gesetz-zur-aenderung-des-schulgesetzes-und-weiterer-gesetze.php
https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/schulgesetz/schulgesetz-aenderungen.php
https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/schulgesetz/schulgesetz-aenderungen.php


Schulrecht Brandenburg – Mai 2023

§ 38 Dauer und Erfüllung der Vollzeitschulpflicht

(1) Die Vollzeitschulpflicht dauert zehn Schuljahre und wird durch den Besuch der Grundschule und 
einer weiterführenden allgemein bildenden Schule oder einer Förderschule erfüllt. Sie endet vorher, 
wenn die Schülerin oder der Schüler einen Sekundarabschluss nach der Jahrgangsstufe 10 bereits 
früher erlangt hat[…]

§ 39 Dauer und Erfüllung der Berufsschulpflicht

(1) Nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht beginnt die Berufsschulpflicht[…]

(2) Wer vor Vollendung des 21. Lebensjahres ein Berufsausbildungsverhältnis beginnt, ist bis zum 
Ende des Ausbildungsverhältnisses berufsschulpflichtig.

(3) Für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis dauert die Berufsschulpflicht bis zum Ablauf 
des Schuljahres, in dem sie das 18. Lebensjahr vollenden. Berufsschulpflichtige, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, können durch das staatliche Schulamt von der Berufsschulpflicht befreit 
werden. Die Berufsschulpflicht endet vor Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn eine mindestens 
einjährige berufliche Förderung abgeschlossen wurde. Absatz 2 bleibt unberührt.

(4) Wer nach dem Ende der Berufsschulpflicht ein Berufsausbildungsverhältnis beginnt, ist berechtigt, 
den Bildungsgang gemäß § 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe e an einem Oberstufenzentrum zu 
besuchen, solange das Ausbildungsverhältnis besteht. […]

§ 41 Verantwortung für die Einhaltung und Durchsetzung der Schulpflicht

(1) Die Eltern, bei Berufsschulpflichtigen auch die Verantwortlichen der Ausbildungs- und 
Arbeitsstätten, melden Schulpflichtige bei der Schule an und ab. Sie sorgen dafür, dass eine 
regelmäßige Teilnahme am Unterricht und an den sonstigen pflichtigen Veranstaltungen der Schule 
erfolgt. Die Eltern müssen ferner dafür sorgen, dass ihr Kind der Verpflichtung zur Teilnahme an einer 
Sprachstandsfeststellung und einem Sprachförderkurs nachkommt.

(2) Die Lehrkräfte sowie die Schulleiterinnen und Schulleiter sind verpflichtet, zum regelmäßigen 
Schulbesuch anzuhalten. Wird die Schulpflicht nicht ordnungsgemäß erfüllt, ist insbesondere durch 
persönliche Beratung und Hinweise zu den Folgen der Schulpflichtverletzungen auf die Schülerinnen 
und Schüler pädagogisch einzuwirken. Die Eltern und die Ausbildenden sind rechtzeitig einzubeziehen
und auf ihre Pflichten hinzuweisen.

(3) Beruht eine Verletzung der Schulpflicht auf einer Verletzung der Pflichten gemäß Absatz 1, 
kann unter den Voraussetzungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Brandenburg ein Zwangsgeld festgesetzt werden. Für die Durchführung des 
Zwangsgeldverfahrens bei Verletzung der Schulpflicht ist das staatliche Schulamt zuständig.

(4) Nimmt eine schulpflichtige Schülerin oder ein schulpflichtiger Schüler unerlaubt oder 
unentschuldigt nicht am Unterricht teil oder wird eine Untersuchung gemäß § 37 Abs. 1 oder gemäß 
§ 45 Abs. 2 verweigert und bleibt die pädagogische Einwirkung erfolglos, entscheidet das staatliche
Schulamt im Benehmen mit der Schule oder der mit der Untersuchung befassten Stelle über 
die Zuführung durch unmittelbaren Zwang.

§ 42 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

seinen Pflichten gemäß § 41 nicht nachkommt oder

als schulpflichtige Schülerin oder schulpflichtiger Schüler unentschuldigt nicht am Unterricht 
oder nicht an verbindlichen schulischen Veranstaltungen oder Untersuchungen gemäß §     45   
Abs. 2 teilnimmt..

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2 500 Euro geahndet werden.
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(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die jeweils zuständige Kreisordnungsbehörde.

§ 44 Rechte und Pflichten aus dem Schulverhältnis

(1) Mit der Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers in eine Schule in öffentlicher Trägerschaft 
wird ein öffentlich-rechtliches Schulverhältnis begründet.[...]

(3) Die Schülerinnen und Schüler sind insbesondere verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an 
sonstigen für verbindlich erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen sowie die für 
verbindlich erklärten Arbeiten und die Hausaufgaben anzufertigen. Die Pflicht zur Teilnahme 
erstreckt sich an verlässlichen Halbtagsschulen und Ganztagsschulen auf alle in diesem Rahmen 
organisierten schulischen Angebote. Die Pflicht zur Teilnahme an Ganztagsangeboten in offener Form
entsteht durch Willenserklärung der Eltern für die Dauer des Angebotes. Die Schülerinnen und 
Schüler müssen Vorgaben, die dazu bestimmt sind, das Bildungs- und Erziehungsziel der Schule zu 
erreichen und die Ordnung in der Schule zu gewährleisten, einhalten.[…]

(5) Die Eltern unterstützen in ihrem Verantwortungsbereich die Bildungs- und Erziehungsarbeit der 
Schule.[…]

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen

§ 63 Grundsätze

(1) Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen dienen der Sicherung des gesetzlichen Auftrages der 
Schule und dem Schutz von Personen und Sachen. Sie beziehen sich angemessen und unmittelbar 
auf das Fehlverhalten einer Schülerin oder eines Schülers in der Schule. Erziehungsmaßnahmen 
richten sich vor allem an die Einsicht der Schülerinnen und Schüler und gehen in der Regel 
Ordnungsmaßnahmen vor. Die körperliche Züchtigung sowie andere entwürdigende Maßnahmen sind
verboten.

(2) Beruht das Fehlverhalten einer Schülerin oder eines Schülers auf einem Konflikt mit anderen 
Schülerinnen oder Schülern, Lehrkräften oder anderen an der Schule tätigen Personen, soll vorrangig 
der Konflikt geschlichtet und auf die Anwendung von Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 
verzichtet werden.

(3) Werden im Zusammenhang mit dem Fehlverhalten einer Schülerin oder eines Schülers Tatsachen 
bekannt, die darauf schließen lassen, dass das Wohl dieser Schülerin oder dieses Schülers ernsthaft 
gefährdet oder beeinträchtigt ist, soll die Schulleitung das zuständige Jugendamt unterrichten. Zuvor 
sind die Eltern zu benachrichtigen.

§ 64 Ordnungsmaßnahmen

(1) Eine Ordnungsmaßnahme ist nur zulässig, wenn schwerwiegend gegen eine den Auftrag 
der Schule regelnde Rechtsvorschrift, Verwaltungsvorschriften oder die Ordnung der Schule 
betreffende Vorschriften verstoßen wurde und eine Erziehungsmaßnahme sich als wirkungslos
erwiesen hat oder nicht geeignet ist. Dies gilt auch, wenn Schülerinnen und Schüler in 
schwerwiegender Weise ihre Pflichten gemäß § 44 Abs. 3 verletzt oder notwendige Anweisungen des 
befugten Personals zur Sicherung des Unterrichts- und Erziehungsauftrages der Schule oder zum 
Schutz von Personen oder Sachen nicht befolgt haben. Außerschulischem Fehlverhalten darf eine 
Ordnungsmaßnahme im Ausnahmefall nur dann folgen, wenn der Unterrichts- und Erziehungsauftrag 
der Schule oder der Schutz anderer gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 erheblich beeinträchtigt wird.

(2) Ordnungsmaßnahmen sind

der schriftliche Verweis durch die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer oder in besonders schweren
Fällen durch die Klassenkonferenz,

die Überweisung in eine parallele Klasse oder Unterrichtsgruppe durch die Konferenz der Lehrkräfte,
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der vorübergehende Ausschluss vom Unterricht oder von einzelnen schulischen Veranstaltungen bis 
zu zwei Wochen durch die Klassenkonferenz,

die Überweisung in eine andere Schule auf Antrag der Konferenz der Lehrkräfte durch das staatliche 
Schulamt,

die Entlassung von einer Schule auf Antrag der Konferenz der Lehrkräfte durch das staatliche 
Schulamt und

die Verweisung von allen Schulen in öffentlicher Trägerschaft des Landes nach Ablauf der Schulpflicht
auf Antrag der Konferenz der Lehrkräfte durch das staatliche Schulamt mit Zustimmung des für Schule
zuständigen Ministeriums.

(3) In dringenden Fällen kann eine Schulleiterin oder ein Schulleiter eine Schülerin oder einen Schüler 
gemäß Absatz 2 Nr. 3 bis zu drei Tagen ausschließen, wenn es für die Aufrechterhaltung einer 
geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit oder zum Schutz von Personen erforderlich ist. Die 
Entscheidung durch die Klassenkonferenz ist unverzüglich nachzuholen.

(4) Eine Ordnungsmaßnahme gemäß Absatz 2 Nr. 5 ist anzuwenden, wenn eine nicht mehr 
schulpflichtige Schülerin oder ein nicht mehr schulpflichtiger Schüler im Verlauf von zwei 
Monaten an mehr als sechs Schultagen oder im Verlauf von sechs Monaten an mehr als zehn 
Schultagen dem Unterricht ganz oder stundenweise unentschuldigt fernbleibt, es sei denn, es 
ist zu erwarten, dass die Schülerin oder der Schüler künftig regelmäßig am Unterricht 
teilnehmen wird oder besondere pädagogische Gründe einen Verbleib in der Schule 
rechtfertigen. Nach einer Entlassung besteht kein Anspruch auf eine Aufnahme in eine andere 
Schule für den Besuch des gleichen Bildungsgangs. Für die Aufnahme in eine andere Schule 
sind besondere Gründe nachzuweisen, die ein ordnungsgemäßes Verhalten für den 
zukünftigen Schulbesuch erwarten lassen.

(5) Vor der Entscheidung über eine Ordnungsmaßnahme ist die Schülerin oder der Schüler von der 
gemäß Absatz 2 Nr. 1 bis 6 jeweils zur Entscheidung berufenen Stelle anzuhören. Bei nicht 
volljährigen Schülerinnen oder Schülern ist auch deren Eltern Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Die Schülerin oder der Schüler kann zu der Anhörung eine Person ihres oder seines Vertrauens 
hinzuziehen.

(6) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, das Nähere zum 
Verfahren und zur Anwendung von Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen durch Rechtsverordnung 
zu regeln, insbesondere

die für Erwachsene in Bildungsgängen der Fachschule und des Zweiten Bildungsweges in Betracht 
kommenden Ordnungsmaßnahmen sowie die Anpassung des Verfahrens an die besonderen 
organisatorischen und pädagogischen Bedingungen dieser Bildungsgänge,

die Androhung einzelner Ordnungsmaßnahmen,

die Anwendung von Erziehungsmaßnahmen neben Ordnungsmaßnahmen sowie die Anwendung von 
Ordnungsmaßnahmen neben Maßnahmen des Straf-, Jugendstraf- und des 
Ordnungswidrigkeitsrechts und

die Eintragung von Ordnungsmaßnahmen in die Schülerakten und deren Löschung.

§ 71 Aufgaben der Schulleiterin oder des Schulleiters

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter

trägt die Gesamtverantwortung für die Schule,

sorgt für die Einhaltung der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften und nimmt das 
Beanstandungsrecht gemäß Absatz 5 wahr,[…],
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nimmt das Hausrecht wahr und

vertritt die Schule im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schulischen Gremien nach 
außen.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist im Rahmen der Verwaltungsaufgaben gegenüber allen 
Lehrkräften und dem sonstigen Schulpersonal weisungsberechtigt und hat auf die Weiterentwicklung 
der Unterrichts- und Erziehungsarbeit hinzuwirken. Sie oder er ist verpflichtet, in die Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit bei Verstoß gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Weisungen der 
Schulbehörden oder Beschlüsse der schulischen Gremien einzugreifen. […]

§ 119 Schulaufsicht

(1) Die Schulen in freier Trägerschaft stehen in der Verantwortung ihres Trägers. Das Land berät die 
Schulen in freier Trägerschaft und beaufsichtigt sie gemäß § 130 Abs. 4 und § 131 Abs. 4.

(2) Die freien Träger sind verpflichtet, den Schulbehörden auf Verlangen die zur Durchführung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die dafür notwendigen Unterlagen vorzulegen sowie 
Daten zu statistischen Zwecken zu übermitteln und Besichtigungen der Grundstücke und Räume, die 
dem Unterrichtsbetrieb dienen, sowie Unterrichtsbesuche zu gestatten.

§ 145 Einschränkung von Grundrechten

Das Grundrecht der Freiheit der Person gemäß Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes sowie 
Artikel 9 der Verfassung des Landes Brandenburg wird nach Maßgabe der Bestimmungen über das 
Schulverhältnis und über die Schulpflicht eingeschränkt. Das Grundrecht der körperlichen 
Unversehrtheit gemäß Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes sowie Artikel 8 der Verfassung des 
Landes Brandenburg wird nach Maßgabe der Bestimmung über Untersuchungen eingeschränkt. Das 
Grundrecht auf Datenschutz gemäß Artikel 11 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg wird 
nach Maßgabe der Bestimmungen über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und über 
wissenschaftliche Untersuchungen eingeschränkt.

5 Bremen
§ 5 Bildungs- und Erziehungsziele

(1) […]

(2) Die Schule soll insbesondere erziehen:

1. zur Bereitschaft, politische und soziale Verantwortung zu übernehmen;

2. zur Bereitschaft, kritische Solidarität zu üben;
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3. zur Bereitschaft, sich für Gerechtigkeit und für die Gleichberechtigung der Geschlechter 
einzusetzen;

4. zum Bewusstsein, für Natur und Umwelt verantwortlich zu sein, und zu 
eigenverantwortlichem Gesundheitshandeln;

5. zur Teilnahme am kulturellen Leben;

6. zum Verständnis für Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Beeinträchtigungen und 
zur Notwendigkeit gemeinsamer Lebens- und Erfahrungsmöglichkeiten;

7. zum Verständnis für die Eigenart und das Existenzrecht anderer Völker sowie ethnischer 
Minderheiten und Zuwanderer in unserer Gesellschaft und für die Notwendigkeit friedlichen 
Zusammenlebens;

8. zur Achtung der Werte anderer Kulturen sowie der verschiedenen Religionen;

9. zur Bereitschaft, Minderheiten in ihren Eigenarten zu respektieren, sich gegen ihre Diskriminierung 
zu wenden und Unterdrückung abzuwehren,

10. zu Gewaltfreiheit und friedlicher Konfliktbearbeitung.

(3) Die Schule hat den Auftrag, Basiskompetenzen und Orientierungswissen sowie 
Problemlösefähigkeiten zu vermitteln, die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft von Schülerinnen und 
Schülern zu fördern und zu fordern und sie zu überlegtem persönlichen, beruflichen und 
gesellschaftlichen Handeln zu befähigen. Die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere 
lernen,

1. Informationen kritisch zu nutzen, sich eigenständig an Werten zu orientieren und 
entsprechend zu handeln;

2. Wahrheit zu respektieren und den Mut zu haben, sie zu bekennen;

3. eigene Rechte zu wahren und die Rechte anderer auch gegen sich selbst gelten zu lassen;

4. Pflichten zu akzeptieren und ihnen nachzukommen;

5. eigene Verhaltensweisen einschätzen und verändern zu können und gegebenenfalls Hilfe 
anzunehmen;

6. das als richtig und notwendig Erkannte zu tun;

7. Toleranz gegenüber den Meinungen und Lebensweisen anderer zu entwickeln und sich sachlich mit
ihnen auseinander zu setzen;

8. selbstkritisch selbstbewusst zu werden;

9. ihre Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeit zu entfalten, Kreativität und 
Eigeninitiative zu entwickeln sowie ständig lernen zu können;

10. eigenständig wie auch gemeinsam Leistungen zu erbringen;

11. den Wert der Gleichberechtigung von Mann und Frau auch über die Anerkennung der Leistungen 
von Frauen in Geschichte, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft einzuschätzen.

§ 34 Bildungsanspruch

(1) Mit Beginn der Schulpflicht haben alle Schülerinnen und Schüler nach Maßgabe ihrer Interessen 
und ihren Fähigkeiten das Recht, einen Bildungsweg einzuschlagen, der ihnen den Erwerb der von 
ihnen angestrebten abschließenden Berechtigung eröffnet. Der Bildungsanspruch erlischt nach 
Erfüllung der Schulpflicht grundsätzlich mit der Beendigung des Besuches des jeweiligen 
Bildungsganges.
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(2) Wird eine Schülerin oder ein Schüler in eine Schule aufgenommen, nachdem die Schulpflicht erfüllt
ist, umfasst der Bildungsanspruch nach Maßgabe der Fähigkeiten den Besuch des jeweiligen 
Bildungsganges bis zu dessen Abschluss.

(3) Ist der Besuch eines Bildungsganges oder mehrerer bestimmter aufbauender Bildungsgänge Teil 
eines in sich geschlossenen Bildungsweges, erlischt der Bildungsanspruch bei fortlaufendem 
Schulbesuch abweichend von Absatz 1 erst mit Beendigung des letzten Bildungsganges.

(4) Schülerinnen und Schüler verlieren nach Erfüllung der Schulpflicht ihren 
Bildungsanspruch, wenn sie aus von ihnen zu vertretenden Gründen nicht regelmäßig am 
Unterricht teilnehmen und dadurch dem Unterricht ihrer Klasse oder Lerngruppe nicht mehr folgen 
können. Das Nähere bestimmt dieses Gesetz.

§ 46 Ordnungsmaßnahmen

(1) Ordnungsmaßnahmen dürfen nur getroffen werden, wenn dies zur Sicherung der   
Unterrichts- und Erziehungsarbeit oder zum Schutz von beteiligten Personen erforderlich ist.

(2) Ordnungsmaßnahmen können getroffen werden, wenn Schüler oder Schülerinnen 
vorsätzlich und nachweisbar

1. gegen eine Rechtsnorm oder die durch Verwaltungsanordnung oder Beschluss der 
Schulkonferenz festgelegte Schulordnung verstoßen oder

2. Anordnungen der Schulleitung oder einzelner Lehrkräfte nicht befolgen, die zur Erfüllung 
des Unterrichts- und Erziehungsauftrages der Schule notwendig sind.

§ 47 Arten der Ordnungsmaßnahmen

(1) Erfordert das Verhalten eines Schülers oder einer Schülerin eine Ordnungsmaßnahme, so kommt 
folgendes in Betracht:

1. Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, den Schüler oder die Schülerin das eigene 
Fehlverhalten erkennen zu lassen;

2. Ausschluss von der Teilnahme am Unterricht bis zu höchstens einer Woche;

3. Ausschluss von Klassen- oder Schulveranstaltungen;

4. Erteilung eines schriftlichen Verweises;

5. Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe;

6. Überweisung in eine andere Schule.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 5 und 6 sollen nur bei schwerem oder wiederholtem 
Fehlverhalten der Schülerin oder des Schülers angewandt werden. Die Maßnahme nach Absatz 
1 Nr. 6 setzt voraus, dass ihr nach wiederholtem Fehlverhalten und Erteilung eines schriftlichen 
Verweises eine schriftliche individuelle Verhaltensvereinbarung zwischen der Schülerin oder dem 
Schüler, in der Primarstufe und der Sekundarstufe I auch ihren oder seinen Erziehungsberechtigten, 
und der Schule vorausgegangen ist, in der die wechselseitigen Pflichten vereinbart werden 
(Androhung der Überweisung in eine andere Schule). In der Sekundarstufe II sind die Eltern über die 
abgeschlossene Verhaltensvereinbarung zu informieren; § 6a bleibt unberührt. Wird in der 
Sekundarstufe II in dieser Verhaltensvereinbarung ausdrücklich darauf hingewiesen, kann bei 
einem erheblichen Verstoß der Schülerin oder des Schülers gegen ihre oder seine Pflichten 
aus dieser Vereinbarung die Ordnungsmaßnahme nach Absatz 1 Nr. 6 durch die Schulleitung 
ausgesprochen werden, sofern die Schule ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung 
eingehalten hat. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, kann nach pflichtgemäßen Ermessen der 
Schule die Ordnungsmaßnahme nach Absatz 1 Nr. 6 im vom Verordnungsgeber nach Absatz 5 
festgelegten regulären Verfahren ausgesprochen werden.
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(3) Ordnungsmaßnahmen können mit Auflagen verbunden werden und müssen besonders 
pädagogisch begleitet werden. Erforderlich ist die besondere pädagogische Begleitung insbesondere 
in Fällen der Verletzung der Würde von Mädchen, Frauen, Homosexuellen und der von kulturellen, 
ethnischen und religiösen Gruppen durch alle Formen der Gewalt. In besonderen Fällen ist ein 
Schulpsychologe oder eine Schulpsychologin hinzuzuziehen.

(4) Bevor eine Ordnungsmaßnahme erlassen wird, ist dem Schüler oder der Schülerin 
Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Vor 
schwereren Maßnahmen soll den Erziehungsberechtigten diese Gelegenheit ebenfalls gegeben
werden, in Fällen des Absatzes 1 Nr. 5 und 6 ist sie ihnen zu geben. Die zur Entscheidung 
befugte Stelle hat die Erziehungsberechtigten und den Schüler oder die Schülerin unverzüglich
von einer getroffenen Ordnungsmaßnahme schriftlich in Kenntnis zu setzen. In Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 kann dies auch mündlich geschehen.

[…]

§ 47a Maßnahmen zur Sicherheit der Schule

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, durch deren oder dessen Schulbesuch die Sicherheit von 
Menschen erheblich gefährdet wird, kann vom Besuch aller öffentlichen Schulen im Land 
Bremen ausgeschlossen werden, wenn eine Änderung des schulischen Verhaltens der 
Schülerin oder des Schülers auch für die Zukunft nicht erwartet werden kann. Der Ausschluss 
darf nur in der Sekundarstufe II und der Schule für Erwachsene angeordnet werden.

(2) Über den Ausschluss entscheidet die Fachaufsicht auf Antrag der Schulleiterin oder des 
Schulleiters. Bis zur Entscheidung kann die Schulleiterin oder der Schulleiter der Schülerin oder
dem Schüler mit sofortiger Wirkung den Schulbesuch untersagen.

(3) Bevor die Fachaufsicht entscheidet, hat sie der Schülerin oder dem Schüler sowie den 
Erziehungsberechtigten und dem. Jugendamt Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung
erheblichen Tatsachen zu äußern.

(4) Wird eine schulpflichtige Schülerin oder ein schulpflichtiger Schüler vom Schulbesuch 
ausgeschlossen, wirkt die Fachaufsicht auf geeignete Maßnahmen, insbesondere der Jugendhilfe, für 
diese Schülerin oder diesen Schüler hin; diese Maßnahmen sollen schulisch begleitet werden.

(5) Eine vom Schulbesuch ausgeschlossene Schülerin oder ein vom Schulbesuch 
ausgeschlossener Schüler ist von der Fachaufsicht auf Antrag wieder zum Schulbesuch 
zuzulassen, wenn Tatsachen die Erwartung rechtfertigen, dass durch den Schulbesuch der Schülerin 
oder des Schülers die Sicherheit von Menschen nicht mehr erheblich gefährdet wird. Der Antrag kann,
erstmalig sechs Monate nach der Entscheidung über den Ausschluss gestellt werden.

§ 54 Dauer der Schulpflicht

(1) Die Schulpflicht dauert 12 Jahre, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(2) Auszubildende, die in einem Ausbildungsverhältnis in einem anerkannten oder gleichwertig 
geregelten Ausbildungsberuf stehen, sind für die Dauer des Ausbildungsverhältnisses schulpflichtig. 
Dies gilt nicht, wenn es sich um eine Maßnahme handelt, die als berufliche Umschulung gefördert 
werden kann. War die Schulpflicht beendet, lebt sie in den Fällen des Satzes 1 wieder auf.

(3) Die Schulpflicht endet vor Ablauf von 12 Jahren, wenn ein mindestens einjähriger beruflicher 
Bildungsgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Sie endet spätestens zum Ende des Schuljahres, 
in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 55 Erfüllung der Schulpflicht

(1) Die Schüler und Schülerinnen müssen während ihrer Schulpflicht eine öffentliche Schule oder eine 
private Ersatzschule im Lande Bremen besuchen.
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(2) Die Schulpflichtigen besuchen mindestens 10 Jahre oder bis zum Erreichen der Erweiterten 
Berufsbildungsreife oder des Mittleren Schulabschlusses eine allgemeinbildende Schule oder die 
Werkschule (Vollzeitschulpflicht). Der Besuch der Primarstufe wird mit vier Jahren auf die Schulpflicht 
angerechnet.

(3) Jugendliche können ihre Schulpflicht nach der 8. Jahrgangsstufe in der Werkschule an einer 
berufsbildenden Schule erfüllen. Der Besuch der Werkschule wird mit zwei Jahren auf die 
Vollzeitschulpflicht angerechnet.

(4) Schülerinnen und Schüler können von der Fachaufsicht zur Erfüllung ihrer Schulpflicht 
vorübergehend einem Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrum nach § 14 Abs. 2 des 
Bremischen Schulverwaltungsgesetzes zugewiesen werden, wenn ihr oder sein Lern- und 
Sozialverhalten dies erforderlich, macht oder von ihr oder ihm dauerhafte Störungen der Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit in ihrer oder seiner Schule ausgehen und die Maßnahmen nach §§ 46, 47 zuvor
erfolglos geblieben sind. Die Zuweisung kann angeordnet werden, ohne dass die Maßnahmen nach 
den §§ 46, 47 zuvor ergriffen wurden, wenn das Verhalten der Schülerin oder des Schülers während 
des Schulbesuchs die Sicherheit von Menschen erheblich gefährdet oder den Schulbetrieb nachhaltig 
und schwer beeinträchtigt. Ihre Dauer soll zwei Schuljahre nicht überschreiten. Das Nähere über das 
Verfahren der Zuweisung, der Rückführung und der Beteiligung der Erziehungsberechtigten regelt 
eine Rechtsverordnung.

(5) Auszubildende erfüllen ihre Schulpflicht durch den Besuch der Berufsschule.

(6) Die Schulpflicht wird ebenfalls erfüllt durch den Besuch einer Schule nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 
und 4, wenn der im Rahmen einer Ausbildung vermittelte Unterricht von der Fachaufsicht als 
ausreichend angesehen wird. Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund können Teile ihrer 
Schulpflicht durch den Besuch eines Intensivsprachkurses anderer Träger erfüllen, wenn der 
Unterricht in diesem Sprachkurs von der Fachaufsicht als ausreichend angesehen wird.

(7) Schülerinnen und Schüler, die außerhalb des Landes Bremen schulpflichtig waren und nach den 
Bestimmungen des jeweiligen Landes die Schulpflicht erfüllt haben, wird die Zeit der Erfüllung auf die 
Schulpflicht im Lande Bremen angerechnet. Haben sie außerhalb des Landes Bremen nach 
neunjährigem Schulbesuch den Bestimmungen des jeweiligen Landes entsprechend bereits die 
Verpflichtung erfüllt, eine allgemeinbildende Schule besuchen zu müssen, können sie abweichend von
Absatz 2 Satz 1 eine berufsbildende Schule besuchen. Lässt sich die Dauer des Schulbesuchs 
außerhalb des Landes Bremen nicht hinreichend sicher feststellen, wird die Dauer der noch 
verbleibenden Schulpflicht nach dem Lebensalter festgelegt; wird der Schüler oder die Schülerin in 
einen Bildungsgang an einer berufsbildenden Schule eingeschult, beträgt die Dauer seiner oder ihrer 
Schulpflicht drei Jahre unbeschadet der Vorschriften des § 54 Abs. 2.

(8) Die Schulpflicht erstreckt sich auf die regelmäßige Teilnahme am Unterricht sowie auf die 
Teilnahme an Schulfahrten und an den übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule. […]

§ 58 Pflicht zur Teilnahme am Unterricht

Für Schülerinnen und Schüler, die nicht der Schulpflicht unterliegen und die eine öffentliche 
Schule besuchen, gilt     § 55 Abs. 7     entsprechend  .

§ 64 Unmittelbarer Zwang

Schüler und Schülerinnen, die die Schulpflicht nicht erfüllen, können der Schule zwangsweise   
zugeführt werden.

§ 65 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. als Schulpflichtige oder Schulpflichtiger den ihm oder ihr nach     § 55     obliegenden Pflichten   
zuwider handelt;
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2. die ihr oder ihm nach § 60 Abs. 4 und § 62 obliegenden Pflichten verletzt oder

3. die ihr nach § 56a obliegenden Pflichten verletzt,

4. einer Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 8 zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist.

Die Ordnungswidrigkeit nach Nummer 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro, die nach Nummer 
2 mit einer Geldbuße bis zu 1000 Euro, die nach Nummer 3 mit einer Geldbuße bis zu 2000 Euro und 
die nach Nummer 4 mit einer Geldbuße bis zu 10000 Euro geahndet werden. Ist eine 
Ordnungswidrigkeit nach Nummer 4 begangen worden, so werden die gefährlichen Gegenstände 
eingezogen.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich Schulpflichtige, Erziehungsberechtigte sowie 
Ausbildende oder deren Bevollmächtigte dazu bestimmt, den Vorschriften über die Schulpflicht 
zuwiderzuhandeln. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2000 Euro geahndet 
werden.

(3) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung der 
Ordnungswidrigkeiten ist in der Stadtgemeinde Bremen die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 
Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bremerhaven der Magistrat.

§ 66 Strafvorschriften

(1) Wer jemand der Schulpflicht gänzlich oder beharrlich vorübergehend entzieht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

6 Hamburg 

§2 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule 

(1) Unterricht und Erziehung richten sich an den Werten des Grundgesetzes und der 
Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg aus. Es ist Aufgabe der Schule, die 
Schülerinnen und Schüler zu befähigen und ihre Bereitschaft zu stär- ken, 

>  ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Achtung und 
Toleranz, der Gerechtigkeit und Solidarität sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter 
zu gestalten und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, 

>  an der Gestaltung einer der Humanität verpflichteten demokratischen Gesellschaft 
mitzuwirken und für ein friedliches Zusammenleben der Kulturen sowie für die Gleichheit und
das Lebensrecht aller Menschen einzutreten, 
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>  das eigene körperliche und seelische Wohlbefinden ebenso wie das der Mitmenschen 
wahren zu können und 

>      Mitverantwortung für die Erhaltung und den Schutz der natürlichen Umwelt zu   
übernehmen. 

§ 28 Rechte und Pflichten aus dem Schulverhältnis 

(1)Mit der Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers in eine staatliche Schule wird ein 
öffentlich-rechtliches Schulverhältnis begründet. Die von einer Schülerin oder einem 
Schüler jeweils besuchte Schule bleibt so lange als Stamm- schule für die 
Sicherstellung des regelmäßigen Schulbesuchs und für alle sonstigen schulischen 
Belange verantwortlich, bis der Wechsel in eine andere Schule tatsächlich erfolgt ist 
oder die Schülerin oder der Schüler nach Erfüllung der Schulpflicht aus dem 
staatlichen Schulsystem entlassen worden ist. 

(2) Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an 
den pflichtmäßigen Schulveranstaltungen teilzunehmen und die erforderli- chen 
Arbeiten anzufertigen. […]

§ 32 SCHULVERHÄLTNIS […]. 

(5) Die Höchstdauer des Schulbesuchs einer Schülerin oder eines Schülers ergibt sich aus 
den Festlegungen in diesem Gesetz für die einzelnen Schulformen und Schulstufen in 
Verbindung mit den für diese geltenden Ausbildungs- und Prü- fungsordnungen. Die 
zuständige Behörde kann Ausnahmen zulassen. 

(6) Das Schulverhältnis endet mit der Entlassung aus einer staatlichen Schule. Eine 
Entlassung erfolgt auf Antrag, wenn die Schülerin oder der Schüler die Schule wechselt oder
eine nichtschulpflichtige Schülerin oder ein nichtschul- pflichtiger Schüler von der Schule 
abgemeldet wird. Die Schülerin oder der Schüler ist zu entlassen, wenn das Ziel der 
besuchten Schule erreicht worden ist. Sie oder er ist in der Regel zu entlassen, wenn die für 
den jeweiligen Bildungsgang festgelegte Höchstzeit erreicht worden ist. Die Entscheidung 
trifft die Schulleitung auf der Grundlage einer Beratung durch die Klassenkonferenz. Die 
Entlassung einer nicht mehr schulpflichtigen Schülerin oder eines nicht mehr 
schulpflichtigen Schülers kann auch erfolgen, wenn die Schülerin oder der Schüler im 
Verlauf eines Monats insgesamt zwanzig Unterrichtsstunden dem Unterricht 
unentschuldigt ferngeblieben ist […]; die Entscheidung trifft die zuständige Behörde 
auf Antrag der Schule. Die Schülerin oder der Schüler ist auf diese Folge rechtzeitig 
hinzuweisen.

 § 33 Schülerzeitungen, Schülergruppen 

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, Schülerzeitungen herauszugeben und 
auf dem Schulgrundstück zu verbreiten. Schülerzeitungen sind Zeitungen, die von 
Schülerinnen und Schülern einer oder mehrerer Schulen für diese herausgegeben werden. 
Sie stehen anders als die von einer Schule unter Verantwortung der Schulleitung 
herausgegebene Schulzeitung außerhalb der Verantwortung der Schule und unterliegen 
dem Hamburgischen Pressegesetz vom 29. Januar 1965 

(2) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, sich an ihrer Schule in Schülergruppen 
zu betätigen. Die Betätigung in der Schule kann von der Schulleitung eingeschränkt oder 
verboten werden, wenn es die Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrags erfordert. 
Den Schülergruppen können Räume und sonstige schulische Einrichtungen zur Verfügung 
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gestellt werden, wenn der Schul- und Unterrichtsbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
Die Schulkonferenz oder der Schulvorstand regelt Grundsätze für die Betätigung von 
Schülergruppen in der Schule. 

§ 37 Grundsätze zur Schulpflicht 

(1) Wer in der Freien und Hansestadt Hamburg seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, ist in Hamburg zum Schulbesuch verpflichtet. Jeder junge Mensch, der die 
Schulpflicht erfüllt hat, ist zum weiteren Schulbesuch berechtigt, soweit er die in den 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen genannten Voraussetzungen erfüllt. Völkerrechtliche 
Abkommen und zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben unberührt. 

(2) Auszubildende sind für die Dauer ihres Berufsausbildungsverhältnisses in Hamburg 
schulpflichtig, wenn sie ihre Ausbildungsstätte innerhalb Hamburgs haben. 

(3) Die Schulpflicht dauert elf Schulbesuchsjahre, sie endet spätestens mit Vollendung
des 18. Lebensjahres. Sie wird einschließlich der Pflicht nach § 42 Absatz 1 durch den 
Besuch einer staatlichen Schule, einer staatlich anerkannten 

oder staatlich genehmigten Ersatzschule erfüllt; […]

 § 41 Verantwortung für die Einhaltung der Schulpflicht 

(1) Die Sorgeberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die Schulpflichtigen am Unterricht 
und an den Unterrichtsveranstaltungen der Schule regelmäßig teilnehmen. […] 

(2) Ausbildende melden die in einem Ausbildungsverhältnis stehenden Berufs- 
schulpflichtigen an und ab. Sie gewähren ihnen die zur Erfüllung der Schulpflicht 
erforderliche Zeit und halten sie dazu an, dass sie am Unterricht und an den sonstigen 
Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilnehmen.

§ 41a Schulzwang 

Kinder, die trotz schriftlicher Aufforderung einer Vorstellung nach § 42 Absatz 1 oder 
der Anmeldung nach § 42 Absatz 2 fernbleiben, oder Kinder und Jugendliche, die 
einer Vorstellung nach § 42 Absatz 5 fernbleiben oder der Schulpflicht nach §§ 37 und 
38 nicht nachkommen, können der Schule oder der mit der Untersuchung 
beauftragten Stelle zwangsweise zugeführt werden. § 19 Absätze 2 und 3 des 
Hamburgischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vom 4. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 
510), in der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung. 

§ 50 Schulische Selbstverwaltung 

Bei der Verwirklichung des Bildungs- und Erziehungsauftrags ist die einzelne Schule im 
Rahmen der staatlichen Gesamtverantwortung verantwortlich [für] […], die Erziehung der 
Schülerinnen und Schüler. […] 

§ 53 Entscheidungsrechte 

[…] 

(4) […] Die Schulkonferenz entscheidet über die Hausordnung, […]

§ 85 Schulaufsicht, Schulberatung und Schulinspektion 

(1) Das gesamte Schulwesen steht in der Verantwortung des Staates. 
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§ 89 Aufgaben der Schulleiterin oder des Schulleiters (Schulleitung) 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet die Schule im Rahmen der gelten- den Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, der Anordnungen der zuständigen Behörde sowie der 
Beschlüsse der Schulkonferenz oder des Schulvorstands und der Lehrerkonferenz und ist 
verantwortlich für die ordnungsgemäße Durchführung der Unterrichts-, Erziehungs- und 
Verwaltungsarbeit[…] 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter aller an der 
Schule tätigen Personen[…] Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist verantwortlich für alle 
innerschulisch notwendigen Maßnahmen der Personalentwicklung, ins- besondere in der 
Berufseingangsphase. Sie oder er vertritt die Schule nach außen und übt das Hausrecht
aus. Das Hausrecht für die Unterrichtsräume wird während der Unterrichtszeit von der 
jeweils unterrichtenden Lehrkraft ausgeübt. 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter sorgt in Zusammenarbeit […] für die Erfüllung
des Bildungs- und Erziehungsauftrags[…]

1. sich über den ordnungsgemäßen Ablauf der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit zu 
informieren und ihn, soweit erforderlich, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 

[…]

§ 113 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen über 
die Schulpflicht zuwiderhandelt oder wer vorsätzlich Kinder, Schulpflichtige, 
Sorgeberechtigte, Ausbildende, Arbeitgeber oder Dritte dazu veranlasst, den 
Bestimmungen über die Schulpflicht oder die verbindliche Teilnahme an Sprach-
förderung zuwiderzuhandeln. Dies gilt auch für die Schulbesuchspflicht gemäß § 28 
Absatz 2 und für solche Schülerinnen und Schüler, die volljährig und nicht schulpflichtig auf 
Grund einer dualen Ausbildung sind. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

 § 114 Straftat 

(1) Wer eine Schulpflichtige oder einen Schulpflichtigen der Schulpflicht oder ein Kind der 
besonderen Sprachförderung nach § 28 a dauernd oder wiederholt entzieht, kann mit einer 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit einer Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen 
bestraft werden. 

(2) Die Verfolgung tritt auf Antrag der zuständigen Behörde ein. Der Antrag kann 
zurückgenommen werden. 

§ 115 Einschränkung von Grundrechten 

Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes) wird nach Maßgabe des § 34 Absätze 1 und 2 (Verpflichtung zu 
schulärztlichen, schulpsychologischen und sonderpädagogischen Untersuchungen), das 
Grundrecht der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) nach 
Maßgabe von § 28 Absatz 2, § 28a Absätze 1 und 2 (Verpflichtung zur regelmäßigen 
Teilnahme am Unterricht und an Sprachfördermaßnahmen) und der §§ 37 bis 42 
(Schulpflicht, Vorstellungspflicht und Anmeldepflicht) und das Grundrecht der 
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Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) durch § 41a 
(Schulzwang) eingeschränkt. 

7 Hessen
§ 2 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule

(2) Die Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler befähigen, in Anerkennung der Wertordnung des 
Grundgesetzes und der Verfassung des Landes Hessen

1.

die Grundrechte für sich und andere wirksam werden zu lassen, eigene Rechte zu wahren und die 
Rechte anderer auch gegen sich selbst gelten zu lassen,

2. staatsbürgerliche Verantwortung zu übernehmen und sowohl durch individuelles Handeln als auch 
durch die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen mit anderen zur demokratischen Gestaltung des 
Staates und einer gerechten und freien Gesellschaft beizutragen,

3. die christlichen und humanistischen Traditionen zu erfahren, nach ethischen Grundsätzen zu 
handeln und religiöse und kulturelle Werte zu achten,

4. die Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Achtung und Toleranz, der 
Gerechtigkeit und der Solidarität zu gestalten,
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5. die Gleichberechtigung von Mann und Frau auch über die Anerkennung der Leistungen der Frauen 
in Geschichte, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft zu erfahren,

6. andere Kulturen in ihren Leistungen kennen zu lernen und zu verstehen,

7. Menschen anderer Herkunft, Religion und Weltanschauung vorurteilsfrei zu begegnen und somit 
zum friedlichen Zusammenleben verschiedener Kulturen beizutragen sowie für die Gleichheit und das 
Lebensrecht aller Menschen einzutreten,

8. die Auswirkungen des eigenen und gesellschaftlichen Handelns auf die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu erkennen und die Notwendigkeit einzusehen, diese Lebensgrundlagen 
für die folgenden Generationen zu erhalten, um der gemeinsamen Verantwortung dafür gerecht
werden zu können,

9. ihr zukünftiges privates und öffentliches Leben sowie durch Maßnahmen der Berufsorientierung ihr 
berufliches Leben auszufüllen, bei fortschreitender Veränderung wachsende Anforderungen zu 
bewältigen und die Freizeit sinnvoll zu nutzen.

(3) Die Schule soll den Schülerinnen und Schülern die dem Bildungs- und Erziehungsauftrag 
entsprechenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Werthaltungen vermitteln. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen insbesondere lernen,

1. sowohl den Willen, für sich und andere zu lernen und Leistungen zu erbringen, als auch die 
Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zum sozialen Handeln zu entwickeln,

2. eine gleichberechtigte Beziehung zwischen den Geschlechtern zu entwickeln,

3. Konflikte vernünftig und friedlich zu lösen, aber auch Konflikte zu ertragen,

4. sich Informationen zu verschaffen, sich ihrer kritisch zu bedienen, um sich eine 
neigenständige Meinung zu bilden und sich mit den Auffassungen Anderer 
unvoreingenommen auseinander setzen zu können,

5. ihre Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeiten zu entfalten und

6. Kreativität und Eigeninitiative zu entwickeln.

§ 59 Dauer der Vollzeitschulpflicht

(1) Die Vollzeitschulpflicht dauert neun Jahre. Sie endet spätestens mit dem erfolgreichen Besuch der 
Jahrgangsstufe 9.[…]

§ 62 Beginn und Dauer der Berufsschulpflicht

(1) Die Berufsschulpflicht beginnt nach der Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit dem Ausscheiden 
aus einer Vollzeitschule und mit dem Eintritt in ein Ausbildungsverhältnis.

(2) Auszubildende, die in einem Ausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes stehen, 
sind für die Dauer des Ausbildungsverhältnisses berufsschulpflichtig.

(3) Jugendliche, die in keinem Ausbildungsverhältnis stehen, sind nach Erfüllung der 
verlängerten Vollzeitschulpflicht für die Dauer von drei Jahren, längstens bis zum Ende des 
Schuljahres, in dem sie das 18. Lebensjahr vollenden, zum Besuch der Berufsschule 
berechtigt. §     64   bleibt unberührt. […]

§ 67 Überwachung der Schulpflicht

(1) Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass die Schulpflichtigen am Unterricht und an den 
Unterrichtsveranstaltungen der Schule regelmäßig teilnehmen. […]
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§ 68 Schulzwang

Wer seiner Schulpflicht nicht nachkommt, kann der Schule zwangsweise zugeführt werden, 
wenn andere pädagogische Mittel, insbesondere persönliche Beratung, Hinweise an die Eltern, 
die Kinder- und Jugendhilfe, den Ausbildenden und den Arbeitgeber oder gemeinsame 
Gespräche der Beteiligten erfolglos geblieben sind. Die Entscheidung über die zwangsweise 
Zuführung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde. 
Bei der Zuführung kann die Hilfe der für den Wohnsitz, für den gewöhnlichen Aufenthalt oder für den 
Beschäftigungsort der oder des Schulpflichtigen örtlich zuständigen Verwaltungsbehörde 
(Gemeindevorstand) in Anspruch genommen werden.

§ 69 Rechte und Pflichten aus dem Schulverhältnis

(1) Mit der Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers in eine öffentliche Schule wird ein öffentlich-
rechtliches Schulverhältnis begründet.

(2) Die Schülerinnen und Schüler haben Anspruch auf Unterricht nach Maßgabe der Stundentafeln im 
Rahmen der personellen, sächlichen und fachspezifischen Möglichkeiten der Schule[…]. 

(4) Die Schülerinnen und Schüler sind insbesondere verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und den 
pflichtmäßigen Schulveranstaltungen sowie an den gewählten Ganztagsangeboten teilzunehmen, die 
erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. Sie haben die Weisungen 
der Lehrkräfte und des Personals, das Betreuungsangebote oder ganztägige Angebote durchführt, zu 
befolgen, die dazu bestimmt sind, das Bildungs- und Erziehungsziel der Schule zu erreichen und die 
Ordnung in der Schule aufrechtzuerhalten. Sie dürfen die Kommunikation im Unterricht mit den 
Lehrkräften und untereinander weder durch ihr Verhalten noch durch ihre Kleidung erschweren oder 
behindern, sofern nicht besondere Unfallverhütungsvorschriften, gesundheitliche oder 
epidemiologische Gründe Ausnahmen erfordern. Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern sind 
neben diesen auch die Eltern für die Einhaltung der Pflichten nach Satz 1 bis 3 verantwortlich; die 
Pflichten der Ausbildenden und Arbeitgeber bei Berufsschülerinnen und -schülern bleiben unberührt.

[…]

(7) Das Schulverhältnis endet mit dem Tag der Ausgabe des Abschlusszeugnisses nach §     74   Abs. 3 
oder des Abgangszeugnisses nach §     74   Abs. 4. Wenn keine Schulpflicht mehr besteht, gilt dies 
entsprechend in den Fällen einer Abmeldung von der besuchten Schule, einer Verweisung von der 
besuchten Schule nach §     82   Abs. 8 in Verbindung mit §     82   Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 oder eines 
Ausschlusses von der Ausbildung nach §     82b  .

§ 82 Pädagogische Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen

(1) Die Erfüllung des Bildungsauftrages der Schule ist vor allem durch pädagogische Maßnahmen zu 
gewährleisten, die der Entwicklung des Lern- und Leistungswillens der Schülerin oder des Schülers 
und der Bereitschaft zu verantwortlichem sozialen Handeln nach den Grundsätzen der Toleranz, der 
Gerechtigkeit und der Solidarität dienen und möglichem Fehlverhalten vorbeugen sollen. Zu den 
pädagogischen Maßnahmen gehören neben der Androhung von Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 
Satz 1 insbesondere das Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler mit dem Ziel, eine 
Veränderung des Verhaltens zu erreichen, die Ermahnung, Gruppengespräche mit Schülerinnen und 
Schülern und Eltern, die formlose mündliche oder schriftliche Missbilligung des Fehlverhaltens, die 
Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, die Schülerin oder den Schüler das Fehlverhalten 
erkennen zu lassen, Nachholen schuldhaft versäumten Unterrichts nach vorheriger Benachrichtigung 
der Eltern und die zeitweise Wegnahme von Gegenständen, die den Unterricht oder die Ordnung der 
Schule stören oder stören können.

(2) Ordnungsmaßnahmen sind

1. Ausschluss vom Unterricht für den Rest des Schultages, erforderlichenfalls mit der Verpflichtung, 
am Unterricht einer anderen Klasse oder Lerngruppe teilzunehmen,
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2. Ausschluss von besonderen Klassen- oder Schulveranstaltungen sowie vom Unterricht in 
Wahlfächern und freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen,

3. vorübergehende Zuweisung in eine Parallelklasse oder in eine andere Lerngruppe bis zu einer 
Dauer von vier Wochen,

4. Zuweisung in eine Parallelklasse oder in eine andere Lerngruppe,

5. vorübergehender Ausschluss vom Schulbesuch bis zu einer Dauer von zwei Wochen,

6. Überweisung in den gleichen Bildungsgang einer anderen Schule,

7. Verweisung von der besuchten Schule.

Ordnungsmaßnahmen nach Satz 1 Nr. 2 bis 5 können als pädagogische Maßnahme vorher schriftlich 
angedroht werden. Ordnungsmaßnahmen nach Satz     1 Nr.     6 und 7 sind vorher schriftlich   
anzudrohen; von der vorherigen Androhung kann im Einzelfall abgesehen werden, wenn dies den 
Umständen des Fehlverhaltens der Schülerin oder des Schülers nicht mehr angemessen ist.

(3) Körperliche Züchtigung und andere herabsetzende Maßnahmen sind verboten.

(4) Ordnungsmaßnahmen sind nur zulässig, wenn

1. die Schülerin oder der Schüler in der Schule schuldhaft gegen eine Rechtsnorm, 
Verwaltungsanordnung oder die Schulordnung verstößt oder Anweisungen der Schulleiterin oder des 
Schulleiters, der Lehrkräfte oder sonstiger dazu befugter Personen nicht befolgt, sofern die 
Anweisungen zur Erfüllung des Unterrichts- und Erziehungsauftrags der Schule notwendig sind oder 
dem Schutz von Personen und Sachen dienen und soweit pädagogische Maßnahmen nicht 
ausreichen, oder

2. der Schutz von Personen und Sachen diese erfordert.

(5) Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 dürfen nur bei erheblicher Störung des 
Schul- oder Unterrichtsbetriebs, bei Gefährdung der Sicherheit beteiligter Personen oder 
Verursachung erheblicher Sachschäden und dadurch bedingter Beeinträchtigung von Unterricht und 
Erziehung der Mitschülerinnen und -schüler angewendet werden. Ordnungsmaßnahmen nach 
Abs.     2 Satz     1 Nr.     5 bis 7 dürfen nur bei besonders schweren Störungen des Schul- oder   
Unterrichtsbetriebs oder schwerer Verletzung der Sicherheit beteiligter Personen und dadurch 
bedingter anhaltender Gefährdung von Unterricht und Erziehung der Mitschülerinnen und -
schüler angewendet werden. Neben Maßnahmen des Straf-, Ordnungswidrigkeiten- oder 
Kinder- und Jugendhilferechts dürfen Ordnungsmaßnahmen nach Abs.     2 Satz     1 Nr.     5 bis 7 nur   
angewendet werden, wenn sie zusätzlich erforderlich sind und den Zwecken der anderen 
Maßnahmen nicht entgegenstehen.

(6) Die Anwendung von Ordnungsmaßnahmen soll so rechtzeitig erfolgen, dass der Bezug zum 
Fehlverhalten nicht verloren geht. Bei Entscheidungen über Ordnungsmaßnahmen ist das Verhalten 
der einzelnen Schülerin oder des einzelnen Schülers innerhalb der Schule maßgebend. 
Außerschulisches Verhalten der Schülerin oder des Schülers darf nur Gegenstand einer 
Ordnungsmaßnahme sein, soweit es sich auf den Schul- und Unterrichtsbetrieb unmittelbar störend 
auswirkt. Der Anwendung einer Ordnungsmaßnahme kann ein Mediationsverfahren vorausgehen; bei 
erfolgreicher Mediation kann auf die Ordnungsmaßnahme verzichtet werden.

(7) Kommt eine Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 und 7 in Betracht, so kann die 
Schülerin oder der Schüler von der Schulleiterin oder dem Schulleiter vorläufig vom Unterricht und von
sonstigen Schulveranstaltungen bis zur endgültigen Entscheidung, längstens aber bis zu vier Wochen,
ausgeschlossen werden, wenn es die Aufrechterhaltung des Schul- oder Unterrichtsbetriebs oder die 
Sicherheit von Personen erfordert.
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(8) Eine Ordnungsmaßnahme nach Abs.     2 Satz     1 Nr.     7 ist ferner bei Schülerinnen und Schülern   
zulässig, die keiner Schulpflicht unterliegen und eine weiterführende Schule besuchen, wenn

1. die Schülerin oder der Schüler im Verlauf von sechs zusammenhängenden 
Unterrichtswochen insgesamt mindestens sechs Unterrichtstage dem Unterricht 
unentschuldigt ferngeblieben ist; vor einer Entscheidung ist ihr oder ihm, bei minderjährigen 
Schülerinnen und Schülern den Eltern, schriftlich der Rat zu erteilen, die Schule zu verlassen; 
oder

[…]

Besondere Bestimmungen über die Teilnahme am Unterricht und über schriftliche Arbeiten bleiben 
unberührt.

(9) Die Entscheidungen nach Abs. 2 Satz 1 trifft

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter in den Fällen der

a) Nr. 1 auf Antrag einer Lehrkraft,

b) Nr. 2 bis 5 auf Antrag der Klassenkonferenz,

2. im Übrigen die zuständige Schulaufsichtsbehörde auf Antrag der Schulleiterin oder des 
Schulleiters nach Beschluss der Klassenkonferenz.

Die Androhung nach Abs. 2 Satz 2 und 3 erfolgt durch die Schulleiterin oder den Schulleiter. Vor einer 
Entscheidung nach Satz 1 sind die Schülerin oder der Schüler und, außer in den Fällen des Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1, die Eltern in den Grenzen des §     72   Abs. 4 anzuhören. Im Rahmen der Anhörung kann, 
außer in den Fällen des Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 und 7, eine Erziehungsvereinbarung nach §     100   Abs. 2 
geschlossen werden.

(10) Eintragungen und Vorgänge über Ordnungsmaßnahmen sind spätestens am Ende des zweiten 
Schuljahres nach der Eintragung zu löschen, sofern nicht während dieser Zeit eine erneute 
Ordnungsmaßnahme getroffen wurde.

(11) Das Verfahren bei Ordnungsmaßnahmen wird durch Rechtsverordnung näher geregelt; dabei 
kann vorgesehen werden, dass der Schulelternbeirat und der Schülerrat in einer die Interessen der 
betroffenen Schülerinnen und Schüler berücksichtigenden Weise beteiligt werden.

§ 82a Maßnahmen zum Schutz von Personen

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann geeignete Maßnahmen nach §     82   Abs. 1 und 2 Satz 1 
Nr. 3 und 5 auch dann ergreifen, wenn die Schülerin oder der Schüler nicht schuldhaft gehandelt hat 
und die Maßnahme zum Schutz von Personen erforderlich ist. §     82   Abs. 5 und 9 gilt entsprechend.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann Maßnahmen nach §     82   Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 5 auch 
dann ergreifen, wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte eine schwere Störung des Schul- oder 
Unterrichtsbetriebs oder eine schwere Gefährdung der Sicherheit beteiligter Personen zu erwarten ist 
und anderweitiges vorbeugendes Handeln nicht möglich oder nicht ausreichend ist. §     82   Abs. 9 gilt 
entsprechend. Von einer Anhörung kann im Einzelfall dann abgesehen werden, wenn eine sofortige 
Entscheidung wegen Gefahr im Verzug notwendig erscheint. In diesen Fällen ist die Anhörung 
nachzuholen.

(3) Das Verfahren bei Maßnahmen zum Schutz von Personen wird durch Rechtsverordnung näher 
geregelt.

§ 126 Meinungsfreiheit, Schüler- und Schulzeitungen und Schülergruppen

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, in der Schule ihre Meinung in Wort, Schrift und 
Bild frei zu äußern und zu verbreiten, soweit die Sicherung des Bildungsauftrages der Schule keine 
Einschränkungen, insbesondere hinsichtlich des Zeitpunkts, des Umfangs und des Gegenstands der 
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Meinungsäußerung innerhalb des Unterrichts und sonstiger Schulveranstaltungen erfordert. Über 
notwendige Einschränkungen entscheidet die Lehrkraft in pädagogischer Verantwortung.

(2) Schülerzeitungen sind Zeitungen, die von Schülerinnen und Schülern geschrieben und für 
Schülerinnen und Schüler einer oder mehrerer Schulen herausgegeben werden. Sie können in der 
Schule verteilt werden, stehen anders als die von einer bestimmten Schule unter der Verantwortung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters herausgegebene Schulzeitung außerhalb der Verantwortung 
der Schule und unterliegen dem Presserecht sowie den übrigen gesetzlichen Bestimmungen. Das 
Kultusministerium kann Richtlinien zu den Schüler- und Schulzeitungen erlassen.

(3) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, an der Schule sich in Schülergruppen zu 
betätigen. Die Betätigung in der Schule kann von der Schulleiterin oder dem Schulleiter eingeschränkt 
oder verboten werden, wenn es die Sicherung des Bildungsauftrags der Schule erfordert. Den 
Schülergruppen können Räume und sonstige schulische Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden,
wenn der Schul- und Unterrichtsbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die Schulkonferenz regelt 
Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen in der Schule.

§ 181 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. als Schulpflichtige oder Schulpflichtiger nach Vollendung des 14. Lebensjahres die Pflichten 
nach §§     60  , 61 Abs. 1, §     63   Abs. 1 bis 3 oder §     64   Abs. 1 verletzt,

2. die Pflicht, die Schulpflichtigen zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht und an 
Unterrichtsveranstaltungen anzuhalten und sie bei der zuständigen Schule an- und abzumelden oder 
zur Schulanmeldung vorzustellen (§     67   Abs. 1), verletzt,

3. die Pflichten nach §     67   Abs. 3 verletzt. 

Ordnungswidrig handelt auch, wer dauernd oder hartnäckig die Pflicht nach §     67   Abs. 1 Satz 3 
verletzt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich Schulpflichtige oder die in §     67   Abs. 1 und 3 
genannten Personen durch Missbrauch des Ansehens, Überredung oder andere Mittel dazu bestimmt,
die Vorschriften über die Schulpflicht zu verletzen.

[…]

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 603), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353), ist die untere 
Schulaufsichtsbehörde.

§ 182 Straftaten

(1) Wer einen anderen der Schulpflicht dauernd oder hartnäckig wiederholt entzieht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen 
bestraft.

(2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Antragsberechtigt ist die untere Schulaufsichtsbehörde. Der 
Antrag kann zurückgenommen werden.

§ 183 Einschränkung von Grundrechten

Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) wird nach Maßgabe 
des §     71  Abs. 1 und 4 (Verpflichtung zu besonderen Untersuchungen, Schulgesundheitspflege), das 
Grundrecht der Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG) wird nach Maßgabe 
der §§     60  , 61 Abs. 1, §     63   Abs. 1 bis 3, §     64   Abs. 1 und §     69   Abs. 4, das Grundrecht der Berufsfreiheit
(Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG) wird nach Maßgabe des §     82b   Abs. 1 bis 3 eingeschränkt.
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8 Mecklenburg-Vorpommern
§ 3 Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler sollen in der Schule insbesondere lernen,

1. Selbstständigkeit zu entwickeln und eigenverantwortlich zu handeln,

2. die eigene Wahrnehmungs-, Erkenntnis- und Ausdrucksfähigkeit zu entfalten,

3. selbstständig wie auch gemeinsam mit anderen Leistungen zu erbringen,

4. soziale und politische Mitverantwortung zu übernehmen sowie sich zusammenzuschließen, 
um gemeinsame Interessen wahrzunehmen,

5. sich Informationen zu verschaffen und sie kritisch zu nutzen,

6. mit digitalen Medien kompetent umzugehen, sich in einer digital geprägten Welt zu orientieren und 
an deren Gestaltung teilzuhaben,

7. die eigene Meinung zu vertreten und die Meinung anderer zu respektieren,

8. die grundlegenden Normen des Grundgesetzes zu verstehen und für ihre Wahrung sowie

9. für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einzutreten,

10. in religiösen und weltanschaulichen Fragen persönliche Entscheidungen zu treffen und 
Verständnis und Toleranz gegenüber den Entscheidungen anderer zu entwickeln,

11. eigene Rechte zu wahren und die Rechte anderer auch gegen sich selbst gelten zu lassen sowie 
Pflichten zu akzeptieren und ihnen nachzukommen,

12. Konflikte zu erkennen, zu ertragen und sie vernünftig zu lösen,

13. Ursachen und Gefahren totalitärer und autoritärer Herrschaft zu erkennen, ihnen zu widerstehen 
und entgegenzuwirken,

14. Verständnis für die Eigenart und das Existenzrecht anderer Völker, für die Gleichheit und das 
Lebensrecht aller Menschen zu entwickeln,

15. mit der Natur und Umwelt verantwortungsvoll umzugehen,

16. für die Gleichstellung von Frauen und Männern einzutreten,

17. Verständnis für wirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge zu entwickeln,

18. eine begründete Berufswahl zu treffen.

§ 41 Grundsatz

[…]

(2) Die Schulpflicht umfasst

1. die Pflicht zum Besuch von Schulen des Primarbereiches und des Sekundarbereiches I für 
zusammen neun Schuljahre (Vollzeitschulpflicht) und

2. die Pflicht zum Besuch von Schulen des Sekundarbereiches II 

[…]

§ 42 Schulpflicht im Sekundarbereich II
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(1) Im Sekundarbereich II ist die Schulpflicht durch den Besuch einer Schule gemäß §     12 Absatz     2   
Nummer     1 Buchstabe c bis e oder Nummer     2 Buchstabe a bis e   zu erfüllen.

(2) Die Pflicht zum Besuch einer beruflichen Schule gemäß §     12 Absatz     2 Nummer     2 Buchstabe a bis   
e beginnt nach Verlassen einer Schule des Sekundarbereichs I und dauert

1. bei Bestehen eines Berufsausbildungsverhältnisses bis zum Ende der Ausbildungszeit,

2. ohne Bestehen eines Berufsausbildungsverhältnisses drei Schuljahre, jedoch längstens bis 
zum Ende des Schulhalbjahrs, in dem die Schülerin oder der Schüler das 18. Lebensjahr 
vollendet.

[…] 

§ 49 Pflichten der Erziehungsberechtigten

[…]

(3) Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet,

[…]

3. für die Einhaltung der Schulpflicht,

[…]

(4) Die Mitarbeit der Erziehungsberechtigten in der Schule richtet sich nach den folgenden 
Vorschriften:

1. (Informationsrechte) §§     55   und 55a,

2. (Informationen zu besonderen Untersuchungen) §     58 Absatz     2 und 4  ,

3. (Ordnungsmaßnahmen) §     60a  ,

4. (Wahl der weiterführenden Bildungsgänge) §     66  ,

5. (Schulkonferenz) §     76  ,

6. (Klassenkonferenz) §     78  ,

7. (Fachkonferenz) §     79  ,

[…]

§ 50 Unmittelbarer Zwang

Schülerinnen und Schüler, die die Schulpflicht nicht erfüllen, können zwangsweise zur Schule 
gebracht werden, wenn andere Mittel erfolglos geblieben oder nicht erfolgversprechend sind. 
Die Anordnung trifft die zuständige Schulbehörde.

§ 51 Nähere Ausgestaltung der Schulpflicht

Die oberste Schulbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu regeln:

1. das Verfahren der Aufnahme in die Schule sowie des Wechsels zwischen den Schularten und 
Bildungsgängen und das Verfahren der Entlassung aus der Schule,

[…]

§ 60 Erziehungsmaßnahmen
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(1) Die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule und der Schutz von Personen 
und Sachen an der Schule sind vor allem durch pädagogische Maßnahmen zu gewährleisten. 
Erziehungsmaßnahmen müssen geeignet sein, Einsicht zu dem Fehlverhalten herzustellen und 
dienen nach Möglichkeit der unmittelbaren Wiedergutmachung. Sie werden grundsätzlich von der 
Lehrkraft ausgesprochen, die das Fehlverhalten wahrnimmt. Erziehungsmaßnahmen können 
nebeneinander erfolgen, wenn dies pädagogisch sinnvoll ist.

(2) Zu den Maßnahmen bei Erziehungskonflikten und Unterrichtsstörungen gehören insbesondere

1. das pädagogische Gespräch,

2. gemeinsame Absprachen,

3. die Wiedergutmachung angerichteten Schadens,

4. die Eintragung in das Klassenbuch,

5. der mündliche oder schriftliche Tadel,

6. der Ausschluss von der laufenden Unterrichtsstunde,

7. die Nacharbeit unter Aufsicht nach vorheriger Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten,

8. die vorübergehende Einziehung von Gegenständen.

(3) Die Lehrerin oder der Lehrer entscheidet im Rahmen ihrer oder seiner pädagogischen 
Verantwortung unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit über das erzieherische 
Mittel, das der jeweiligen Situation sowie dem Alter und der Persönlichkeit der Schülerin oder des 
Schülers am ehesten gerecht wird. Die Erziehungsberechtigten sind in geeigneter Weise über die 
gewählten erzieherischen Mittel zu informieren. Im Falle des schriftlichen Tadels ist das Benehmen mit
der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer, in schwerwiegenden Fällen auch mit der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter, herzustellen.

(4) Körperliche Züchtigungen sowie andere entwürdigende Maßnahmen sind verboten.

§ 60a Ordnungsmaßnahmen

(1) Soweit Maßnahmen nach §     60   nicht zu einer Konfliktlösung geführt haben oder um einer Gefahr 
für andere Schülerinnen und Schüler zu begegnen, können in den Sekundarbereichen I und II unter 
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit Ordnungsmaßnahmen getroffen werden. 
Ordnungsmaßnahmen sind

1. die Überweisung in eine Parallelklasse oder eine entsprechende organisatorische Gliederung durch
die Teilkonferenz nach den Sätzen 3 und 4,

2. der Ausschluss vom Unterricht und sonstigen schulischen Veranstaltungen

a) bis zu drei Tagen durch die Schulleiterin oder den Schulleiter,

b) bis zu drei Monaten durch die Teilkonferenz nach den Sätzen 3 und 4,

3. die Überweisung in eine andere Schule mit dem gleichen Bildungsabschluss durch die zuständige 
Schulbehörde,

4. die Verweisung von allen Schulen durch die zuständige Schulbehörde. Die Verweisung von 
allen Schulen darf im Sekundarbereich I lediglich nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht und 
im Sekundarbereich II nicht bei nach     §     42 Absatz     2 Satz     1     berufsschulpflichtigen Schülerinnen   
und Schülern angeordnet werden.

Zuständig für Ordnungsmaßnahmen nach Satz 2 Nummer 1 und 2 Buchstabe b ist eine von der 
Lehrerkonferenz berufene Teilkonferenz. Der Teilkonferenz gehören ein Mitglied der Schulleitung, die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer und drei weitere für die Dauer eines Schuljahres zu wählende 
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Lehrerinnen und Lehrer sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schülerrates an. 
Ausnahmsweise kann auch im Primarbereich ab Jahrgangsstufe 3 die Ordnungsmaßnahme nach 
Satz 2 Nummer 1 mit Zustimmung der unteren Schulbehörde getroffen werden.

(2) Die Schulkonferenz kann beschließen, dass für Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 und 2 Buchstabe b die Schulleiterin oder der Schulleiter zuständig ist.

(3) Ordnungsmaßnahmen nach Absatz     1 Satz     2 Nummer     3 und 4 sind anzudrohen. Die   
Androhung kann bereits mit einem schriftlichen Tadel (  §     60 Absatz     2 Nummer     5  ) verbunden   
sein. Einer Androhung bedarf es nicht, wenn der damit verbundene Zweck nicht erreicht 
werden kann.

(4) Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 dürfen nur bei erheblichen Störungen des 
Schul- oder Unterrichtsbetriebs, bei Gefährdung der Sicherheit von Personen oder Verursachung von 
Sachschäden und dadurch bedingter Beeinträchtigung von Unterricht und Erziehung der 
Mitschülerinnen und Mitschüler angewendet werden. Ordnungsmaßnahmen nach Absatz     1 Satz     2   
Nummer     3 und 4 dürfen nur ergriffen werden, wenn die vorgenannten Störungen,   
Gefährdungen, Beeinträchtigungen oder Schadensverursachungen besonders schwerwiegen. 
Ordnungsmaßnahmen sind nur bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit der Schülerin oder des 
Schülers zulässig. Bei Entscheidungen über Ordnungsmaßnahmen ist das Verhalten der 
einzelnen Schülerin oder des einzelnen Schülers innerhalb der Schule maßgeblich, 
außerschulisches Verhalten nur dann, wenn es den Unterrichts- oder Schulbetrieb unmittelbar 
stört.

(5) Vor Erlass einer Ordnungsmaßnahme ist die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler, bei 
minderjährigen Schülerinnen und Schülern sind auch die Erziehungsberechtigten zu hören. Die 
Schülerin oder der Schüler und ihre oder seine Erziehungsberechtigten können eine zur Schule 
gehörende Person ihres Vertrauens als Beistand beteiligen.

(6) Kommt eine Ordnungsmaßnahme nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b bis Nummer 4 in 
Betracht, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter eine Schülerin oder einen Schüler vorläufig vom 
Unterricht und von anderen schulischen Veranstaltungen ausschließen, wenn es die 
Aufrechterhaltung des Schul- oder Unterrichtsbetriebs oder die Sicherheit von Personen erfordert. Die 
Anhörung nach Absatz 5 Satz 1 sowie der Beschluss der Teilkonferenz oder der zuständigen 
Schulbehörde sind unverzüglich nachzuholen. Die maximale Dauer des Unterrichtsausschlusses nach
Satz 1 soll eine Woche nicht übersteigen.

(7) Die Erziehungsberechtigten sind über eine Ordnungsmaßnahme einschließlich der Gründe 
unverzüglich zu informieren. Auf die Möglichkeit des Rechtsbehelfs ist bei Ordnungsmaßnahmen nach
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 4 hinzuweisen.

(8) Eintragungen und Vorgänge über Ordnungsmaßnahmen sind spätestens am Ende des zweiten 
Schuljahres nach der Eintragung zu löschen, sofern nicht während der Zeit eine erneute 
Ordnungsmaßnahme getroffen wurde.

§ 61 Aufsichtspflicht an der Schule

Die Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, die Schülerinnen und Schüler in der Schule und auf dem 
Schulgelände einschließlich der Zeit zwischen dem Unterricht und dem Beginn der 
Schülerbeförderung sowie bei Schulveranstaltungen außerhalb der Schule zu beaufsichtigen. 
Geeignete pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können mit der Wahrnehmung der 
Aufsichtspflicht betraut werden.

§ 73 Selbstverwaltung der Schule

Die Entscheidungen der Schule werden nach Maßgabe der folgenden Vorschriften von den 
Konferenzen und der Schulleiterin oder dem Schulleiter getroffen. Die Entscheidungen finden ihre 
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Grenze darin, dass die personellen, sächlichen und haushaltsmäßigen Voraussetzungen zu ihrer 
Ausführung gegeben sein müssen.

§ 76 Schulkonferenz

(1) An jeder Schule wird eine Schulkonferenz eingerichtet. Mitglieder der Schulkonferenz sind

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter,

2. mit jeweils einem Drittel der Sitze Vertreterinnen und Vertreter der Lehrerkonferenz gemäß §     77   
Absatz     5   einschließlich der Schulleiterin oder des Schulleiters, der Personengruppen der 
Erziehungsberechtigten gemäß §     88 Absatz     2 Satz     1   und der Schülerinnen und Schüler gemäß §     82   
Absatz     2 Satz     1   sowie

3. ein Vertreter des Schulträgers.

[…] Die Vertreter der Schülerinnen und Schüler müssen mindestens die Jahrgangsstufe 7 erreicht 
haben. Kommt es bei Abstimmungen zu Stimmengleichheit, führt das Votum der Schulleiterin oder 
des Schulleiters zur Entscheidung.

[…] 

(4) Ein Vertreter des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, Vertreter der freien Träger der 
Jugendhilfe, mit denen die Schule zusammenarbeitet, sowie an beruflichen Schulen Vertreter der 
Ausbildungsbetriebe werden zu den Sitzungen eingeladen und sollen mit beratender Stimme an den 
Sitzungen der Schulkonferenz teilnehmen. […]

(5) Die Schulkonferenz berät und beschließt über alle wichtigen Fragen der Zusammenarbeit von 
Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und deren 
Vertretungen […] Die Schulkonferenz soll bei Meinungsverschiedenheiten vermitteln und für einen 
sachgerechten Interessenausgleich sorgen.

(6) Die Schulkonferenz ist für die Entscheidungen nach

[…]

11. §     60a Absatz     2   (Ordnungsmaßnahmen)

[…]zuständig und entscheidet nach Maßgabe dieser Vorschriften.

(7) Die Schulkonferenz entscheidet ferner über

[…]

5. eine Schulordnung zur Regelung des geordneten Ablaufs des äußeren Schulbetriebs einschließlich 
von Regelungen über

[…]

d) Verhaltensregeln für Schülerinnen und Schüler zur Gewährleistung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrages und eines störungsfreien Miteinanders in der Schule.

[…] (10) In Angelegenheiten der Schulkonferenz, die keinen Aufschub dulden, entscheidet der 
Vorsitzende der Schulkonferenz gemeinsam mit je einem von der Schulkonferenz aus ihrer Mitte 
gewählten Vertreter der in der Schulkonferenz vertretenen Gruppen. Kann in besonders dringenden 
Angelegenheiten ein Beschluss gemäß Satz 1 nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, trifft die 
Schulleiterin oder der Schulleiter allein die Entscheidung. Die Mitglieder der Schulkonferenz sind 
darüber unverzüglich zu unterrichten. Die Entscheidung ist der Schulkonferenz in der nächsten 
Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Diese kann die Entscheidung aufheben, soweit nicht durch 
deren Ausführung Rechte anderer entstanden sind.

[…]
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§ 84 Schülergruppen

(1) Die Schülerinnen und Schüler einer Schule haben das Recht, sich in der Schule in Schülergruppen
zu betätigen. Die Betätigung in der Schule kann von der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
eingeschränkt oder verboten werden, wenn es die Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrags 
der Schule erfordert.

(2) Den Schülergruppen sollen in der Schule Räume und sonstige schulische Einrichtungen zur 
Verfügung gestellt werden, wenn der Schul- und Unterrichtsbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wird.

§ 85 Recht auf freie Meinungsäußerung, Schülerzeitung

(1) Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, in der Schule ihre oder seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten, soweit die Rechte anderer sowie die Sicherung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule keine Einschränkungen insbesondere hinsichtlich des 
Zeitpunkts, des Umfangs und des Gegenstandes der Meinungsäußerung innerhalb des Unterrichts 
und sonstiger Schulveranstaltungen erfordern. Über erforderliche Einschränkungen entscheidet die 
Lehrerin oder der Lehrer in eigener pädagogischer Verantwortung.

(2) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, Schülerzeitungen auf dem Schulgelände 
herauszugeben und zu verteilen. Schülerzeitungen sind Zeitungen, die von Schülerinnen und 
Schülern geschrieben und für Schülerinnen und Schüler einer oder mehrerer Schulen herausgegeben 
werden. Sie unterliegen nicht der Verantwortung der Schule. Die Schule bietet den Herausgebern 
Beratung und darüber hinaus im Rahmen ihrer Möglichkeiten Unterstützung an.

(3) Die Schülerzeitung unterliegt dem Presserecht und den übrigen gesetzlichen Bestimmungen. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter kann im Einzelfall den Vertrieb einzelner Ausgaben einer 
Schülerzeitung auf dem Schulgelände untersagen, wenn deren Inhalt gegen geltendes Recht verstößt.
Eine weitere Beschränkung ist unzulässig. Sind die Herausgeber mit der Entscheidung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters nach Satz 2 nicht einverstanden, so können sie deren Behandlung 
in der Schulkonferenz verlangen.

(4) Für andere von Schülerinnen und Schülern gestaltete oder herausgegebene Medien gelten die 
Absätze 1 bis 3 entsprechend.

§ 139 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. als Schulpflichtiger nach Vollendung des 14. Lebensjahres gegen §     41 Absatz     3   verstößt,

2. als Erziehungsberechtigter gegen §     49 Absatz     3   und als Ausbilder oder Arbeitgeber gegen §     42   
Absatz     3   verstößt, […]

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 mit einer Geldbuße 
bis zu 2 500 Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 die zuständige Schulbehörde,
im Übrigen die oberste Schulbehörde.

§ 140 Straftaten

(1) Wer einen anderen entgegen §     49   der Schulpflicht dauernd oder wiederholt entzieht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.

(2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Antragsberechtigt ist die zuständige Schulbehörde.

§ 141 Einschränkung von Grundrechten
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Die Grundrechte der Freiheit der Person und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 2 Absatz 2 
Satz 2 und Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes 
eingeschränkt.

9 Niedersachsen
§ 2 Bildungsauftrag der Schule 

(1) Die Schule soll im Anschluss an die vorschulische Erziehung die Persönlichkeit der 
Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage des Christentums, des europäischen Humanismus und
der Ideen der liberalen, demokratischen und sozialen Freiheitsbewegungen weiterentwickeln. 
Erziehung und Unterricht müssen dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der 
Niedersächsischen Verfassung entsprechen; die Schule hat die Wertvorstellungen zu vermitteln, die 
diesen Verfassungen zugrunde liegen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen fähig werden,

die Grundrechte für sich und jeden anderen wirksam werden zu lassen, die sich daraus 
ergebende staatsbürgerliche Verantwortung zu verstehen und zur demokratischen Gestaltung 
der Gesellschaft beizutragen,     

nach ethischen Grundsätzen zu handeln sowie religiöse und kulturelle Werte zu erkennen und zu 
achten, 
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ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und 
der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten, 

den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere die Idee einer gemeinsamen Zukunft der 
europäischen Völker, zu erfassen und zu unterstützen und mit Menschen anderer Nationen und 
Kulturkreise zusammenzuleben, 

ökonomische und ökologische Zusammenhänge zu erfassen,

für die Erhaltung der Umwelt Verantwortung zu tragen und gesundheitsbewusst zu leben,

Konflikte vernunftgemäß zu lösen, aber auch Konflikte zu ertragen,     

sich umfassend zu informieren und die Informationen kritisch zu nutzen,

ihre Wahrnehmungs- und Empfindungsmöglichkeiten sowie ihre Ausdrucksmöglichkeiten unter 
Einschluss der bedeutsamen jeweiligen regionalen Ausformung des Niederdeutschen oder des 
Friesischen zu entfalten,

sich im Berufsleben zu behaupten und das soziale Leben verantwortlich mitzugestalten. 

Die Schule hat den Schülerinnen und Schülern die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu
vermitteln. Dabei sind die Bereitschaft und Fähigkeit zu fördern, für sich allein wie auch gemeinsam 
mit anderen zu lernen und Leistungen zu erzielen. Die Schülerinnen und Schüler sollen zunehmend 
selbständiger werden und lernen, ihre Fähigkeiten auch nach Beendigung der Schulzeit 
weiterzuentwickeln. 

(2) Die Schule soll Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern den Erfahrungsraum und die 
Gestaltungsfreiheit bieten, die zur Erfüllung des Bildungsauftrags erforderlich sind.

§ 32 Eigenverantwortung der Schule

(1)     1  Die Schule ist im Rahmen der staatlichen Verantwortung und der Rechts- und   
Verwaltungsvorschriften eigenverantwortlich in Planung, Durchführung und Auswertung des 
Unterrichts, in der Erziehung sowie in ihrer Leitung, Organisation und Verwaltung.     2  Die Rechte des   
Schulträgers bleiben unberührt. 

(2) 1Die Schule gibt sich ein Schulprogramm. 2In dem Schulprogramm legt sie in Grundsätzen fest, wie
sie den Bildungsauftrag erfüllt. 3Das Schulprogramm muss darüber Auskunft geben, welches Leitbild 
und welche Entwicklungsziele die pädagogische Arbeit und die sonstigen Tätigkeiten der Schule 
bestimmen. 4Der Zusammensetzung der Schülerschaft und dem regionalen Umfeld ist in dem 
Schulprogramm und in der Unterrichtsorganisation Rechnung zu tragen. 5Die Schule beteiligt bei der 
Entwicklung ihres Schulprogramms den Schulträger und den Träger der Schülerbeförderung sowie die
Schulen, mit denen sie zusammenarbeitet (§ 25 Abs. 1). […]

§ 34 Gesamtkonferenz […]

(2) Die Gesamtkonferenz entscheidet, soweit nicht die Zuständigkeit einer Teilkonferenz oder einer 
Bildungsgangs- oder Fachgruppe gegeben ist, über 

das Schulprogramm, 

die Schulordnung, […]

§ 35 Teilkonferenzen […]

(2) 1Für jede Klasse ist eine Klassenkonferenz zu bilden. 2Diese entscheidet im Rahmen der 
Beschlüsse der Gesamtkonferenz über die Angelegenheiten, die ausschließlich die Klasse oder 
einzelne ihrer Schülerinnen und Schüler betreffen, insbesondere über 

das Zusammenwirken der Fachlehrkräfte, 
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die Koordinierung der Hausaufgaben, 

die Beurteilung des Gesamtverhaltens der Schülerinnen und Schüler,     

wichtige Fragen der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten,

Zeugnisse, Versetzungen, Abschlüsse, Übergänge, Überweisungen, Zurücktreten und Überspringen. 

3Soweit die Schule nicht in Klassen gegliedert ist oder wenn eine Klasse von nicht mehr als zwei 
Lehrkräften unterrichtet wird, bestimmt die Gesamtkonferenz, welche Konferenz die Aufgaben nach 
Satz 2 wahrnimmt. […]

§ 58   Allgemeine Rechte und Pflichten  

(1) Schülerinnen und Schüler haben das Recht und die Pflicht, an der Erfüllung des Bildungsauftrags 
der Schule mitzuwirken.

(2) 1  Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen und   
die geforderten Leistungsnachweise zu erbringen. 2Sie dürfen durch ihr Verhalten oder ihre 
Kleidung die Kommunikation mit den Beteiligten des Schullebens nicht in besonderer Weise 
erschweren. 3Dies gilt nicht, wenn einzelne Tätigkeiten oder besondere gesundheitliche Gründe eine 
Ausnahme erfordern.

§ 61 Ordnungsmaßnahmen 

(1) 1Erziehungsmittel sind pädagogische Einwirkungen. 2Sie sind gegenüber einer Schülerin oder 
einem Schüler zulässig, die oder der den Unterricht beeinträchtigt oder in anderer Weise ihre oder 
seine Pflichten verletzt hat. 3Sie können von einzelnen Lehrkräften oder von der Klassenkonferenz 
angewendet werden.

(2) Ordnungsmaßnahmen sind zulässig, wenn Schülerinnen und Schüler ihre Pflichten grob 
verletzen, insbesondere gegen rechtliche Bestimmungen verstoßen, den Unterricht nachhaltig 
stören, die von ihnen geforderten Leistungen verweigern oder dem Unterricht unentschuldigt 
fernbleiben.

(3) Ordnungsmaßnahmen sind: 

1.Ausschluss bis zu einem Monat vom Unterricht in einem Fach oder in mehreren Fächern, ganz oder 
teilweise von den außerunterrichtlichen Angeboten oder ganz oder teilweise von mehrtägigen 
Schulfahrten,

2.Überweisung in eine Parallelklasse, 

3.Ausschluss bis zu drei Monaten vom Unterricht sowie von den außerunterrichtlichen Angeboten,

4.Überweisung an eine andere Schule derselben Schulform oder, wenn eine solche Schule nicht unter
zumutbaren Bedingungen zu erreichen ist, an eine Schule mit einem der bisherigen Beschulung der 
Schülerin oder des Schülers entsprechenden Angebot, 

5.Verweisung von der Schule,     

6.Verweisung von allen Schulen.

(4) 1  Eine Maßnahme nach Absatz 3 Nrn. 3 bis 6 setzt voraus, dass die Schülerin oder der   
Schüler durch den Schulbesuch die Sicherheit von Menschen ernstlich gefährdet oder den 
Schulbetrieb nachhaltig und schwer beeinträchtigt hat.     2  Die Verweisung von einer oder allen   
Schulen darf nur im Sekundarbereich II, jedoch nicht bei berufsschulpflichtigen Schülerinnen und 
Schülern, angeordnet werden. 3Für die Dauer einer Maßnahme nach Absatz 3 Nr. 3 und nach 
Anordnung einer Maßnahme nach Absatz 3 Nr. 4, 5 oder 6 darf die Schülerin oder der Schüler das 
Schulgelände nicht betreten, während dort Unterricht oder eine andere schulische Veranstaltung 
stattfindet; Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. 4Eine 
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Maßnahme nach Absatz 3 Nr. 6 kann auch nach Verlassen der Schule von der bislang besuchten 
Schule angeordnet werden.

(5) 1  Über Ordnungsmaßnahmen entscheidet die Klassenkonferenz unter Vorsitz der Schulleitung.     2  Die  
Gesamtkonferenz kann sich, einer Bildungsgangs- oder Fachgruppe oder einer Teilkonferenz nach § 
35 Abs. 3

die Entscheidung über bestimmte Maßnahmen oder     

die Genehmigung von Entscheidungen über bestimmte Maßnahmen     

allgemein vorbehalten.     

(6) 1Der Schülerin oder dem Schüler und ihren oder seinen Erziehungsberechtigten ist Gelegenheit zu 
geben, sich in der Sitzung der Konferenz, die über die Maßnahme zu entscheiden hat, zu äußern. 2Die
Schülerin oder der Schüler kann sich sowohl von einer anderen Schülerin oder einem anderen 
Schüler als auch von einer Lehrkraft ihres oder seines Vertrauens unterstützen lassen. 3Eine 
volljährige Schülerin oder ein volljähriger Schüler kann sich auch von ihren oder seinen Eltern oder 
von einer anderen volljährigen Person ihres oder seines Vertrauens unterstützen lassen. 

(7) Die Überweisung in eine Parallelklasse bedarf der Zustimmung der Schulleitung, die Überweisung 
an eine andere Schule derselben Schulform, die Verweisung von der Schule und die Verweisung 
von allen Schulen bedürfen der Genehmigung der Schulbehörde, die für die bislang besuchte 
Schule zuständig ist.

§ 61 a Ende des Schulverhältnisses in besonderen Fällen 

Die Schule kann für nicht mehr schulpflichtige Schülerinnen und Schüler das Schulverhältnis 
beenden, wenn aufgrund von Schulversäumnissen nicht mehr zu erwarten ist, dass sie den 
Bildungsgang erfolgreich beenden können.

§ 62 Aufsichtspflicht der Schule 

(1) 1Die Lehrkräfte haben die Pflicht, die Schülerinnen und Schüler in der Schule, auf dem 
Schulgelände, an Haltestellen am Schulgelände und bei Schulveranstaltungen außerhalb der Schule 
zu beaufsichtigen. 2Die Aufsicht erstreckt sich auch darauf, dass die Schülerinnen und Schüler des 
Primarbereichs und des Sekundarbereichs I das Schulgrundstück nicht unbefugt verlassen. 

(2) 1Geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule (§ 53 Abs. 1 Satz 1), Personen, die 
außerunterrichtliche Angebote durchführen, (§ 53 Abs. 1 Satz 2) sowie geeignete 
Erziehungsberechtigte können mit der Wahrnehmung von Aufsichtspflichten betraut werden. 2Auch 
geeignete Schülerinnen und Schüler können damit betraut werden, wenn das Einverständnis ihrer 
Erziehungsberechtigten vorliegt.

§ 65 Dauer der Schulpflicht

(1) Die Schulpflicht endet grundsätzlich zwölf Jahre nach ihrem Beginn. […]

§ 66 Schulpflicht im Primarbereich und im Sekundarbereich I 

1Alle Schulpflichtigen besuchen mindestens neun Jahre lang Schulen im Primarbereich und im 
Sekundarbereich I; das Durchlaufen der Eingangsstufe (§ 6 Abs. 4) wird dabei vorbehaltlich der Sätze 
2 und 3 mit zwei Jahren als Schulbesuch berücksichtigt. 2Ausnahmen können zugelassen werden, 
wenn Schülerinnen oder Schüler ein Schuljahr übersprungen oder eine Schule im Ausland besucht 
haben. 3Auf die Schulzeit können die Dauer einer Zurückstelluug vom Schulbesuch (§ 64 Abs. 2) und 
das dritte Schuljahr in der Eingangsstufe angerechnet werden. 4Die Dauer eines Ruhens der 
Schulpflicht (§§ 70, 160) wird angerechnet. 5Die Sätze 3 und 4 gelten nicht, wenn Schulpflichtige 
durch ein weiteres Schulbesuchsjahr voraussichtlich den Hauptschulabschluss erreichen. 
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§ 67 Schulpflicht im Sekundarbereich II 

(1) Im Anschluss an den Schulbesuch nach § 66 ist die Schulpflicht im Sekundarbereich II durch den 
Besuch einer allgemeinbildenden oder einer berufsbildenden Schule zu erfüllen. […]

§ 86 Schülergruppen 

(1) Schließen sich Schülerinnen und Schüler einer Schule zur Verfolgung von Zielen zusammen, die 
innerhalb des Bildungsauftrags der Schule (§2) liegen (Schülergruppen), so gestattet ihnen die 
Schulleiterin oder der Schulleiter die Benutzung von Schulanlagen und Einrichtungen der Schule, 
wenn nicht die Erfüllung des Bildungsauftrags der Schule (§2) gefährdet ist oder Belange der Schule 
oder des Schulträgers entgegenstehen. 

(2) Schülergruppen, deren Mitglieder das 14.Lebensjahr vollendet haben, können in der Schule für 
eine bestimmte politische, religiöse oder weltanschauliche Richtung eintreten. 

§ 87 Schülerzeitungen 

(1) Schülerzeitungen und Flugblätter, die von Schülerinnen oder Schülern einer oder mehrerer 
Schulen für deren Schülerschaft herausgegeben werden, dürfen auf dem Schulgrundstück verbreitet 
werden.

(2) Die verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteure können sich von der Schule beraten lassen. 

(3) Schülerzeitungen und Flugblätter unterliegen dem Presserecht sowie den übrigen gesetzlichen 
Bestimmungen. 

§ 176 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

der Schulpflicht nicht nachkommt, 

entgegen § 71 Abs. 1 Schulpflichtige nicht dazu anhält, am Unterricht und an sonstigen 
Veranstaltungen der Schule einschließlich der besonderen schulischen Sprachfördermaßnahmen 
nach § 64 Abs. 3 regelmäßig teilzunehmen und die ihnen obliegenden Pflichten zu erfüllen, 

als Ausbildende oder Ausbildender entgegen § 71 Abs. 2 Auszubildende nicht zur Erfüllung der 
schulischen Pflichten anhält oder die hierfür erforderliche Zeit nicht gewährt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 177 Schulzwang 

Kinder und Jugendliche, die ihrer Schulpflicht nicht nachkommen, können der Schule zwangsweise 
zugeführt werden. 
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10 Nordrhein-Westfalen:
§ 2 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule

(1) Die Schule unterrichtet und erzieht junge Menschen auf der Grundlage des Grundgesetzes und 
der Landesverfassung. Sie verwirklicht die in Artikel 7 der Landesverfassung bestimmten allgemeinen 
Bildungs- und Erziehungsziele. (Fn 2)

(2) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen 
Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Die Jugend soll erzogen werden im 
Geist der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor
der Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und zur 
Friedensgesinnung. Die Schule fördert die europäische Identität. Sie vermittelt Kenntnisse über 
den europäischen Integrationsprozess und die Bedeutung Europas im Alltag der Menschen.
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(3) Die Schule achtet das Erziehungsrecht der Eltern. Schule und Eltern wirken bei der 
Verwirklichung der Bildungs- und Erziehungsziele partnerschaftlich zusammen.

(4) Die Schule vermittelt die zur Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Werthaltungen und berücksichtigt dabei die 
individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. Sie fördert die Entfaltung der 
Person, die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen und Handlungen und das 
Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, die Natur und die Umwelt. Schülerinnen und
Schüler werden befähigt, verantwortlich am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, 
beruflichen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen und ihr eigenes Leben zu 
gestalten. Sie erwerben Kompetenzen, um zukünftige Anforderungen und Chancen in einer 
digitalisierten Welt bewältigen und ergreifen zu können. Schülerinnen und Schüler werden in 
der Regel gemeinsam unterrichtet und erzogen (Koedukation).

(5) Die Schule fördert die vorurteilsfreie Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung. 
In der Schule werden sie in der Regel gemeinsam unterrichtet und erzogen (inklusive Bildung). 
Schülerinnen und Schüler, die auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind, werden
nach ihrem individuellen Bedarf besonders gefördert, um ihnen ein möglichst hohes Maß an 
schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger 
Lebensgestaltung zu ermöglichen.

(6) Die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen

1. selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln,

2. für sich und gemeinsam mit anderen zu lernen und Leistungen zu erbringen,

3. die eigene Meinung zu vertreten und die Meinung anderer zu achten,

4. in religiösen und weltanschaulichen Fragen persönliche Entscheidungen zu treffen und 
Verständnis und Toleranz gegenüber den Entscheidungen anderer zu entwickeln,

5. Menschen unterschiedlicher Herkunft vorurteilsfrei zu begegnen, die Werte der 
unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen und zu reflektieren sowie für ein friedliches und 
diskriminierungsfreies Zusammenleben einzustehen,

6. die grundlegenden Normen des Grundgesetzes und der Landesverfassung zu verstehen und 
für die Demokratie einzutreten,

7. die eigene Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeit sowie musisch-
künstlerische Fähigkeiten zu entfalten,

8. Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Sport zu entwickeln, sich gesund zu 
ernähren und gesund zu leben, 

9. auch in der digitalen Welt mit Medien verantwortungsbewusst und sicher umzugehen.

(7) Die Schule ist ein Raum religiöser wie weltanschaulicher Freiheit. Sie wahrt Offenheit und 
Toleranz gegenüber den unterschiedlichen religiösen, weltanschaulichen und politischen 
Überzeugungen und Wertvorstellungen. Sie achtet den Grundsatz der Gleichberechtigung der 
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Geschlechter und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Sie vermeidet alles, was 
die Empfindungen anders Denkender verletzen könnte. Schülerinnen und Schüler dürfen nicht 
einseitig beeinflusst werden.

(8) Die Schule ermöglicht und respektiert im Rahmen der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung unterschiedliche Auffassungen. Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß § 58 nehmen ihre Aufgaben 
unparteilich wahr. Sie dürfen in der Schule keine politischen, religiösen, weltanschaulichen oder 
ähnlichen Bekundungen abgeben, die die Neutralität des Landes gegenüber Schülerinnen und 
Schülern sowie Eltern oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Schulfrieden 
gefährden oder stören. Insbesondere ist ein Verhalten unzulässig, welches bei Schülerinnen und
Schülern oder den Eltern den Eindruck hervorruft, dass eine Schulleiterin oder ein Schulleiter, 
eine Lehrerin oder ein Lehrer oder eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter gemäß § 58 gegen die
Menschenwürde, die Gleichberechtigung nach Artikel 3 des Grundgesetzes, die 
Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt. Die 
Besonderheiten des Religionsunterrichts und der Bekenntnis- und Weltanschauungsschulen 
bleiben unberührt.

(9) Der Unterricht soll die Lernfreude der Schülerinnen und Schüler erhalten und weiter fördern. 
Er soll die Schülerinnen und Schüler anregen und befähigen, Strategien und Methoden für ein 
lebenslanges nachhaltiges Lernen zu entwickeln. Drohendem Leistungsversagen und anderen 
Beeinträchtigungen von Schülerinnen und Schülern begegnet die Schule unter frühzeitiger 
Einbeziehung der Eltern mit vorbeugenden Maßnahmen.

(10) Die Schule fördert die Integration von Schülerinnen und Schülern, deren Herkunftssprache 
nicht Deutsch ist, durch Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache. Dabei achtet und fördert 
sie die ethnische, kulturelle und sprachliche Identität (Herkunftssprache) dieser Schülerinnen 
und Schüler. Sie sollen gemeinsam mit allen anderen Schülerinnen und Schülern unterrichtet 
und zu den gleichen Abschlüssen geführt werden.

(11) Besonders begabte Schülerinnen und Schüler werden durch Beratung und ergänzende 
Bildungsangebote in ihrer Entwicklung gefördert.

(12) Die Absätze 1 bis 11 gelten mit Ausnahme der sich aus der staatlichen Neutralität für das 
Schulpersonal ergebenden Verpflichtungen (Absatz 8 Satz 3) auch für Ersatzschulen.

§ 3 Schulische Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, 
Qualitätsentwicklung und -sicherung

(1) Die Schule gestaltet den Unterricht, die Erziehung und das Schulleben im Rahmen der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in eigener Verantwortung. Sie verwaltet und organisiert 
ihre inneren Angelegenheiten selbstständig. Die Schulaufsichtsbehörden sind verpflichtet, die 
Schulen in ihrer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu beraten und zu unterstützen.

[…]

§ 37 Schulpflicht in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I
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(1) Die Schulpflicht in der Primarstufe und der Sekundarstufe I (Vollzeitschulpflicht) dauert zehn 
Schuljahre, am Gymnasium mit achtjährigem Bildungsgang neun Schuljahre (§ 10 Abs. 3). Sie 
wird durch den Besuch der Grundschule und einer weiterführenden allgemein bildenden Schule
erfüllt. Sie endet vorher, wenn die Schülerin oder der Schüler einen der nach dem zehnten 
Vollzeitschuljahr vorgesehen Abschlüsse in weniger als zehn Schuljahren erreicht hat. 
Durchläuft eine Schülerin oder ein Schüler die Schuleingangsphase in drei Jahren (§ 11 Abs. 2 
Satz 4), wird das dritte Jahr nicht auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet.

[…]

§ 38 Schulpflicht in der Sekundarstufe II

(1) Nach der Schulpflicht in der Primarstufe und der Sekundarstufe I beginnt die Pflicht zum 
Besuch der Berufsschule (§ 22 Abs. 4) oder eines anderen Bildungsganges des Berufskollegs 
oder einer anderen Schule der Sekundarstufe II.

(2) Wer vor Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjahres ein Berufsausbildungsverhältnis 
beginnt, ist bis zu dessen Ende schulpflichtig.

(3) Für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis dauert die Schulpflicht bis zum 
Ablauf des Schuljahres, in dem sie das achtzehnte Lebensjahr vollenden. Die 
Schulaufsichtsbehörde kann Schulpflichtige, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet 
haben, vom weiteren Besuch der Schule befreien. Die Schulpflicht endet vor Vollendung 
des achtzehnten Lebensjahres mit dem erfolgreichen Abschluss eines Bildungsganges der 
Sekundarstufe II. Absatz 2 bleibt unberührt.[…]

(5) Wer nach dem Ende der Schulpflicht ein Berufsausbildungsverhältnis beginnt, ist berechtigt, 
die Berufsschule zu besuchen, solange das Berufsausbildungsverhältnis besteht.

§ 41 Verantwortung für die Einhaltung der Schulpflicht

(1) Die Eltern melden ihr schulpflichtiges Kind bei der Schule an und ab. Sie sind dafür 
verantwortlich, dass es am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen Veranstaltungen der 
Schule regelmäßig teilnimmt, und statten es angemessen aus.[…]

(3) Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sind verpflichtet, Schulpflichtige, 
die ihre Schulpflicht nicht erfüllen, zum regelmäßigen Schulbesuch anzuhalten und auf die 
Eltern sowie auf die für die Berufserziehung Mitverantwortlichen einzuwirken.

(4) Bleibt die pädagogische Einwirkung erfolglos, können die Schulpflichtigen auf Ersuchen der Schule
oder der Schulaufsichtsbehörde von der für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen 
Ordnungsbehörde der Schule zwangsweise gemäß §§ 66 bis 75 Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
NRW zugeführt werden.     Das Jugendamt ist über die beabsichtigte Maßnahme zu unterrichten. § 126   
bleibt unberührt.

(5) Die Eltern können von der Schulaufsichtsbehörde durch Zwangsmittel gemäß §§ 55 bis 65 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW zur Erfüllung ihrer Pflichten gemäß Absatz 1 angehalten 
werden.

§ 42 Allgemeine Rechte und Pflichten aus dem Schulverhältnis
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(1) Die Aufnahme der Schülerin oder des Schülers in eine öffentliche Schule begründet ein 
öffentlich-rechtliches Schulverhältnis. Aus ihm ergeben sich für alle Beteiligten Rechte und 
Pflichten. Dies erfordert ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit.

(2) Schülerinnen und Schüler haben das Recht, im Rahmen dieses Gesetzes an der Gestaltung 
der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule mitzuwirken und ihre Interessen wahrzunehmen.
Sie sind ihrem Alter entsprechend über die Unterrichtsplanung zu informieren und an der 
Gestaltung des Unterrichts und sonstiger schulischer Veranstaltungen zu beteiligen.

(3) Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule
erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Sie sind insbesondere verpflichtet, sich auf 
den Unterricht vorzubereiten, sich aktiv daran zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten 
anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. Sie haben die Schulordnung einzuhalten und 
die Anordnungen der Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleitung und anderer dazu befugter 
Personen zu befolgen.

(4) Eltern wirken im Rahmen dieses Gesetzes an der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit 
der Schule mit. Sie sorgen dafür, dass ihr Kind seine schulischen Pflichten erfüllt. Eltern sollen sich 
aktiv am Schulleben, in den Mitwirkungsgremien und an der schulischen Erziehung ihres Kindes 
beteiligen. […]

(6) Die Sorge für das Wohl der Schülerinnen und Schüler erfordert es, jedem Anschein von 
Vernachlässigung oder Misshandlung nachzugehen. Die Schule entscheidet rechtzeitig über die 
Einbeziehung des Jugendamtes oder anderer Stellen. Jede Schule erstellt ein Schutzkonzept gegen 
Gewalt und sexuellen Missbrauch. Es bedarf der Zustimmung der Schulkonferenz.

(7) Außerunterrichtliche Veranstaltungen der Schule, die kein Unterricht in anderer Form sind, 
sind grundsätzlich so zu organisieren, dass kein Unterricht ausfällt. Nachprüfungen finden vor 
Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres statt.

(8) Die Schulkonferenz kann eine einheitliche Schulkleidung empfehlen, sofern alle in der 
Schulkonferenz vertretenen Schülerinnen und Schüler zustimmen.

§ 43 Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen

(1) Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den sonstigen 
verbindlichen Schulveranstaltungen teilzunehmen[…]

§ 45 Meinungsfreiheit, Schülerzeitungen, Schülergruppen

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, in der Schule ihre Meinung in Wort, Schrift 
und Bild frei zu äußern. Sie können ihre Meinung auch im Unterricht im sachlichen 
Zusammenhang mit diesem frei äußern.

(2) Das Recht auf freie Meinungsäußerung findet seine Schranken in den Vorschriften der 
allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem 
Recht der persönlichen Ehre. Durch die Ausübung dieses Rechts dürfen der Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der Schule, insbesondere die Durchführung des Unterrichts und anderer 
schulischer Veranstaltungen sowie die Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden.
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(3) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, Schülerzeitungen herauszugeben und auf 
dem Schulgrundstück zu verbreiten. Schülerzeitungen sind Zeitungen, die von Schülerinnen und
Schülern einer oder mehrerer Schulen für deren Schülerschaft herausgegeben werden. Sie 
unterliegen nicht der Verantwortung der Schule. Herausgabe und Vertrieb der Schülerzeitung 
bedürfen keiner Genehmigung. Eine Zensur findet nicht statt.

(4) Die Schülerinnen und Schüler können sich in ihrer Schule in Schülergruppen 
zusammenschließen. Dieses Recht kann von der Schulleitung eingeschränkt werden, soweit die 
Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule es erfordert. Die Schulkonferenz 
regelt Grundsätze über die Betätigung von Schülergruppen und die Benutzung schulischer 
Einrichtungen. Den Schülergruppen sollen Räume und sonstige schulische Einrichtungen 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

§ 47 (Fn 10) Beendigung des Schulverhältnisses

(1) Das Schulverhältnis endet, wenn 

[…]

8. die nicht mehr schulpflichtige Schülerin oder der nicht mehr schulpflichtige Schüler trotz 
schriftlicher Erinnerung ununterbrochen 20 Unterrichtstage unentschuldigt fehlt,

9. die Schülerin oder der Schüler auf Grund einer Ordnungsmaßnahme entlassen oder 
verwiesen wird.

(2) Eine schulpflichtige Schülerin oder ein schulpflichtiger Schüler kann nur in Verbindung mit 
einem nachgewiesenen Schulwechsel aus der besuchten Schule ausscheiden. § 53 Abs. 5 bleibt 
unberührt.

§ 53 (Fn 37) Erzieherische Einwirkungen, Ordnungsmaßnahmen

(1) Erzieherische Einwirkungen und Ordnungsmaßnahmen dienen der geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit der Schule sowie dem Schutz von Personen und Sachen. Sie können 
angewendet werden, wenn eine Schülerin oder ein Schüler Pflichten verletzt. Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit ist zu beachten. Ordnungsmaßnahmen sind nur zulässig, wenn 
erzieherische Einwirkungen nicht ausreichen. Einwirkungen gegen mehrere Schülerinnen 
und Schüler sind nur zulässig, wenn das Fehlverhalten jeder oder jedem Einzelnen 
zuzurechnen ist.

(2) Zu den erzieherischen Einwirkungen gehören insbesondere das erzieherische Gespräch, die 
Ermahnung, Gruppengespräche mit Schülerinnen, Schülern und Eltern, die mündliche oder 
schriftliche Missbilligung des Fehlverhaltens, der Ausschluss von der laufenden 
Unterrichtsstunde, die Nacharbeit unter Aufsicht nach vorheriger Benachrichtigung der Eltern, 
die zeitweise Wegnahme von Gegenständen, Maßnahmen mit dem Ziel der Wiedergutmachung 
angerichteten Schadens und die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, das 
Fehlverhalten zu verdeutlichen. Bei wiederholtem Fehlverhalten soll eine schriftliche 
Information der Eltern erfolgen, damit die erzieherische Einwirkung der Schule vom Elternhaus 
unterstützt werden kann. Bei besonders häufigem Fehlverhalten einer Schülerin oder eines 
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Schülers oder gemeinschaftlichem Fehlverhalten der Klasse oder Lerngruppe soll den Ursachen 
für das Fehlverhalten in besonderer Weise nachgegangen werden.

(3) Ordnungsmaßnahmen sind

1. der schriftliche Verweis,

2. die Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe,

3. der vorübergehende Ausschluss vom Unterricht von einem Tag bis zu zwei Wochen und von 
sonstigen Schulveranstaltungen,

4. die Androhung der Entlassung von der Schule,

5. die Entlassung von der Schule,

6. die Androhung der Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch die obere 
Schulaufsichtsbehörde,

7. die Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch die obere 
Schulaufsichtsbehörde.

Rechtsbehelfe (Widerspruch und Anfechtungsklage) gegen Ordnungsmaßnahmen nach Satz 1 
Nr. 2 und 3 haben keine aufschiebende Wirkung. § 80 Abs. 4, 5, 7 und 8 der 
Verwaltungsgerichtsordnung bleibt unberührt.

(4) Maßnahmen nach Absatz 3 Nr. 4 und 5 sind nur zulässig, wenn die Schülerin oder der Schüler
durch schweres oder wiederholtes Fehlverhalten die Erfüllung der Aufgaben der Schule oder die
Rechte anderer ernstlich gefährdet oder verletzt hat. Bei Schulpflichtigen bedarf die Entlassung 
von der Schule der Bestätigung durch die Schulaufsichtsbehörde, die die Schülerin oder den 
Schüler einer anderen Schule zuweisen kann. Die Entlassung einer Schülerin oder eines 
Schülers, die oder der nicht mehr schulpflichtig ist, kann ohne vorherige Androhung erfolgen, 
wenn die Schülerin oder der Schüler innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen insgesamt 20 
Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt hat.

(5) Maßnahmen nach Absatz 3 Nr. 6 und 7 sind nur zulässig, wenn die Anwesenheit der 
Schülerin oder des Schülers aus Gründen der Sicherheit nicht verantwortet werden kann. 
Diese Entscheidung bedarf der Bestätigung durch das Ministerium. Soweit die Schülerin oder 
der Schüler die Schulpflicht noch nicht erfüllt hat, ist für geeignete Bildungsmaßnahmen zu 
sorgen.

(6) Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 entscheidet die Schulleiterin oder
der Schulleiter oder ein von ihr oder ihm beauftragtes Mitglied der Schulleitung nach Anhörung 
der Schülerin oder des Schülers. Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder das beauftragte 
Mitglied der Schulleitung kann sich von der zuständigen Teilkonferenz gemäß Absatz 7 beraten 
lassen oder ihr die Entscheidungsbefugnis übertragen. Den Eltern und der Klassenlehrerin oder 
dem Klassenlehrer oder der Jahrgangsstufenleiterin oder dem Jahrgangsstufenleiter ist vor der 
Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In dringenden Fällen kann auf 
vorherige Anhörungen verzichtet werden; sie sind dann nachzuholen.

Seite 48 von 107



Schulrecht Nordrhein-Westfalen: – Mai 2023

(7) Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3 Nr. 4 und 5 entscheidet eine von der 
Lehrerkonferenz berufene Teilkonferenz. Die Schule kann verschiedene, für Schulstufen, 
Bildungsgänge oder Abteilungen zuständige Teilkonferenzen bilden. Der Teilkonferenz gehören 
ein Mitglied der Schulleitung, die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer oder die 
Jahrgangsstufenleiterin oder der Jahrgangsstufenleiter und drei weitere, für die Dauer eines 
Schuljahres zu wählende Lehrerinnen und Lehrer oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß 
§ 58 als ständige Mitglieder an. Weitere, für die Dauer eines Schuljahres zu wählende Mitglieder 
sind eine Vertreterin oder ein Vertreter der Schulpflegschaft und des Schülerrates. Diese 
nehmen an Sitzungen nicht teil, wenn die Schülerin oder der Schüler oder die Eltern der 
Teilnahme widersprechen. Für jedes Mitglied der Teilkonferenz kann jeweils eine Vertreterin 
oder ein Vertreter gewählt werden. Sie oder er nimmt bei Verhinderung des ordentlichen 
Mitglieds dessen Aufgabe wahr.

(8) Vor der Beschlussfassung hat die Teilkonferenz der betroffenen Schülerin oder dem 
betroffenen Schüler und deren Eltern Gelegenheit zu geben, zu dem Vorwurf der 
Pflichtverletzung Stellung zu nehmen; zu der Anhörung kann die Schülerin oder der Schüler eine
Person des Vertrauens aus dem Kreis der Schülerinnen und Schüler oder der Lehrerinnen und 
Lehrer hinzuziehen.

(9) Ordnungsmaßnahmen werden den Eltern schriftlich bekannt gegeben und begründet.

§ 59 Schulleiterinnen und Schulleiter

(1) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen Schulleiter, die oder der zugleich Lehrerin oder 
Lehrer ist.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter

1. leitet die Schule und vertritt sie nach außen,

2. ist verantwortlich für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule, [...]

6. nimmt das Hausrecht wahr.

Sie oder er kann in Erfüllung dieser Aufgaben als Vorgesetze oder Vorgesetzter allen an der 
Schule tätigen Personen Weisungen erteilen. […]

(10) Die Schulleiterin oder der Schulleiter arbeitet zur Erfüllung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrags mit den Konferenzen zusammen und führt deren Beschlüsse aus. Sie oder 
er kann an Konferenzen, denen sie oder er nicht vorsitzt, mit beratender Stimme teilnehmen. 
Beschlüsse der Konferenzen, die gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstoßen, sind 
unverzüglich zu beanstanden. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung und ist zu 
begründen. Hilft die Konferenz der Beanstandung nicht ab, holt die Schulleiterin oder der 
Schulleiter die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde ein.

(11) Die Schulleiterin oder der Schulleiter arbeitet mit dem Schulträger eng und vertrauensvoll 
zusammen und stellt ihm die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Informationen zur 
Verfügung. Die Anordnungen des Schulträgers in seinem Aufgabenbereich sind für die 
Schulleiterin oder den Schulleiter verbindlich.
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§ 65 Aufgaben der Schulkonferenz

(1) An jeder Schule ist eine Schulkonferenz einzurichten. Sie ist das oberste 
Mitwirkungsgremium der Schule, in dem alle an der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule 
Beteiligten zusammenwirken. Sie berät in grundsätzlichen Angelegenheiten der Schule und 
vermittelt bei Konflikten innerhalb der Schule. Sie kann Vorschläge und Anregungen an den 
Schulträger und an die Schulaufsichtsbehörde richten.

(2) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften in 
folgenden Angelegenheiten:

[…]

10. Anträge der Schule zur Erprobung neuer Modelle erweiterter Selbstverwaltung und 
Eigenverantwortung sowie erweiterter Selbstständigkeit (§ 25 Absatz 3 und 5), […]

25. Erlass einer Schulordnung, […]

(3) Das Ministerium kann durch Rechtsverordnung der Schulkonferenz weitere Angelegenheiten
aus der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule zur Entscheidung übertragen.

§ 78 (Fn 37) Schulträger der öffentlichen Schulen

§ 86 (Fn 26) Schulaufsicht

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Landes. Die Schulaufsicht umfasst die 
Gesamtheit der Befugnisse zur zentralen Ordnung, Organisation, Planung, Leitung und 
Beaufsichtigung des Schulwesens mit dem Ziel, ein Schulsystem zu gewährleisten, das allen 
jungen Menschen ihren Fähigkeiten entsprechende Bildungsmöglichkeiten eröffnet.

§ 123 Eltern, volljährige Schülerinnen und Schüler

(1) Die Rechte und Pflichten der Eltern nach diesem Gesetz nehmen wahr

1. die nach bürgerlichem Recht für die Person des Kindes Sorgeberechtigten,

[…]

(2) Die durch dieses Gesetz geregelten Rechte und Pflichten der Eltern nimmt die volljährige 
Schülerin oder der volljährige Schüler selbst wahr.

§ 125 (Fn 9) Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden eingeschränkt:

1.das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit gemäß Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes nach Maßgabe des § 54 (Schulgesundheit),

2. das Grundrecht der Freiheit der Person gemäß Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes nach
Maßgabe der §§ 34 bis 41 (Schulpflicht) sowie des § 42 Abs. 1 (Allgemeine Rechte und Pflichten 
aus dem Schulverhältnis),
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3. das Grundrecht der Pflege und Erziehung der Kinder gemäß Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes nach Maßgabe des § 36 Abs. 2 und 3 (Vorschulische Beratung und Förderung, 
Feststellung des Sprachstandes),

4. das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Artikel 13 Abs. 1 des 
Grundgesetzes nach Maßgabe des § 41 Abs. 4 (Verantwortlichkeit für die Einhaltung der 
Schulpflicht).

§ 126 (Fn 26) Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. als Eltern der Verpflichtung zur Anmeldung zum Schulbesuch (§ 41 Absatz 1 Satz 1) oder der 
Verpflichtung zur schulärztlichen Untersuchung vor der Aufnahme in die Schule (§ 54 Absatz 4 
Satz 1) nicht nachkommt,

2. als Eltern nicht für die Teilnahme ihres Kindes an der Feststellung des Sprachstands sorgt (§ 
36 Absatz 2 und 3),

3. als Eltern nicht dafür sorgt, dass ein zur Teilnahme an einem vorschulischen Sprachförderkurs
verpflichtetes Kind regelmäßig daran teilnimmt (§ 36 Absatz 2 und 3),

4. als Eltern, als Ausbildende oder Ausbildender oder als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber nicht 
dafür sorgt, dass die oder der Schulpflichtige am Unterricht und an den sonstigen 
Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilnimmt (§ 41 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2),

5. als Schülerin oder Schüler nach Vollendung des 14. Lebensjahres die Schulpflicht in der 
Sekundarstufe I (§ 37) oder die Schulpflicht in der Sekundarstufe II (§ 38) nicht erfüllt,

6. als Eltern oder als Schülerin oder Schüler nach Vollendung des 14. Lebensjahres der 
Verpflichtung zu einer schulärztlichen oder schulzahnärztlichen Untersuchung (§ 54 Absatz 4 
Satz 2) nicht nachkommt,

7. als Träger einer Ergänzungsschule diese ohne die erforderliche Anzeige (§ 116 Absatz 2) 
errichtet oder betreibt oder

8. als Träger einer Ergänzungsschule oder einer freien Unterrichtseinrichtung durch die 
Bezeichnung oder die Verwendung von Zeugnissen, Schulverträgen oder Werbematerialien § 
116 Absatz 5 und 6 oder § 119 Absatz 1 zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden, die in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 7 und 8 bis zu 5 000 Euro beträgt. Nach der Entlassung der oder des 
Schulpflichtigen aus der Schule (§ 53 Absatz 3 Nummer 5) ist die Verfolgung der 
Ordnungswidrigkeit gemäß Absatz 1 Nummer 5 unzulässig.

(3) Für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten sind die Schulaufsichtsbehörden
zuständig.

(4) Geldbußen, die durch rechtskräftige Bescheide eines Schulamtes festgesetzt sind, fließen in 
die Kasse des Kreises oder der kreisfreien Stadt, für die das Schulamt zuständig ist.
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11 Rheinland-Pfalz
§ 1 Auftrag der Schule

(1) Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus dem Recht des jungen Menschen auf Förderung 
seiner Anlagen und Erweiterung seiner Fähigkeiten, unabhängig von seiner Religion, 
Weltanschauung oder ethnischen Herkunft, einer Behinderung, seinem Geschlecht oder seiner 
sexuellen Identität sowie aus dem Anspruch von Staat und Gesellschaft an Bürgerinnen und 
Bürger zur Wahrnehmung von Rechten und Übernahme von Pflichten hinreichend vorbereitet 
zu sein.

(2) In Erfüllung ihres Auftrags erzieht die Schule zur Selbstbestimmung in Verantwortung vor 
Gott und den Mitmenschen, zur Anerkennung ethischer Normen, zur Gleichberechtigung von Frau und
Mann, zur Gleichstellung von behinderten und nicht behinderten Menschen, zur Achtung vor der 
Überzeugung anderer, zur Bereitschaft, Ehrenämter und die sozialen und politischen Aufgaben 
im freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu übernehmen, zum gewaltfreien 
Zusammenleben und zur verpflichtenden Idee der Völkergemeinschaft. Sie führt zu 
selbständigem Urteil, zu eigenverantwortlichem Handeln und zur Leistungsbereitschaft; sie 
vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, die freie Entfaltung der Persönlichkeit und 
die Orientierung in der modernen Welt zu ermöglichen, Verantwortungsbewusstsein für Natur, 
Umwelt und die globalen Nachhaltigkeitsziele zu fördern sowie zur Erfüllung der Aufgaben in 
Staat, Gesellschaft und Beruf zu befähigen. Sie leistet einen Beitrag zur Integration von Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshintergrund. Im Bewusstsein der Belange der Schülerinnen und Schüler 
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sowie der Lehrkräfte und Eltern mit Behinderungen wirken alle Schulen bei der Entwicklung eines 
inklusiven Schulsystems mit.

(3) Zum Auftrag der Schule gehört auch die Sexualerziehung. Sie ist als Erziehung zu 
verantwortungsbewusstem geschlechtlichem Verhalten Teil der Gesamterziehung und wird 
fächerübergreifend durchgeführt. Sie soll die Schülerinnen und Schüler ihrem Alter und ihrem 
Reifegrad entsprechend in gebotener Zurückhaltung mit den Fragen der Sexualität vertraut machen 
sowie zu menschlicher, sozialer und gleichberechtigter Partnerschaft befähigen. Die Sexualerziehung 
hat die vom Grundgesetz und von der Verfassung für Rheinland-Pfalz vorgegebenen 
Wertentscheidungen für Ehe und Familie zu achten und dem Gebot der Toleranz Rechnung zu tragen.
Über Ziele, Inhalt und Form der Sexualerziehung hat die Schule die Eltern rechtzeitig zu unterrichten.

(4) Bei der Gestaltung des Schulwesens ist darauf zu achten, dass die Beteiligten die Gleichstellung 
von Frauen und Männern bei der Planung, der Durchführung und der Bewertung aller Maßnahmen 
von Anfang an in allen Bereichen und auf allen Ebenen einbeziehen (Gender Mainstreaming).

(5) Das Schulverhältnis ist als besonderes Obhutsverhältnis zwischen Lehrkräften und Schülerinnen 
und Schülern geprägt von gegenseitigem Vertrauen, Achtung, Respekt und verantwortungsvollem 
Umgang mit Nähe und Distanz.

(6) Zur Erfüllung ihres Auftrags nutzt die Schule auch digitale Lehr- und Lernsysteme sowie 
Netzwerke. Sie sind regulärer Bestandteil der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit. Im Bedarfsfall 
können digitale Lehr- und Lernformen an die Stelle des Präsenzunterrichts treten.

§ 3 Schülerinnen und Schüler

(1) Die Schülerinnen und Schüler nehmen in der Schule ihr Recht auf Bildung und Erziehung wahr.[…]

(3) Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, vom schulischen Bildungs- und Erziehungsangebot
verantwortlich Gebrauch zu machen. Unterricht und Erziehung erfordern Mitarbeit und Leistung. Die 
Schülerinnen und Schüler dürfen durch ihr Verhalten oder ihre Kleidung die Kommunikation mit den 
Beteiligten des Schullebens nicht in besonderer Weise erschweren; dies gilt nicht, wenn einzelne 
Tätigkeiten oder besondere gesundheitliche Gründe eine Ausnahme erfordern.

(4) Die Schülerinnen und Schüler werden ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend in die 
Entscheidungsfindung über die Gestaltung des Unterrichts, des außerunterrichtlichen Bereichs und 
der schulischen Gemeinschaft eingebunden. Es gehört zu den Aufgaben der Schule ihnen diese 
Mitwirkungsmöglichkeiten zu erschließen.[…]

§ 7 Dauer des Schulbesuchs

Die Schule ist nach näherer Bestimmung dieses Gesetzes in der Regel für die Dauer von zwölf 
Schuljahren zu besuchen.

§ 23 Selbständigkeit der Schulen

(1) Die Schulen haben das Recht und die Pflicht, ihre Angelegenheiten nach Maßgabe dieses 
Gesetzes selbst zu planen, zu entscheiden und durchzuführen. Sie sind in diesem Rahmen für 
Schulentwicklung und Qualitätssicherung verantwortlich.[…]

(3) Schulleiterinnen und Schulleitern können dienst- und arbeitsrechtliche Aufgaben und 
Zuständigkeiten des Dienstherrn übertragen werden. […]

§ 26 Schulleiterinnen und Schulleiter

(1) Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind für die Durchführung der Erziehungs- und 
Unterrichtsarbeit im Rahmen des Bildungsauftrags der Schule und der Maßnahmen zur 
Schulentwicklung und Qualitätssicherung verantwortlich. Sie führen unbeschadet der Rechte des 
Schulträgers die laufenden Verwaltungsgeschäfte der Schule und vertreten sie nach außen. Sie 
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übertragen Teile der Aufgaben auf Lehrkräfte, die mit der Vertretung beauftragt sind, sowie auf andere
Lehrkräfte der Schule. […]

§ 27 Allgemeines […]

(4) Die Lehrkräfte haben in allen Konferenzen, denen sie angehören, Stimmrecht, soweit nichts 
anderes bestimmt wird. Die Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und der Schülerinnen und Schüler 
im Schulausschuss können an den Gesamtkonferenzen stimmberechtigt, an allen sonstigen 
Konferenzen mit Ausnahme von Zeugnis- und Versetzungskonferenzen mit beratender Stimme 
teilnehmen; die Teilnahme von weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Eltern und der Schülerinnen
und Schüler, von pädagogischen und technischen Fachkräften sowie von weiteren sachkundigen 
Personen regelt das fachlich zuständige Ministerium. Das Stimmrecht der Mitglieder des 
Schulausschusses nach Satz 2 Halbsatz 1 in der Gesamtkonferenz steht nicht den Vertreterinnen und
Vertretern der Schülerinnen und Schüler der Primarstufe zu und gilt nicht in dem Fall des §     48 a   
Abs.     3 Satz     2  . Vertreterinnen und Vertreter der Schulbehörden können an allen Konferenzen 
teilnehmen. Vertreterinnen und Vertreter des Schulträgers können an den Gesamtkonferenzen mit 
beratender Stimme teilnehmen.[…]

§ 28 Gesamtkonferenz

(1) Die Gesamtkonferenz gestaltet und koordiniert die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit sowie 
Maßnahmen zur Schulentwicklung und Qualitätssicherung im Rahmen der gesamten Schule.

(2) Die Gesamtkonferenz besteht aus allen Lehrkräften der Schule. Die Konferenz wird von der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter geleitet.

§ 36 Schülerzeitungen

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht im Rahmen der durch das Grundgesetz und die 
Verfassung für Rheinland-Pfalz garantierten Meinungs- und Pressefreiheit Schülerzeitungen 
herauszugeben und auf dem Schulgelände zu vertreiben. Die eine Schülerzeitung herausgebenden 
Schülerinnen und Schüler entscheiden darüber, ob diese in ihrer alleinigen Verantwortung oder im 
Rahmen einer schulischen Veranstaltung erscheint. Eine Zensur findet nicht statt.

(2) Die Herausgabe einer Schülerzeitung in alleiniger Verantwortung der Schülerinnen und Schüler 
richtet sich nach dem Presserecht.

(3) Erfolgt die Herausgabe der Schülerzeitung im Rahmen einer schulischen Veranstaltung, so 
arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit der beratenden Lehrkraft zusammen, die von ihnen gewählt
wird. Sie berät und unterstützt die Schülerinnen und Schüler. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
kann den Vertrieb einer Schülerzeitung als schulische Veranstaltung auf dem Schulgelände verbieten,
wenn der Inhalt der Schülerzeitung die Grenzen der Meinungs- und Pressefreiheit überschreitet oder 
gegen den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule verstößt. Erheben die Schülerinnen und 
Schüler Einwände gegen das Vertriebsverbot der Schulleiterin oder des Schulleiters, so ist die 
Entscheidung des Schulausschusses herbeizuführen. Die Rechte der Schulaufsicht bleiben unberührt.

(4) Das Nähere regelt das fachlich zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung.

Schulausschuss

§ 48 Schulausschuss

(1) Der Schulausschuss, in dem Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern vertreten sind, hat 
die Aufgabe, das Zusammenwirken der Gruppen zu fördern, für einen sachgerechten Ausgleich 
insbesondere bei Meinungsverschiedenheiten zu sorgen und Anregungen für die Gestaltung der 
schulischen Arbeit zu geben.

(2) Der Schulausschuss soll vor allen wesentlichen Beschlüssen und Maßnahmen der Schule gehört 
werden. Die Schuljahresplanung ist rechtzeitig mit ihm zu erörtern.
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(3) Das Benehmen mit dem Schulausschuss ist herzustellen

[…]

4. vor Androhung des Ausschlusses oder dem Ausschluss einer Schülerin oder eines Schülers,

5. bei Widersprüchen gegen Entscheidungen der Schule auf Antrag der oder des Widersprechenden,
[…]

(4) Das Einvernehmen mit dem Schulausschuss ist herzustellen bei […]

2. der Erstellung der Hausordnung.

Wird ein Einvernehmen nicht erzielt, entscheidet […] im Falle des Satzes 1 Nr. 2 die Schulbehörde.

(5) Entscheidungen des Schulausschusses nach §     31 Abs.     3 Satz     1  , §     36 Abs.     3 Satz     4  und §     40   
Abs.     6 Satz     2   werden wirksam, wenn nicht entweder die Schulleiterin oder der Schulleiter oder

1. die Vertretung für Schülerinnen und Schüler im Fall des §     31 Abs.     3 Satz     1  ,

2. die Schülerzeitungsredaktion im Fall des §     36 Abs.     3 Satz     4  ,

3. der Schulelternbeirat im Fall des §     40 Abs.     6 Satz     2  

innerhalb einer Woche deren Überprüfung durch die Schulbehörde beantragt und wenn diese nicht 
innerhalb weiterer zwei Wochen eine andere Entscheidung trifft. Das Recht der Schulbehörde, auch 
ohne Antrag tätig zu werden, bleibt unberührt.

§ 53 Schul-, Prüfungs- und Heimordnungen

(1) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, Schul- und Prüfungsordnungen über 
Einzelheiten des Schulverhältnisses und Heimordnungen für die mit Schulen verbundenen staatlichen 
Schülerheime durch Rechtsverordnung zu erlassen; Heimordnungen ergehen im Einvernehmen mit 
den Ministerien, deren Geschäftsbereich berührt wird.

(2) In den Schulordnungen sind insbesondere zu regeln:[…]

2. der Umfang der Pflicht zur Teilnahme am Unterricht und an den sonstigen Schulveranstaltungen, 
Befreiungen von der Teilnahme, Beurlaubungen;

[…]

7. die bei Störungen des Unterrichts oder sonstiger Schulveranstaltungen oder bei Verstößen gegen 
die Schulordnung anzuwendenden Ordnungsmaßnahmen; körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sowie Kollektivstrafen sind ausgeschlossen;[…]

§ 54 Verlassen einer Schulart oder eines Bildungsgangs wegen mangelnder Leistung

(4) Das Schulverhältnis kann durch Entscheidung der Schulleiterin oder des Schulleiters 
beendet werden, wenn eine nicht schulbesuchspflichtige Schülerin oder ein nicht 
schulbesuchspflichtiger Schüler trotz wiederholter schriftlicher Mahnung und Androhung der 
Beendigung des Schulverhältnisses dem Unterricht längere Zeit unentschuldigt fernbleibt.

(5) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, Einzelheiten durch Rechtsverordnung zu 
regeln.

§ 55 Ausschluss

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Zeit oder auf Dauer von der bisher besuchten 
Schule ausgeschlossen werden, wenn der Verbleib in der Schule eine ernstliche Gefahr für die 
Erziehung, die Sicherheit oder die Unterrichtung der anderen Schülerinnen und Schüler 
bedeutet. Die ernstliche Gefahr für die Unterrichtung der anderen Schülerinnen und Schüler ist
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insbesondere dann gegeben, wenn der Verbleib der Schülerin oder des Schülers den 
Schulfrieden so beeinträchtigen würde, dass die Aufrechterhaltung eines geordneten 
Schulbetriebes nicht mehr gewährleistet werden könnte.

(2) Die Schulbehörde kann den Ausschluss von allen Schulen einer Schulart oder allen 
Schulen des Landes aussprechen. Der Ausschluss von allen Förderschulen ist unzulässig.

[…]

(4) Die angewendete Maßnahme muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Gefahr stehen. 
Der Ausschluss ist vorher anzudrohen; einer Androhung bedarf es nicht, wenn der durch sie 
verfolgte Zweck nicht oder nicht mehr erreicht werden kann.

(5) Die Schulbehörde trifft im Benehmen mit dem Jugendamt die nach dem Ausschluss erforderlichen 
schulischen Maßnahmen.

(6) Das Nähere über das Ausschlussverfahren regelt das fachlich zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung.

§ 56 Grundsatz

(1) Der Besuch einer Schule ist Pflicht für alle Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden, die in 
Rheinland-Pfalz ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben; völkerrechtliche Bestimmungen 
und zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben unberührt.

§ 64 Teilnahme am Unterricht, Untersuchungen

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben regelmäßig am Unterricht und an sonstigen für 
verbindlich erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen, eigene Leistungen und die 
erforderlichen Leistungsnachweise zu erbringen.[…]

§ 65 Mitwirkung der Eltern,
Lehrkräfte und Ausbildenden

(1) Die Eltern melden ihre Kinder zum Schulbesuch an und sorgen dafür, dass sie die Verpflichtungen 
nach den §§     64   und 64 a erfüllen. Dies gilt auch für Personen, die mit der Erziehung und Pflege 
beauftragt sind.

(2) Die Schulleiterinnen, Schulleiter und Lehrkräfte überwachen den Schulbesuch.[…]

§ 66 Ordnungsmittel

(1) Wer ohne berechtigten Grund nicht am Unterricht oder an den sonstigen für verbindlich 
erklärten Schulveranstaltungen teilnimmt oder sich nicht untersuchen lässt (  §     64  ), kann der   
Schule oder der mit der Untersuchung beauftragten Stelle zwangsweise zugeführt werden. Die 
Schulleiterin, der Schulleiter oder die Schulbehörde beantragt die Zuführung bei der für den Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Verwaltung der Verbandsgemeinde, der verbandsfreien 
Gemeinde, der großen kreisangehörigen Stadt oder der kreisfreien Stadt.

(2) Die Zuführung ist auf die Fälle zu beschränken, in denen andere Mittel der Einwirkung, 
insbesondere auf die Eltern, die Ausbildenden oder die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ohne Erfolg 
geblieben, nicht Erfolg versprechend oder nicht zweckmäßig sind.

§ 96 Aufgaben

(1) Das Schulwesen untersteht der staatlichen Aufsicht (Schulaufsicht).

(2) Die Schulaufsicht umfasst die Gesamtheit der staatlichen Aufgaben zur inhaltlichen, 
organisatorischen und planerischen Gestaltung und die Beaufsichtigung des Schulwesens. Aufgaben 
der Schulaufsicht sind unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Gesetzes insbesondere
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[…]

5. die Fachaufsicht über die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schulen,[…]

7. die Rechtsaufsicht über die Erfüllung der Aufgaben der Schulträger.

§ 97 Schulbehörden, Aufsicht über die Studienseminare

(1) Die Schulaufsicht wird von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Schulbehörde) und dem 
fachlich zuständigen Ministerium (oberste Schulbehörde) ausgeübt. Die Schulbehörde besteht aus der
Zentralstelle in Trier und den Außenstellen in Koblenz und Neustadt an der Weinstraße.

(2) Die Schulbehörde nimmt außer den ihr nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes 
übertragenen besonderen Angelegenheiten alle Aufgaben der Schulaufsicht wahr, soweit sie sich das 
fachlich zuständige Ministerium nicht vorbehält. Sie ist für die Personalangelegenheiten der 
Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte und pädagogischen und technischen Fachkräfte sowie des
sonstigen pädagogischen Personals an Ganztagsschulen in Angebotsform und in verpflichtender 
Form zuständig, soweit gesetzlich oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

[…]

§ 99 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. der Pflicht zum Besuch einer Schule beharrlich nicht nachkommt (  §     64 Abs.     1  ),  

[…]

3. als Elternteil oder mit der Erziehung und Pflege Beauftragte oder Beauftragter die Anmelde- 
und Mitwirkungspflichten aus     §     65 Abs.     1     nicht erfüllt.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu eintausendfünfhundert Euro geahndet 
werden. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist die Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten die Stadtverwaltung; die 
Landkreise und die kreisfreien Städte nehmen die Aufgabe als Auftragsangelegenheit wahr.
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12 Saarland
§ 1 Unterrichts- und Erziehungsauftrag, Inklusive Teilhabe, Schutzauftrag, Qualität der Schule

(1) Der Auftrag der Schule bestimmt sich daraus, dass jeder junge Mensch ohne Rücksicht auf 
Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seinen Anlagen und Fähigkeiten entsprechende
Erziehung, Unterrichtung und Ausbildung hat und dass er zur Übernahme von Verantwortung und 
zur Wahrnehmung von Rechten und Pflichten in Staat und Gesellschaft vorbereitet werden 
muss.

(2) 1Alle Schülerinnen und Schüler sollen entsprechend ihren Fähigkeiten sowie unabhängig von ihrer 
ethnischen, kulturellen oder sozialen Herkunft grundsätzlich gleichberechtigt, ungehindert und 
barrierefrei an den Angeboten des Bildungssystems teilhaben können. 2Dabei hat die Schule durch 
Erziehung und Unterricht die Schülerinnen und Schüler auch zur Selbstbestimmung in Verantwortung 
vor Gott und den Mitmenschen, zur Anerkennung ethischer Normen, zur Achtung vor der 
Überzeugung anderer, zur Erfüllung ihrer Pflichten in Familie, Beruf und der sie umgebenden 
Gemeinschaft, zu sorgsamem Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen  [1]  , zur   
Übernahme der sozialen und politischen Aufgaben von Bürgerinnen und Bürgern im 
freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat und zur Mitwirkung an der Gestaltung 
der Gesellschaft im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu befähigen und sie 
zu der verpflichtenden Idee des friedlichen Zusammenlebens der Völker hinzuführen.

(2a) 1Die Schule unterrichtet und erzieht die Schülerinnen und Schüler bei gebührender 
Rücksichtnahme auf die Empfindungen anders denkender Schüler auf der Grundlage christlicher 
Bildungs- und Kulturwerte. 2Der Erziehungsauftrag ist in der Art zu erfüllen, dass durch politische, 
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religiöse, weltanschauliche oder ähnliche äußere Bekundungen weder die Neutralität des Landes 
gegenüber Schülerinnen und Schülern und Eltern noch der politische, religiöse oder weltanschauliche 
Schulfrieden gefährdet oder gestört werden.

(2b) Im Rahmen ihres Unterrichts- und Erziehungsauftrages trägt die Schule in Wahrnehmung ihrer 
Fürsorgepflicht für den Schutz der Kinder vor Gewalt, Vernachlässigung, Ausbeutung sowie leiblicher, 
geistiger oder sittlicher Verwahrlosung Sorge.

(3) Bei der Erfüllung ihres Auftrags hat die Schule das Elternrecht zu achten.

(4) 1Die Schulen sind zur stetigen Entwicklung und Sicherung der Qualität ihrer Bildungs- und 
Erziehungsarbeit verpflichtet. 2Die Schulaufsichtsbehörde unterstützt sie bei der Erfüllung dieser 
Aufgabe.

(5) Die für den Unterricht erforderlichen Richtlinien müssen dem Erziehungs- und Unterrichtsauftrag 
der Schule entsprechen.

§ 16 Rechtsstellung

(1) Die öffentlichen Schulen sind nicht rechtsfähige öffentliche Anstalten ihrer Schulträger.[…]

(2) Als Schulträger gilt, wer die sachlichen Kosten der Schule trägt.

(3) Soweit die öffentlichen Schulen auf dem Gebiet der inneren Schulangelegenheiten 
Verwaltungsakte erlassen, gelten sie als untere staatliche Verwaltungsbehörden.

§ 17 Pädagogische Eigenverantwortung

(1)  1Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte gestalten gemeinsam das 
Leben der Schule. […]

(2) Unbeschadet der Rechte der Schulaufsichtsbehörde und der Schulträger ordnen die Schulen ihre 
pädagogischen Angelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften selbst. […]

§ 21 Schulleiterinnen und Schulleiter

(1) 1Für jede Schule wird eine Schulleiterin oder ein Schulleiter bestellt[…]

(4) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet die Schule im Rahmen der Gesetze nach den 
Weisungen der Schulaufsichtsbehörde und in enger Zusammenarbeit mit den unter Vorsitz der 
Schulleitung stehenden zuständigen Konferenzen. 2Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Schule ihren Unterrichts- und Erziehungsauftrag erfüllt. 3Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter ist grundsätzlich zugleich Lehrkraft an der von ihr oder ihm geleiteten Schule.

4Das Nähere wird im Schulmitbestimmungsgesetz (SchumG) geregelt.

[…]

(6) 1  Gegenüber Schülerinnen und Schülern, von denen eine erhebliche Gefahr für die   
Sicherheit und Gesundheit der anderen Schülerinnen und Schüler oder der Lehrkräfte ausgeht,
kann die Schulleiterin oder der Schulleiter die zur Abwehr erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen.     2  Ein Verbot des Schulbesuchs bis auf Weiteres kann nur erfolgen, wenn die Gefahr   
nicht anders abwendbar ist. 3Die Schulleiterin oder der Schulleiter fordert unverzüglich die Vorlage 
einer schul- oder amtsärztlichen Stellungnahme darüber, ob die Gefährdung durch die Schülerin oder 
den Schüler fortbesteht; unter Würdigung der schul- oder amtsärztlichen Stellungnahme entscheidet 
die Schulleiterin oder der Schulleiter erneut über die Erforderlichkeit der Fortdauer des Verbots; § 13 
Absatz 1 des Schulpflichtgesetzes bleibt unberührt. 4  Widerspruch und Anfechtungsklage gegen   
die ergriffenen Maßnahmen haben keine aufschiebende Wirkung. 5Die Polizei ist unverzüglich 
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über die Gefahrenlage in Kenntnis zu setzen. 6Die Erziehungsberechtigten, die Schulaufsichtsbehörde
und der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind unverzüglich zu informieren.

§ 24 Schulkonferenz

1In der Schulkonferenz wirken Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler und Schulträger, […] bei 
der Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule zusammen. 2Das Nähere wird im 
Schulmitbestimmungsgesetz (SchumG) geregelt.

§ 30 Allgemeine Schulpflicht, Pflichten der Schülerinnen und Schüler

(1) 1  Im Saarland besteht allgemeine Schulpflicht.     2  Ihr sind alle Kinder, Jugendlichen und   
Heranwachsenden unterworfen, die im Saarland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. 3Völkerrechtliche Abkommen und zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben unberührt.[…]

(3) Einzelheiten über Dauer und Inhalt, Erfüllung und Durchsetzung der Schulpflicht werden im 
Schulpflichtgesetz geregelt.

(4) Jede Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet, am verbindlichen Unterricht und an den 
übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilzunehmen, im Unterricht 
mitzuarbeiten, die ihr oder ihm im Rahmen der schulischen Ausbildung gestellten Aufgaben 
auszuführen und die Regeln des Zusammenlebens in der Schule einzuhalten.

(5)     1  Ist eine Schülerin oder ein Schüler einer Schule, die keine Pflichtschule ist, längere Zeit oder   
häufig während kürzerer Zeitabschnitte ohne ausreichende Entschuldigung dem Unterricht 
ferngeblieben und hat die Schulleitung die Erziehungsberechtigten oder die volljährige Schülerin oder 
den volljährigen Schüler schriftlich entsprechend belehrt, so kann die Klassenkonferenz oder der 
Jahrgangsausschuss unter Vorsitz der Schulleiterin oder des Schulleiters oder ihrer oder seiner 
Vertretung weiteres unentschuldigtes Fernbleiben einer Austrittserklärung gleichstellen.     2  Die   
Schulpflicht bleibt davon unberührt.

§ 32 Ordnungsmaßnahmen

(1) 1Zur Verwirklichung des Unterrichts- und Erziehungsauftrags der Schule, der Erfüllung der 
Schulbesuchspflicht, der Einhaltung der Schulordnung und zum Schutz von Personen und Sachen 
können Ordnungsmaßnahmen gegenüber Schülerinnen und Schülern getroffen werden, soweit 
andere erzieherische Einwirkungen nicht ausreichen.     2  Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit   
ist zu beachten; insbesondere ist vor Verhängung einer bestimmten Ordnungsmaßnahme zu prüfen, 
ob nicht eine leichtere Ordnungsmaßnahme ausreicht.

(2) Folgende Ordnungsmaßnahmen können getroffen werden:

1. durch die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer oder durch die unterrichtende Lehrkraft:

der schriftliche Verweis;

2. durch die Schulleiterin oder den Schulleiter:

a) die Überweisung in eine parallele Klasse oder Unterrichtsgruppe;

b) der Ausschluss von besonders bevorzugten Schulveranstaltungen bei fortbestehender 
Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht während dieser Zeit;

c) die Androhung des zeitweiligen Ausschlusses vom Unterricht;

d) der Ausschluss vom Unterricht bis zu drei Unterrichtstagen, bei beruflichen Schulen in Teilzeitform 
für einen Unterrichtstag;

3. durch die Klassenkonferenz oder den Jahrgangsausschuss unter Vorsitz der Schulleiterin oder des 
Schulleiters oder ihrer oder seiner Vertretung, wobei die Klassenelternsprecherin oder der 
Klassenelternsprecher oder die Elternsprecherin oder der Elternsprecher der Kerngruppe 
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stimmberechtigt ist und eine Verbindungslehrerin oder ein Verbindungslehrer mit beratender Stimme 
teilnimmt:

a) der Ausschluss vom Unterricht bis zu zwei Unterrichtswochen; Nummer 2 Buchst. d bleibt 
unberührt;

b) die Androhung des Ausschlusses aus der Schule;

4. durch die Gesamtkonferenz:

der Ausschluss aus der Schule;

5. durch die Schulaufsichtsbehörde:

auf Antrag der Gesamtkonferenz die Ausdehnung des Ausschlusses auf alle Schulen des 
Landes mit Ausnahme der Förderschule soziale Entwicklung.

Ein Beschluss der Gesamtkonferenz gemäß Satz     1 Nr.     4 und 5, an dem die Vertreterinnen und   
Vertreter der Schülervertretung mit beratender Stimme teilnehmen, bedarf der 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.   Die Verhängung von   
Ordnungsmaßnahmen gegenüber Klassen und Gruppen als solchen ist nicht zulässig.

(3) Körperliche Züchtigung und entwürdigende Maßnahmen sind nicht zulässig.

(4) 1Eine Ordnungsmaßnahme gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b bis Nr. 3 Buchst. b ist nur 
zulässig, wenn eine Schülerin oder ein Schüler durch schweres oder wiederholtes Fehlverhalten ihre 
oder seine Pflichten verletzt und dadurch die Erfüllung der Aufgabe der Schule oder die Rechte 
anderer gefährdet hat. 2  Eine Ordnungsmaßnahme gemäß Absatz     2 Satz     1 Nr.     4 und 5 ist nur   
zulässig, wenn neben den Voraussetzungen des Satzes 1 das Verbleiben der Schülerin oder 
des Schülers in der Schule eine Gefahr für die Erziehung und Unterrichtung, die sittliche 
Entwicklung, die Gesundheit oder Sicherheit der Mitschülerinnen und Mitschüler befürchten 
lässt; eine Ordnungsmaßnahme gemäß Absatz     2 Satz     1 Nr.     5 ist darüber hinaus nur zulässig,   
wenn zu erwarten steht, dass auch bei einem Wechsel der Schule die gleiche Gefährdung der 
Mitschülerinnen und Mitschüler gegeben ist.

(5) 1Vor der Entscheidung über eine Ordnungsmaßnahme ist der Schülerin oder dem Schüler, vor 
Ordnungsmaßnahmen gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 auch den Erziehungsberechtigten 
Gelegenheit zur Äußerung vor der für die Entscheidung zuständigen Stelle zu geben. 2Die Schülerin 
oder der Schüler und die Erziehungsberechtigten können eine Schülerin oder einen Schüler oder eine 
Lehrkraft ihres Vertrauens hinzuziehen.

(6) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann in dringenden Fällen einer Schülerin oder einem 
Schüler vorläufig den Schulbesuch untersagen, wenn deren oder dessen Verhalten den Ausschluss 
aus der Schule durch die Gesamtkonferenz erwarten lässt. 2Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat 
die Entscheidung der Gesamtkonferenz unverzüglich herbeizuführen.

(7) Eine Ordnungsmaßnahme ist den Erziehungsberechtigten und dem für die Berufsausbildung der 
Schülerin oder des Schülers Mitverantwortlichen, eine Entscheidung gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 und
5 darüber hinaus dem Jugendamt und der Schulaufsichtsbehörde unter Angabe der Gründe 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(8) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine Ordnungsmaßnahme haben keine 
aufschiebende Wirkung.

§ 52 Inhalt und Aufgabe

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.

§ 52a Notwendige Regelungen bei schwerwiegenden Gefahren für Leben und Gesundheit
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Können einzelne Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere Vorschriften zum Inhalt und zu der 
Gestaltung von Bildungsgängen sowie zu Abschlussprüfungen in den §§ 3a, 3b, 4a, 5a und 6, durch 
Gesetz, aufgrund eines Gesetzes oder durch gerichtliche oder behördliche Anordnung zur Verhütung 
schwerwiegender Gefahren für Leben und Gesundheit keine oder nur eingeschränkt Anwendung 
finden, trifft die Schulaufsichtsbehörde zur rechtzeitigen Sicherung von Schul- und Bildungslaufbahnen
sowie zur Herstellung der Bildungsgerechtigkeit die unmittelbar notwendigen, von diesem Gesetz 
abweichenden Regelungen durch Rechtsverordnung oder Verwaltungsvorschrift.

§ 1 Allgemeine Schulpflicht

(1) 1  Im Saarland besteht allgemeine Schulpflicht für alle Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden,   
die im Saarland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Berufsausbildungs- oder 
Arbeitsstätte haben.     2  Schulpflicht im Sinne des Satzes 1 besteht auch für ausländische Kinder,   
Jugendliche und Heranwachsende, die im Besitz einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung sind. 3Für 
ausreisepflichtige ausländische Kinder, Jugendliche und Heranwachsende besteht die Schulpflicht bis 
zur Erfüllung ihrer Ausreisepflicht. […]

§ 4 Dauer der allgemeinen Vollzeitschulpflicht

(1) 1Die allgemeine Vollzeitschulpflicht dauert neun Schuljahre.[…]

§ 5 Erfüllung der allgemeinen Vollzeitschulpflicht, 
Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler am Bildungssystem

(1) Die allgemeine Vollzeitschulpflicht wird für alle Schülerinnen und Schüler durch den Besuch einer 
öffentlichen Grundschule und einer Gemeinschaftsschule erfüllt.[…]

§ 8 Beginn der Berufsschulpflicht

Mit der Beendigung der allgemeinen Vollzeitschulpflicht beginnt die Pflicht zum Besuch der 
Berufsschule.

§ 9 Dauer der Berufsschulpflicht

(1) 1Die Berufsschulpflicht dauert drei Jahre[…]

(2)     1  Die Berufsschulpflicht endet für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis spätestens  
mit der Vollendung des 18. Lebensjahres, sofern sie nicht durch Begründung eines 
Berufsausbildungsverhältnisses wieder auflebt. 2Im Übrigen endet die Berufsschulpflicht spätestens 
mit der Vollendung des 21. Lebensjahres.[…]

§ 10 Erfüllung der Berufsschulpflicht und Unterrichtungsumfang

(1) Die Berufsschulpflicht ist zu erfüllen durch den Besuch[…]

2. einer Schule oder eines Lehrgangs, die von der Schulaufsichtsbehörde, gegebenenfalls nach 
Anhörung des beteiligten Fachministeriums, als Ersatz für den Berufsschulunterricht anerkannt sind.
[…]

(5) Die Berufsschulpflicht ruht

1. während des Besuchs einer Gemeinschaftsschule, eines Gymnasiums, einer Fachoberschule, einer
Fachhochschule oder einer Hochschule;[…]

§ 15 Überwachung der Schulpflicht

(1) Die Erziehungsberechtigten haben dafür Vorsorge zu treffen, dass die oder der Schulpflichtige am 
Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilnimmt und sich der 
Schulordnung fügt.[…]

Seite 62 von 107



Schulrecht Saarland – Mai 2023

§ 16 Schulzwang, Zwangsmittel

(1) Schulpflichtige, die ihre Schulpflicht nicht erfüllen, können der Schule zwangsweise 
zugeführt werden; hierbei kann die Schulleiterin oder der Schulleiter die Hilfe der Polizei in 
Anspruch nehmen.

(2) Die zwangsweise Zuführung ist auf die Fälle zu beschränken, in denen die anderen Mittel der 
Einwirkung auf die oder den Schulpflichtigen oder auf die in § 15 bezeichneten Personen ohne Erfolg 
geblieben sind.

(3) 1Bei Verletzung der Schulpflicht können die für die Überwachung der Schulpflicht nach § 15 
Absatz 1 und 2 zuständigen Personen durch Zwangsmittel nach Maßgabe des Saarländischen 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes zur Erfüllung ihrer Pflichten gemäß § 15 Absatz 1 und 2 
angehalten werden; für volljährige Schulpflichtige gilt diese Regelung entsprechend. 2Zuständig ist die 
Schulaufsichtsbehörde. 3§ 17 bleibt unberührt.

§ 17 Zuwiderhandlungen

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen über die 
Schulpflicht zuwiderhandelt oder Schulpflichtige oder die in §     15 bezeichneten Personen durch  
Missbrauch des Ansehens, durch Überredung oder durch andere Mittel dazu bestimmt, den 
Vorschriften über die Schulpflicht entgegen zu handeln.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
sind die Landkreise, der Regionalverband Saarbrücken, die Landeshauptstadt Saarbrücken und die 
kreisfreien Städte.

(4) 1Wer sich oder eine andere Person der Schulpflicht dauernd oder vorsätzlich wiederholt entzieht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig 
Tagessätzen bestraft. 2Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. 3Antragsberechtigt ist die Schulleitung.

§ 19 Ausführung des Gesetzes

Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Einzelheiten über Umfang, Inhalt, Erfüllung und Durchsetzung der Schulpflicht durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere im Hinblick auf

1. Beginn, Dauer und Erfüllung der Schulpflicht,

[…]

3. Schulpflicht in besonderen Fällen, insbesondere im Sinne des § 5 Absatz 3 und 4, § 6 und § 13 und
Teilnahme an besonderen Fördermaßnahmen,

4. Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht.

§ 3 Erfüllung der allgemeinen Vollzeitschulpflicht

(1) Vollzeitschulpflichtige haben in der Regel die öffentliche Grundschule, in deren Schulbezirk sie 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, und danach eine Gemeinschaftsschule zu 
besuchen.[…]

§ 1 Zweck der Allgemeinen Schulordnung und Geltungsbereich

Die Allgemeine Schulordnung regelt die Beziehungen der Schule zu den Schülern und 
Erziehungsberechtigten, bei Berufsschulen auch zu den für die Berufsausbildung Verantwortlichen. 
Sie gilt für alle Schulen, auf die das Schulordnungsgesetz Anwendung findet, soweit sich nicht aus 
dem besonderen Aufbau und den Aufgaben dieser Schulen Abweichungen ergeben.
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§ 6 Teilnahme am Pflichtunterricht und an freiwilligem Unterricht

(1) Jeder Schüler ist verpflichtet, am verbindlichen Unterricht und an den übrigen 
verbindlichen Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilzunehmen, im Unterricht mitzuarbeiten, 
die ihm im Rahmen seiner schulischen Ausbildung gestellten Aufgaben auszuführen und die Regeln 
des Zusammenlebens in der Schule einzuhalten (§ 30 Abs. 4 SchoG).[…]

§ 8 Schulversäumnisse

(1) Unbeschadet der Vorschriften über die Schulpflicht muss der Schule ein Fernbleiben schriftlich 
mitgeteilt und begründet werden (Entschuldigungspflicht). Entschuldigungspflichtig sind bei nicht 
volljährigen Schülern die Erziehungsberechtigten, soweit nicht für Schüler von Berufsschulen anderes 
bestimmt ist oder die Schulkonferenz beschlossen hat, dass minderjährige Schüler des 
Sekundarbereichs II (ab Klasse 11) sich selbst an Stelle der Erziehungsberechtigten schriftlich 
entschuldigen können. Das Recht und die Pflicht der Schule zu prüfen, ob das Unterrichtsversäumnis 
zureichend begründet ist, bleibt unberührt (§ 22 Abs. 4 SchumG). Die Entschuldigung kann auch 
mittels digitalem Dokument in einer von der Schulaufsichtsbehörde bereitgestellten oder zugelassenen
geschützten elektronischen Umgebung erfolgen.[…]

§ 13 Schülervereinigungen, Schulzeitung, Schülerzeitungen

(1) Die Schüler können mit Zustimmung des Schulleiters Arbeitsgemeinschaften, Spielgruppen und 
Schülervereinigungen bilden, denen Schulräume nach Möglichkeit zur Verfügung gestellt werden. Die 
Bildung und Betätigung politischer Schülergruppen in der Schule ist unzulässig.

(2) Falls die Schulleitung eine Schulzeitung herausgibt, ist es wünschenswert, dass die Schüler daran 
mitarbeiten.

(3) Schülerzeitungen sind periodische Druckschriften, die von Schülern saarländischer Schulen für 
Schüler einer oder mehrerer Schulen im Saarland redigiert und herausgegeben werden.

Schülerzeitungen stehen außerhalb der Verantwortung der Schule; eine Zensur findet nicht statt. Es
ist erwünscht, dass sich die Redaktionen der Schülerzeitungen einen Lehrer als freiwilligen Berater 
wählen und mit den in der Schülervertretung tätigen Schülern zusammenarbeiten. Die Schülerzeitung 
darf nur Beiträge enthalten, die von Schülern oder Lehrern einer Schule verantwortlich bearbeitet sind.
Die Verantwortung für Inhalt und Form einer Schülerzeitung tragen allein die Herausgeber und 
Redakteure.

Die Schülerzeitung darf ohne vorherige Zustimmung des Schulleiters auf dem Schulgelände 
vertrieben werden, sofern Herausgeber und Redakteure sich zur Einhaltung der entsprechenden 
Bestimmungen der Allgemeinen Schulordnung über die Schülerzeitungen verpflichtet haben.

(4) In der Schülerzeitung machen die Schüler im Rahmen des verfassungsmäßigen 
Erziehungsauftrags der Schule vom Grundrecht der freien Meinungsäußerung Gebrauch. Dieses 
Grundrecht findet seine Schranke dann, wenn eine Äußerung, die in der Schülerzeitung veröffentlicht 
werden soll, gegen das Grundgesetz, gegen die Verfassung des Saarlandes oder gegen die 
allgemeinen Gesetze, insbesondere gegen die Pflicht der Schule zur parteipolitischen Neutralität oder 
gegen das Recht auf Achtung der persönlichen Ehre, verstößt. Die Herausgeber und Redakteure 
haben deshalb insbesondere darauf zu achten, dass die Veröffentlichungen nicht Vorurteile gegen 
einzelne oder Gruppen wegen ihrer Rasse, ihres Volkstums, ihrer Religion oder Weltanschauung 
verursachen oder zu deren Herabsetzung Anlass geben können oder sittliche oder religiöse Gefühle 
verletzen. Eine weitergehende Beschränkung findet nicht statt. Sie haben ferner sicherzustellen, dass 
in der Schülerzeitung die Grundsätze einer fairen Berichterstattung gewahrt bleiben. Sie müssen sich 
dabei auch ihrer Verantwortung gegenüber den jüngeren Schülern bewusst sein.

(5) Der Leiter der Schule hat auf die Wahrung der in Absatz 4 genannten Grundsätze zu achten; in der
Erfüllung dieser Aufgabe wird er vom beratenden Lehrer unterstützt. Bei Verstößen gegen die 
Grundsätze des Absatzes 4, insbesondere bei Verletzung strafrechtlicher Bestimmungen, kann der 
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Leiter der Schule den Vertrieb der Schülerzeitung von Bedingungen abhängig machen und, wenn 
diese nicht erfüllt werden, den Vertrieb auf dem Schulgelände und das Mitbringen untersagen. Vor 
einer Entscheidung nach Satz 2 ist ein Vermittlungsausschuss, der aus der Mitte der Schulkonferenz 
gebildet wird, mit der Angelegenheit zu befassen. Der Vermittlungsausschuss besteht aus drei oder 
sechs Mitgliedern; alle Gruppen der Schulkonferenz sind gleichmäßig zu berücksichtigen, Bei den in 
§ 45 Abs. 2 Schulmitbestimmungsgesetz genannten Schulen tritt an die Stelle des 
Vermittlungsausschusses die Schulkonferenz.

(6) Schülervereinigungen im Sinne von Absatz 1 sowie die Schülervertretung der Schule können im 
Einzelfall mit jeweils vorheriger Zustimmung des Schulleiters aus aktuellem Anlass außerhalb der 
periodisch erscheinenden Schülerzeitung Druckschriften (Flugblätter) herausgeben und diese auf dem
Schulgelände verteilen, sofern die in Absatz 4 genannten Grundsätze gewahrt sind.

§ 14 Verhalten der Schüler innerhalb und außerhalb der Schule

(1) Jeder Schüler hat sich so zu verhalten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel 
erreicht werden kann. Er hat alles zu unterlassen, was den Schulbetrieb oder die Ordnung der von ihm
besuchten oder einer anderen Schule stören könnte; deshalb unterliegt insoweit auch das 
außerschulische Verhalten eines Schülers der Würdigung durch die Schule, wenn es die 
Verwirklichung der Aufgabe der Schule gefährdet.

(2) Im Rahmen des Schulverhältnisses hat der Schüler den Anordnungen des Leiters, der Lehrer und 
der Personen zu folgen, denen bestimmte Aufgaben in der Schule übertragen sind; dazu gehören 
auch Schüler, denen von der Schule ein besonderer Auftrag erteilt worden ist. Die Hausordnung ist 
zu beachten.

(2a) Es ist untersagt, gefährliche Gegenstände (insbesondere Waffen oder gleichgestellte 
Gegenstände) mit in die Schule, auf das Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder 
bei sich zu führen.

(3) Jeder Schüler ist für die pflegliche Behandlung der Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel und 
für die Sauberkeit des Schulgeländes, des Schulgrundstücks und der sonstigen im Rahmen 
schulischer Veranstaltungen besuchten Einrichtungen mitverantwortlich. Schuldhafte 
Verunreinigungen und Beschädigungen verpflichten zum Schadenersatz und können 
Erziehungsmaßnahmen oder Bestrafung nach sich ziehen.

[…]

(5a) Erbringt ein Schüler geforderte mündliche, schriftliche und/oder praktische Leistungen, die 
Grundlage für die Leistungsbeurteilung sind, aus ihm zurechenbaren Gründen (z.B. unentschuldigtes 
Fehlen, Verweigerung) nicht und ist deshalb keine hinreichende Grundlage für eine 
Leistungsbewertung gegeben, so liegt eine Leistungsverweigerung vor. Die verweigerte Leistung wird 
als „nicht feststellbar“ festgehalten und für die Bildung der Zeugnisnoten und im Rahmen der 
geltenden Versetzungsbestimmungen wie die Note „ungenügend“ gewertet.

[…]

(7) Politische Werbung durch Wort, Schrift, Bild und Emblem, Tragen von Parteiabzeichen sowie 
parteipolitische Tätigkeit sind nur innerhalb des Unterrichts und schulischer Veranstaltungen sowie 
innerhalb des Schulbereichs unzulässig.

§ 15 Beschwerderecht

(1) Unabhängig von seinem Alter hat jeder Schüler, der sich in seinen Rechten beeinträchtigt sieht, 
das Recht zur Beschwerde. Die Schule muss sicherstellen, dass der Schüler Gelegenheit erhält, seine
Beschwerden vorzutragen, und dass bei begründeten Beschwerden für Abhilfe gesorgt wird. Die 
Rechte der Eltern bleiben unberührt.

[…]
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§ 16 Erziehungsmaßnahmen

(1) Die Wahl der Erziehungsmaßnahmen bleibt dem Lehrer überlassen. Unter Berücksichtigung 
erzieherischer Grundsätze soll er verantwortungsbewusst seine Wahl so treffen, dass sie der 
jeweiligen Situation und der Persönlichkeit des Schülers gleichermaßen gerecht wird.

(2) Besonders geeignet sind Erziehungsmaßnahmen, die dem Schüler bestimmte Pflichten 
auferlegen, insbesondere solche, die in der Wiedergutmachung eines angerichteten Schadens, der 
Entschuldigung für eine Kränkung oder in Kompensationshandlungen bestehen. Nacharbeiten unter 
Aufsicht ist als Erziehungsmaßnahme bei schuldhaften Lernrückständen zulässig. Die 
Erziehungsberechtigten sind vorher zu unterrichten.

§ 22 Haftung der Schüler und der Erziehungsberechtigten

Für Schäden, die ein Schüler verursacht, sind der Schüler oder die Erziehungsberechtigten nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Das bezieht sich auch auf das dem Schüler 
anvertraute Schuleigentum.

§ 23 Rechtsschutz der Schüler und der Erziehungsberechtigten

(1) Lassen sich Meinungsverschiedenheiten zwischen Erziehungsberechtigten oder volljährigen 
Schülern und Lehrern nicht im Wege einer Aussprache beilegen, so haben die 
Erziehungsberechtigten oder die volljährigen Schüler das Recht, bei der Schulaufsichtsbehörde 
Aufsichtsbeschwerde zu erheben. Die Aufsichtsbeschwerde soll bei der Schule eingelegt werden; die 
Schule übernimmt die Weiterleitung, soweit sie der Beschwerde nicht abhelfen möchte.

(2) Gegen schulische Entscheidungen, die Verwaltungsakte sind (z.B. Nichtversetzung), kann 
ferner beim Verwaltungsgericht des Saarlandes Klage erhoben werden; vor Erhebung einer 
Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage muss Widerspruch bei der Schule eingelegt werden. 
Das Verfahren richtet sich nach der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 21. Januar 1960 
(Bundesgesetzbl. I S.     17) sowie dem Saarländischen Ausführungsgesetz zur   
Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO) vom 5. Juli 1960 (Amtsbl. S.     558) in der jeweils   
geltenden Fassung.

Die Lehrerkonferenz, gegen deren Entscheidung Widerspruch eingelegt wurde, prüft unverzüglich, ob 
sie dem Widerspruch stattgibt. Wird dies abgelehnt, leitet der Schulleiter die Akten nebst einer 
Stellungnahme der Konferenz zu dem Vorbringen des Widerspruchs an die Schulaufsichtsbehörde 
weiter, die über den Widerspruch entscheidet. Das Nähere wird durch Erlass geregelt.

(3) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine Ordnungsmaßnahme haben keine 
aufschiebende Wirkung. Rechtsbehelfe gegen eine Nichtversetzungsentscheidung haben nur für die
daran gemäß § 11 Abs. 5 geknüpfte Auflösung des Schulverhältnisses aufschiebende Wirkung; die 
Wirkung der Nichtversetzungsentscheidung selbst wird durch den Rechtsbehelf nicht aufgeschoben.

§ 25 Pflichten der Erziehungsberechtigten und der für die Berufsausbildung Verantwortlichen

(1) Die Erziehungsberechtigten haben dafür Vorsorge zu treffen, dass der Schulpflichtige am 
Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilnimmt und sich der 
Schulordnung fügt. Sie haben ferner den Schulpflichtigen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit mit allem, was für einen geordneten Schulbetrieb unerlässlich ist, auszurüsten.[…]

§ 16 Aufgaben der Schulleiterin oder des Schulleiters

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet die Schule auf kollegialer Grundlage (§ 10 Abs. 3) nach 
den geltenden Vorschriften, den Anordnungen der zuständigen Behörde und den Beschlüssen der 
Gesamtkonferenz sowie der Schulkonferenz gemäß § 47 Abs. 2 Satz 3.

(2) Zu den Aufgaben der Schulleiterin oder des Schulleiters gehören insbesondere

[…]
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6. die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Schule,

7. die Aufsicht über die Schulanlage und das Schulgebäude, die Ausübung des Hausrechts und die 
Verwaltung und Pflege des Schulvermögens nach Weisung des Schulträgers,

[…]

(4) In die Unterrichts- und Erziehungsarbeit soll die Schulleiterin oder der Schulleiter nur dann 
eingreifen, wenn es zur rechtmäßigen, sachgerechten und geordneten Durchführung von Unterricht 
und Erziehung, insbesondere aus Gründen der Chancengleichheit und zum Ausgleich von 
Bewertungsunterschieden, geboten ist.

[…]

§ 67 Schulaufsicht

(1) Die Befugnisse der staatlichen Schulaufsicht gemäß Artikel 7 Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 27
Abs. 2 der Verfassung des Saarlandes und § 52 des Schulordnungsgesetzes bleiben von den 
vorstehenden Vorschriften dieses Gesetzes unberührt.

(2) Die Schulaufsichtsbehörde soll unbeschadet ihrer Aufgabe, die Unterrichts- und Erziehungsarbeit 
der Schule beratend zu unterstützen und auf die Einhaltung demokratischer und rechtsstaatlicher 
Grundsätze zu achten, durch Anordnungen und sonstige Maßnahmen in die Gestaltung des 
Unterrichts und der Erziehung in den einzelnen Schulen nur dann eingreifen, wenn es zur 
rechtmäßigen, sachgerechten und geordneten Durchführung von Unterricht und Erziehung, 
insbesondere aus Gründen der Chancengleichheit und zum Ausgleich von Bewertungsunterschieden 
geboten ist.

13 Sachsen
§ 1 Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule

(1) 1Die Schule unterrichtet und erzieht junge Menschen auf der Grundlage des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Sachsen. 2Eltern und Schule wirken 
bei der Verwirklichung des Erziehungs- und Bildungsauftrags partnerschaftlich zusammen.

(2) Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule wird bestimmt durch das Recht eines jeden 
jungen Menschen auf eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Erziehung und Bildung 
ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage.

(3) 1Die schulische Bildung soll zur Entfaltung der Persönlichkeit der Schüler in der Gemeinschaft 
beitragen. 2Diesen Auftrag erfüllt die Schule, indem sie den Schülern insbesondere anknüpfend an die
christliche Tradition im europäischen Kulturkreis Werte wie Ehrfurcht vor allem Lebendigen, 
Nächstenliebe, Frieden und Erhaltung der Umwelt, Heimatliebe, sittliches und politisches 
Verantwortungsbewusstsein, 

+

Gerechtigkeit und Achtung vor der Überzeugung des anderen, berufliches Können, soziales Handeln 
und freiheitliche demokratische Haltung vermittelt, die zur Lebensorientierung und 
Persönlichkeitsentwicklung sinnstiftend beitragen.

(4) 1Die Schule fördert die Lernfreude der Schüler. 2Mit der Vermittlung von Alltags- und 
Lebenskompetenz und durch Berufs- und Studienorientierung bereitet sie die Schüler auf ein 
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selbstbestimmtes Leben vor. 3Für alle Schularten und Schulstufen sollen in angemessenem Umfang 
Ressourcen der Schulsozialarbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3234) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, zur Verfügung stehen. 4Der 
Freistaat Sachsen und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe arbeiten gemeinsam an der 
Finanzierung und Umsetzung dieser Aufgabe und wirken hierbei mit den Schulträgern zusammen.

(5) Die Schüler sollen insbesondere lernen,

1. selbstständig, eigenverantwortlich und in sozialer Gemeinschaft zu handeln,

2. für sich und gemeinsam mit anderen zu lernen und Leistungen zu erbringen,

3. eigene Meinungen zu entwickeln und Entscheidungen zu treffen, diese zu vertreten und den 
Meinungen und Entscheidungen anderer Verständnis und Achtung entgegenzubringen,

4. allen Menschen vorurteilsfrei zu begegnen, unabhängig von ihrer ethnischen und kulturellen 
Herkunft, äußeren Erscheinung, ihren religiösen und weltanschaulichen Ansichten und ihrer sexuellen 
Orientierung sowie für ein diskriminierungsfreies Miteinander einzutreten,

5. Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Sport und Spiel zu entwickeln, sich 
verantwortungsvoll im Straßenverkehr zu verhalten, sich gesund zu ernähren und gesund zu leben,

6. die eigene Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeit zu entfalten, kommunikative 
Kompetenz und Konfliktfähigkeit zu erwerben, musisch-künstlerische Fähigkeiten zu entwickeln,

7. angemessen, selbstbestimmt, kompetent und sozial verantwortlich in einer durch Medien geprägten
Welt zu handeln sowie Medien entsprechend für Kommunikation und Information einzusetzen, zu 
gestalten, für das kreative Lösen von Problemen und das selbstbestimmte Lernen zu nutzen sowie 
sich mit Medien kritisch auseinander zu setzen und

8. Ursachen und Gefahren der Ideologie des Nationalsozialismus sowie anderer totalitärer und 
autoritärer Regime zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken.

(6) Die Schule ermutigt die Schüler, sich mit Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, 
mit Politik, Wirtschaft, Umwelt und Kultur auseinanderzusetzen, befähigt sie zu 
zukunftsfähigem Denken und weckt ihre Bereitschaft zu sozialem und nachhaltigem Handeln.

(7) 1Die Schule fördert die vorurteilsfreie Begegnung von Menschen mit und ohne 
Behinderungen. 2Inklusion ist ein Ziel der Schulentwicklung aller Schulen.

(8) 1Die Schule fördert Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, durch zusätzliche Angebote 
zum Erwerb der deutschen Sprache. 2Sie sollen gemeinsam mit allen anderen Schülern unterrichtet 
werden und aktiv am gemeinsamen Schulalltag teilnehmen.

(9) Bei der Gestaltung der Lernprozesse werden die unterschiedliche Lern- und Leistungsfähigkeit der 
Schüler inhaltlich und didaktisch-methodisch berücksichtigt sowie geschlechterspezifische 
Unterschiede beachtet.

(10) In Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags pflegt die Schule eine gute Zusammenarbeit 
mit anderen öffentlichen Institutionen und gesellschaftlichen Partnern.

§ 26 Allgemeines

(1) Schulpflicht besteht für alle Kinder und Jugendlichen, die im Freistaat Sachsen ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

(2)     1  Die Schulpflicht erstreckt sich auf den regelmäßigen Besuch des Unterrichts und   der 
übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule einschließlich der Teilnahme an 
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Evaluationsverfahren und Untersuchungen zu Schülerleistungen im Sinne des § 3a 
Absatz 5. 2Dasselbe gilt für Schüler, die nicht schulpflichtig sind.

(3) 1Die Schulpflicht wird grundsätzlich durch den Besuch einer Schule in öffentlicher Trägerschaft 
oder einer genehmigten Ersatzschule erfüllt.[…]

§ 28 Dauer und Ende der Schulpflicht

(1) Die Schulpflicht gliedert sich in

1. die Pflicht zum Besuch einer allgemeinbildenden Schule in der Primarstufe und der Sekundarstufe I 
(Vollzeitschulpflicht) und

2. die Pflicht zum Besuch der Berufsschule (Berufsschulpflicht).

(2) Die Vollzeitschulpflicht dauert neun Schuljahre; die Berufsschulpflicht dauert in der Regel drei
Schuljahre.[…]

§ 31 Verantwortung für die Erfüllung der Schulpflicht

(1) 1Die Eltern haben den Schulpflichtigen anzumelden und dafür zu sorgen, dass der Schüler an 
Veranstaltungen nach § 26 Absatz 2 teilnimmt. 2Sie sind verpflichtet, den Schüler für die Teilnahme an
den Schulveranstaltungen zweckentsprechend auszustatten und den zur Durchführung der 
Schulgesundheitspflege erlassenen Anordnungen nachzukommen.

[…] 

§ 32 Rechtsstellung der Schule

(1) 1Schulen sind nichtrechtsfähige öffentliche Anstalten. 2Sie erfüllen ihre Aufgaben im Rahmen eines
öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisses (Schulverhältnis).

(2)     1  Die Schule ist im Rahmen der Vorschriften dieses Gesetzes berechtigt, die zur   
Aufrechterhaltung der Ordnung des Schulbetriebs und zur Erfüllung der ihr übertragenen 
unterrichtlichen und erzieherischen Aufgaben erforderlichen Maßnahmen zu treffen und 
Hausordnungen, allgemeine Anordnungen und Einzelanordnungen zu erlassen. 2Inhalt und 
Umfang der Regelungen ergeben sich aus Zweck und Aufgabe der Schule.

§ 39 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen

(1) 1Zur Sicherung des Erziehungs- und Bildungsauftrags oder zum Schutz von Personen und Sachen
können nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Ordnungsmaßnahmen gegenüber Schülern 
getroffen werden, soweit andere Erziehungsmaßnahmen nicht ausreichen. 2Erziehungsmaßnahme ist 
auch die zeitweilige Inbesitznahme störender Gegenstände.

(2) 1Ordnungsmaßnahmen sind:

1. schriftlicher Verweis;

2. Überweisung in eine andere Klasse gleicher Klassenstufe oder einen anderen Kurs der gleichen 
Jahrgangsstufe;

3. Androhung des Ausschlusses aus der Schule;

4. Ausschluss vom Unterricht und anderen schulischen Veranstaltungen bis zu vier Wochen;

5. Ausschluss aus der Schule.
2Die körperliche Züchtigung ist verboten.

(3) Ordnungsmaßnahmen nach
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1. Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden in der Primarstufe und der Sekundarstufe I vom Klassenlehrer 
oder Schulleiter, in der Sekundarstufe II vom Schulleiter,

2. Absatz     2 Satz     1 Nummer     2 bis     5 werden vom Schulleiter  

getroffen.

(4)     1  Die Ordnungsmaßnahmen nach Absatz     2 Satz     1 Nummer     4 und     5 sind nur bei schwerem   
oder wiederholtem Fehlverhalten zulässig. 2Wird eine Ordnungsmaßnahme nach Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 getroffen, unterrichtet der Schulleiter die Schulaufsichtsbehörde. 3Diese berät den Schüler, 
bei minderjährigen Schülern auch die Eltern, darüber, welche andere Schule der Schüler nach 
Wirksamwerden der Ordnungsmaßnahme besuchen kann. 4Die Schulpflicht bleibt unberührt.

(5) 1Vor der Entscheidung über Ordnungsmaßnahmen sind der betroffene Schüler, bei minderjährigen 
Schülern auch die Eltern, zu hören. 2Der Schulleiter hört vor einer Entscheidung über 
Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 5 die Klassenkonferenz oder 
Jahrgangsstufenkonferenz an. 3Auf Antrag des Schülers, gegen den eine Ordnungsmaßnahme nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bis 5 getroffen werden soll, hört der Schulleiter den Klassensprecher oder, 
sofern der Unterricht nicht im Klassenverband erteilt wird, einen Jahrgangsstufensprecher an. 4Sofern 
an der Schule sozialpädagogische Unterstützung durch einen Träger der Jugendhilfe erbracht wird, 
hört der Schulleiter auf Wunsch des Schülers, gegen den eine Ordnungsmaßnahme nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 5 getroffen werden soll, auch Vertreter an, die diese Unterstützungsmaßnahmen 
durchführen.

(6) In dringenden Fällen kann der Schulleiter bis zur endgültigen Entscheidung einen Schüler vorläufig
vom Unterricht und anderen schulischen Veranstaltungen ausschließen.

(7) Widerspruch und Klage gegen Ordnungsmaßnahmen nach Absatz     2 Satz     1 Nummer     3 bis     5   
sowie Absatz     6 haben keine aufschiebende Wirkung  .

§ 42 Aufgaben des Schulleiters

(1) 1Der Schulleiter vertritt die Schule nach außen und ist Vorsitzender der Gesamtlehrerkonferenz.
[…].

(2) 1Der Schulleiter ist in Erfüllung seiner Aufgaben weisungsberechtigt gegenüber dem Personal 
gemäß § 40 Absatz 1 Satz 1 seiner Schule[…]

§ 43 Schulkonferenz

(1) 1Die Schulkonferenz ist das gemeinsame Organ der Schule. 2Aufgabe der Schulkonferenz ist es, 
das Zusammenwirken von Schulleitung, Schulträger, Lehrern, Eltern und Schülern zu fördern, 
gemeinsame Angelegenheiten des Lebens an der Schule zu beraten und dazu Vorschläge zu 
unterbreiten[…]

(2) 1Beschlüsse der Lehrerkonferenzen in folgenden Angelegenheiten bedürfen des Einverständnisses
der Schulkonferenz:

1. wichtige Maßnahmen für die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule, insbesondere das 
Schulprogramm;[…]

3. Erlass der Hausordnung;[…]

5. Stellungnahme zu Beschwerden von Schülern, Eltern, Auszubildenden, Ausbildenden oder 
Arbeitgebern, sofern der Vorgang eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung hat;[…]

§ 57 Schülerzeitungen

(1) Schülerzeitungen sind Veröffentlichungen, die von Schülern einer oder mehrerer Schulen für die 
Schüler dieser Schulen herausgegeben werden.

Seite 70 von 107



Schulrecht Sachsen – Mai 2023

(2) 1Schülerzeitungen dürfen auf dem Schulgrundstück vertrieben werden. 2Der Schulleiter kann den 
Vertrieb auf dem Schulgrundstück einschränken oder verbieten, wenn es die Erfüllung des 
Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule erfordert.

§ 58 Inhalt der Schulaufsicht

(1) 1Die staatliche Schulaufsicht umfasst die Gesamtheit der staatlichen Aufgaben zur inhaltlichen, 
organisatorischen und planerischen Gestaltung des Schulwesens, Beratung, Förderung sowie 
Beaufsichtigung der Schulen. 2Den Schwerpunkt der Schulaufsicht bildet die Beratung und 
Unterstützung der Schulen bei der eigenverantwortlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

(2) 1Die Schulaufsicht über die Schulen in öffentlicher Trägerschaft umfasst insbesondere die 
Fachaufsicht über Unterricht und Erziehung in den Schulen, die Dienstaufsicht über die Schulleiter, 
Lehrer und das weitere Personal nach § 40 Absatz 1 Satz 1 sowie die Aufsicht über die Erfüllung der 
dem Schulträger obliegenden Aufgaben[…]

§ 61 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. als Personensorgeberechtigter, Ausbildender oder Arbeitgeber seine Verpflichtungen aus 
§     31 Absatz     1 und     2 nicht erfüllt oder  

2. als Schulpflichtiger am Unterricht oder an den übrigen als verbindlich erklärten schulischen 
Veranstaltungen nicht teilnimmt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1 250 EUR geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist der Landkreis oder die Kreisfreie Stadt.

§ 62 Schul- und Prüfungsordnungen

(1) Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Schulordnungen 
über Einzelheiten des Schulverhältnisses und Prüfungsordnungen zu erlassen.

(2) In den Schulordnungen können insbesondere geregelt werden:

[…]

6. der Umfang der Pflicht zur Teilnahme am Unterricht und an den sonstigen schulischen 
Veranstaltungen einschließlich der Befreiung von der Teilnahme, Beurlaubung und 
Schulversäumnisse;

7. das Aufsteigen in der Schule, insbesondere Versetzung, Wiederholung und Überspringen einer 
Klassenstufe; dabei ist das Verfahren zu regeln; die für die Entscheidung maßgeblichen Fächer und 
Schülerleistungen sowie die hierfür geltenden Bewertungsmaßstäbe sind festzulegen;

8. das Ausscheiden aus der Schule infolge Nichtversetzung; dabei kann bestimmt werden, dass ein 
Schüler aus der Schule und der Schulart ausscheidet, wenn er nach der Wiederholung einer Klassen- 
oder Jahrgangsstufe aus dieser oder aus der nachfolgenden Klassen- oder Jahrgangsstufe wiederum 
nicht versetzt wird; für das Gymnasium kann bestimmt werden, dass insgesamt nur zwei 
Wiederholungen wegen Nichtversetzung zulässig sind;[…]

§ 63c Einschränkung von Grundrechten

Durch Maßnahmen aufgrund von § 4c Absatz 3 Satz 2 und § 26a Absatz 3 kann das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes, Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 
der Verfassung des Freistaates Sachsen) und durch Maßnahmen aufgrund von § 3a Absatz 5, 
§§ 26a, 31, § 35b Absatz 1 Satz 2 und 3, §§ 50a, 62 Absatz 2 Nummer 1 und 3 sowie § 63a kann das 
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Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 
des Grundgesetzes, Artikel 33 der Verfassung des Freistaates Sachsen) eingeschränkt werden.

14 Sachsen-Anhalt
§ 1 Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule

(1) Der Auftrag der Schule wird bestimmt durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
und die Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt. Insbesondere hat jeder junge Mensch ohne 
Rücksicht auf sein Geschlecht, seine Herkunft, seine Ethnie, eine Behinderung, seine sexuelle 
Identität, seine Religion oder Weltanschauung oder seine wirtschaftliche oder soziale Lage das Recht 
auf eine seine Begabungen, seine Fähigkeiten und seine Neigung fördernde Erziehung, Bildung und 
Ausbildung. Das schließt die Vorbereitung auf die Wahrnehmung von Verantwortung, Rechten 
und Pflichten in Staat und Gesellschaft ein.

(2) In Erfüllung dieses Auftrages ist die Schule insbesondere gehalten,

1. die Schülerinnen und Schüler zur Achtung der Würde des Menschen, zur Selbstbestimmung in 
Verantwortung gegenüber Andersdenkenden, zur Anerkennung und Bindung an ethische Werte, zur 
Achtung religiöser Überzeugungen, zu verantwortlichem Gebrauch der Freiheit und zu friedlicher 
Gesinnung zu erziehen,

2. die Schülerinnen und Schüler auf die Übernahme politischer und sozialer Verantwortung im 
Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorzubereiten,

3. den Schülerinnen und Schülern Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel zu 
vermitteln, die freie Entfaltung der Persönlichkeit und Begabung, eigenverantwortliches Handeln und 
Leistungsbereitschaft zu fördern,
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3a. Benachteiligungen von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen zu verhindern und zu 
beseitigen und dazu beizutragen, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft und eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht wird,

4. die Schülerinnen und Schüler zu individueller Wahrnehmungs-, Urteils- und Entscheidungsfähigkeit 
in einer von neuen Medien und Kommunikationstechniken geprägten Informationsgesellschaft zu 
befähigen,

5. die Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt, des öffentlichen 
Lebens, der Familie und Freizeit vorzubereiten,

6. den Schülerinnen und Schülern Kenntnisse, Fähigkeiten und Werthaltungen zu vermitteln, welche 
die Gleichachtung und Gleichberechtigung der Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer 
Abstammung, ihrer Rasse, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen Identität, ihrer Sprache, ihrer Heimat 
und Herkunft, ihrem Glauben, ihren religiösen oder politischen Anschauungen fördern, und über 
Möglichkeiten des Abbaus von Diskriminierungen und Benachteiligungen aufzuklären,

7. die Schülerinnen und Schüler zu verantwortlichem und ökologisch nachhaltigem Handeln in 
einer von zunehmender gegenseitiger Abhängigkeit und globalen Problemen geprägten Welt 
für die Bewahrung von Natur, Leben und Gesundheit zu befähigen,

8. die Schülerinnen und Schüler zu Toleranz gegenüber kultureller Vielfalt und zur 
Völkerverständigung zu erziehen sowie zu befähigen, die Bedeutung der Heimat in einem geeinten 
Deutschland und einem gemeinsamen Europa zu erkennen.

[…]

§ 24 Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung der Schule

(1) Die Schulen sind im Rahmen der staatlichen Verantwortung und der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften selbstständig in Planung und Durchführung des Unterrichts, in der Festlegung
pädagogischer Konzepte und Grundsätze im Rahmen dieses Gesetzes, in der Erziehung und in der 
Verwaltung. In diesem Rahmen können sie sich ein eigenes Profil geben. Sie wahren hierbei 
Chancengleichheit, Durchlässigkeit der Bildungsgänge und die Voraussetzungen für die Anerkennung 
der Abschlüsse. Die Schulen entscheiden auf der Grundlage des vorhandenen Bedarfs und ihrer 
personellen, sächlichen und haushaltsmäßigen Möglichkeiten.[…]

(4) Jede Schule gibt sich ein Schulprogramm. In dem Schulprogramm legt die einzelne Schule fest, 
wie sie den Bildungs- und Erziehungsauftrag und die Grundsätze seiner Verwirklichung ausfüllt. Dabei
soll sie den besonderen Voraussetzungen ihrer Schülerinnen und Schüler sowie den besonderen 
Merkmalen der Schule und ihres regionalen Umfelds in angemessener Weise inhaltlich und 
unterrichtsorganisatorisch Rechnung tragen. Das Schulprogramm gibt Auskunft darüber, welche 
Entwicklungsziele und Leitideen die Planung der pädagogischen Arbeit und die Aktivitäten der Schule 
bestimmen, und ist Grundlage für die Koordinierung der Handlungen der in der Schule tätigen 
Personen. Im Programm ist darzulegen, wie die Schule ihrer Verpflichtung zur kontinuierlichen 
Sicherung der Qualität schulischer Arbeit nachkommt. Zudem geben Schulen in ihrem Schulprogramm
darüber Auskunft, durch welche Maßnahmen sie ein positives Schulklima und einen wertschätzenden 
Umgang miteinander gezielt fördern und unterstützen. Das Schulprogramm wird von der 
Gesamtkonferenz beschlossen. Es ist regelmäßig fortzuschreiben. Dabei sind die Ergebnisse der 
Evaluation zu berücksichtigen. Die Schule berichtet gegenüber der Schulbehörde und dem 
Schulträger über den Stand der Umsetzung des Schulprogramms und dessen Fortschreibung.

§ 25 Entscheidungen der Schule

Die Entscheidungen der Schule werden nach Maßgabe der folgenden Vorschriften von der 
Schulleiterin oder vom Schulleiter und den Konferenzen getroffen. Den Schulen werden schrittweise 
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von der obersten Schulbehörde weitere Entscheidungsbefugnisse mit dem Ziel der Erhöhung der 
Selbstständigkeit der Schulen übertragen.

§ 26 Stellung der Schulleiterin und des Schulleiters

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt die Schule nach außen, trägt die 
Gesamtverantwortung für die Schule, führt die laufenden Verwaltungsgeschäfte und nimmt die übrigen
nicht den Konferenzen vorbehaltenen Aufgaben wahr. Sie sorgen für die Einhaltung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften sowie der Schulordnung.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist Vorsitzende oder Vorsitzender der Gesamtkonferenz. Sie 
bereiten die Sitzungen dieser Konferenz vor und führen die Beschlüsse der Konferenzen aus.

(3) In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung der zuständigen Konferenz nicht 
eingeholt werden kann, trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter die notwendigen Maßnahmen. Sie 
haben die zuständige Konferenz hiervon unverzüglich zu unterrichten.

[…]

§ 27 Aufgaben der Konferenzen

(1) Die Konferenzen gestalten und koordinieren die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit im Rahmen der 
gesamten Schule. Sie beraten und beschließen über alle wesentlichen Angelegenheiten der Schule, 
die ein Zusammenwirken von Lehrerinnen und Lehrern, Erziehungsberechtigten sowie Schülerinnen 
und Schülern erfordern. Dazu gehören insbesondere:

1. grundsätzliche Fragen der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule, pädagogische Konzepte 
und Grundsätze,

[…]

6. allgemeine Regelungen für das Verhalten in der Schule (Hausordnung),

7. Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen,

[…]

§ 33 Recht auf Bildung

(1) Das Land Sachsen-Anhalt gestaltet und fördert das Schulwesen so, dass die Schülerinnen und 
Schüler ihr Recht auf Bildung möglichst umfassend verwirklichen können[…]

§ 36 Allgemeines

(1) Der Besuch einer Schule ist für alle im Lande Sachsen-Anhalt wohnenden Kinder und 
Jugendlichen verpflichtend (Schulpflicht).

(2) Diese Pflicht wird grundsätzlich durch den Besuch einer öffentlichen Schule oder einer 
genehmigten Schule in freier Trägerschaft erfüllt. Die Schulbehörde kann Ausnahmen zulassen.

§ 40 Dauer und Ende der Schulpflicht

(1) Die Schulpflicht endet zwölf Jahre nach ihrem Beginn.

(2) Alle Schulpflichtigen besuchen zunächst mindestens neun Jahre Schulen der Primarstufe und der 
Sekundarstufe I (Vollzeitschulpflicht).

(3) Sofern sie nicht anschließend allgemeinbildende Schulen besuchen, erfüllen sie ihre Schulpflicht 
durch den Besuch einer berufsbildenden Schule.

(4) Wenn eine Schülerin oder ein Schüler eine berufsbildende Schule mit Vollzeitunterricht mindestens
ein Jahr lang besucht, so ist deren Schulpflicht erfüllt. Sie ist auch erfüllt, wenn mindestens ein Jahr 
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lang ein von der Schulbehörde genehmigtes kooperatives Bildungsangebot besucht wird. Wer nach 
Beendigung der Schulpflicht eine Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung beginnt, ist verpflichtet, für die Dauer des Ausbildungsverhältnisses die 
Berufsschule zu besuchen.

[…]

§ 43 Rechte und Pflichten der
Erziehungsberechtigten und Ausbildenden

(1) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht und die Pflicht, an der schulischen Erziehung und 
Bildung mitzuwirken. Die gemeinsame Verantwortung von Erziehungsberechtigten und Schule für die 
Erziehung und Bildung der Schülerinnen und Schüler erfordert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Erziehungsberechtigte und Schule unterstützen sich bei der Erziehung und Bildung. 
Erziehungsberechtigte und diejenigen, denen die Erziehung schulpflichtiger Schülerinnen und Schüler 
anvertraut ist, haben dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler am Unterricht sowie 
den sonstigen Veranstaltungen der Schule teilnehmen und ihre Pflichten als Schülerinnen und 
Schüler erfüllen; sie haben die Schülerinnen und Schüler dafür zweckentsprechend auszustatten.

(1a) Die Lehrkräfte, die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie die Mitglieder der Schulleitung sind 
verpflichtet, schulpflichtige Schüler zum regelmäßigen Schulbesuch anzuhalten. Wird die Schulpflicht 
nicht ordnungsgemäß erfüllt, ist insbesondere durch persönliche Beratung und Hinweise zu den 
Folgen der Schulpflichtverletzung auf die Schülerinnen und Schüler pädagogisch einzuwirken. Die 
Erziehungsberechtigten sind rechtzeitig einzubeziehen und auf ihre Pflichten hinzuweisen.

[…]

§ 44 Ordnungsmaßnahmen

(1) Die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule ist vor allem durch pädagogische 
Maßnahmen zu gewährleisten. In die Lösung von Konflikten sind die beteiligten Personen sowie die 
Erziehungsberechtigten einzubeziehen.

(2) Ordnungsmaßnahmen können getroffen werden, wenn dies zur Sicherung der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit oder zum Schutz von Personen oder Sachen erforderlich ist. Die Würde der 
Schülerin oder des Schülers darf durch Ordnungsmaßnahmen nicht verletzt werden.

(3) Ordnungsmaßnahmen können getroffen werden, wenn Schülerinnen oder Schüler

1. gegen eine Rechtsnorm oder die Schulordnung verstoßen oder

2. Anordnungen der Schulleitung oder einzelner Lehrkräfte nicht befolgen, die zur Erfüllung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule notwendig sind.

(4) Ordnungsmaßnahmen sind:

1. der schriftliche Verweis,

2. zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht von einem bis zu fünf Unterrichtstagen,

3. Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe,

4. Überweisung in eine andere Schule der gleichen Schulform,

5. Verweisung von allen Schulen, wenn die Vollzeitschulpflicht bereits erfüllt wurde.

(5) Vor einer Ordnungsmaßnahme ist die Schülerin oder der Schüler zu hören, vor 
Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 4 Nrn. 2 bis 5 ist den Erziehungsberechtigten Gelegenheit zur 
Anhörung zu geben. In dringenden Fällen ist die Schulleitung befugt, die Schülerin oder den Schüler 
bis zur Entscheidung vorläufig vom Schulbesuch auszuschließen, wenn auf andere Weise die 
Aufrechterhaltung eines geordneten Schullebens nicht gewährleistet werden kann.
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(5a) Für Wohnheime, die Schulen in Trägerschaft des Landes angegliedert sind, gilt Absatz 4 
entsprechend mit der Maßgabe, dass auch bei einem Verstoß gegen die Wohnheimordnung oder eine
Anordnung der Schulleiterin oder des Schulleiters oder des Betreuungspersonals eine 
Ordnungsmaßnahme getroffen werden kann. Neben den in Absatz 4 genannten 
Ordnungsmaßnahmen kann der zeitweilige oder völlige Ausschluss aus dem Wohnheim angeordnet 
werden.

(6) Die oberste Schulbehörde wird ermächtigt, die Voraussetzungen und das Verfahren durch 
Verordnung zu regeln.

§ 44a Durchsetzung der Schulpflicht

(1) Beruht eine Verletzung der Schulpflicht auf einer Verletzung der Pflichten nach §     43   Abs. 1 Satz 4 
kann gegen die Erziehungsberechtigten ein Zwangsgeld festgesetzt werden. Für die 
Durchführung des Zwangsgeldverfahrens bei Verletzung der Schulpflicht sind die Landkreise und 
kreisfreien Städte zuständig.

(2) Ein Schulpflichtiger, der ohne berechtigten Grund seinen Verpflichtungen aus §     36   Abs. 1 nicht 
nachkommt, kann der Schule auch gegen seinen Willen zugeführt werden, wenn andere 
pädagogische Mittel, insbesondere persönliche Beratung, Hinweise an die Eltern, den Ausbildenden 
und den Arbeitgeber des Schulpflichtigen sowie die Einbeziehung des zuständigen Jugendamtes, 
ohne Erfolg geblieben sind. Die Zuführung wird von dem für den Wohn- oder Aufenthaltsort des 
Schulpflichtigen zuständigen Landkreis oder von der zuständigen kreisfreien Stadt angeordnet.

§ 49 Mitwirkung der Schülerinnen und
Schüler in der Schule

(1) Von den Klassenverbänden und dem Schülerrat sowie in Schülerversammlungen der Schule 
können alle schulischen sowie alle die Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße bewegenden 
Fragen erörtert werden.

(2) Schülerrat und Klassenverbände sind von der Schulleiterin oder vom Schulleiter oder der 
zuständigen Konferenz vor grundsätzlichen Entscheidungen, vor allem über die Organisation 
der Schule und die Leistungsbewertung, zu hören. Inhalt, Planung und Gestaltung des 
Unterrichts sind mit den Klassenverbänden zu erörtern.

(3) Der Schülerrat hat das Recht, Beschlüsse zu fassen und Anträge an die Gesamtkonferenz 
zu stellen. Diese Anträge müssen von der Gesamtkonferenz behandelt werden.[…]

§ 64 Schulträgerschaft

(1) Die Schulträger haben das Schulangebot und die Schulanlagen im erforderlichen Umfang 
vorzuhalten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten sowie 
unter Berücksichtigung der Ziele der Schulentwicklungsplanung aufzuheben oder einzuschränken[…]

§ 65 Schulträger

(1) Schulträger der Grundschulen sind die Gemeinden.

(2) Schulträger der anderen Schulformen sind die Landkreise und die kreisfreien Städte. Schulträger 
der staatlichen agrarwirtschaftlichen Fachschulen ist das für Landwirtschaft zuständige Ministerium, 
das auch die Dienstaufsicht über diese Schulen ausübt.[…].

(4) Das Land kann Schulträger von Schulen besonderer Bedeutung sein. Diese können in die 
Trägerschaft einer öffentlich-rechtlichen Stiftung überführt werden.[…]

§ 82 Schulbehörden

(1) Das Land hat die Aufsicht über das gesamte Schulwesen (Schulaufsicht).[…]

§ 83 Aufgaben
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(1) Die Schulaufsicht umfasst

1. die Gesamtheit der staatlichen Aufgaben zur inhaltlichen, organisatorischen und planerischen 
Gestaltung sowie personellen Untersetzung des Schulwesens,

2. die Beratung und Unterstützung der Schulen sowie die Förderung ihrer Selbstständigkeit,

3. die Fachaufsicht über Unterricht und Erziehung in den Schulen sowie über den Vorbereitungsdienst
der Lehramtsanwärterinnen, Lehramtsanwärter, Referendarinnen und Referendare, […]

§ 84 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. der Schulpflicht nicht nachkommt,

2. entgegen     §     43     Abs.     1 die Schülerin oder den Schüler nicht dazu anhält, am Unterricht oder an den   
sonstigen Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilzunehmen oder die sonstigen Pflichten als 
Schülerin oder Schüler zu erfüllen,

[…].

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nrn. 1 bis 3 kann mit einer Geldbuße bis zu eintausend 
Euro geahndet werden. Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nrn. 4 bis 7 kann mit einer Geldbuße 
bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind für 
Absatz 1 Nrn. 1 bis 3 die Landkreise und kreisfreien Städte, für Absatz 1 Nrn. 4 bis 7 das 
Landesschulamt.

§ 84g Einschränkung von Grundrechten

§     18f   Abs. 4, §     30   Abs. 11 und die §§     84a   bis 84f schränken das Grundrecht auf den Schutz 
personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des 
Grundgesetzes und Artikel     6 Abs.     1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt   ein.

15 Schleswig-Holstein
§ 3 Selbstverwaltung der Schule

(1) Die Schulen sind im Rahmen der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften selbständig in 
der Durchführung des Auftrages der Schule und in der Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten. Die
einzelne Schule gibt sich zur Ausgestaltung ihrer pädagogischen Arbeit und des Schullebens ein 
Schulprogramm, das sie der Schulaufsichtsbehörde vorlegt. Vor der Beschlussfassung ist der 
Schulträger zu hören. Das Schulprogramm ist von der Schulkonferenz in regelmäßigen Abständen zu 
überprüfen. Maßstab für das Schulprogramm und seine Überprüfung sind insbesondere die Bildungs- 
und Erziehungsziele, wie sie in § 4 formuliert sind. Dabei sind auch die Auswirkungen von 
Maßnahmen auf die Schülerinnen und Schüler unter dem Aspekt der Gleichstellung zu 
dokumentieren.[…]

§ 4 Bildungs- und Erziehungsziele

(1) Der Auftrag der Schule wird bestimmt durch das Recht des jungen Menschen auf eine seiner 
Begabung, seinen Fähigkeiten und seiner Neigung entsprechende Förderung und Ausbildung, durch 
das Recht der Eltern auf eine Schulbildung ihres Kindes sowie durch die staatliche Aufgabe, die 
einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler auf ihre Stellung als Bürgerin und Bürger mit den 
entsprechenden Rechten und Pflichten vorzubereiten.

(2) Es ist die Aufgabe der Schule, die kognitiven, emotionalen, sozialen, kreativen und körperlichen 
Fähigkeiten des jungen Menschen unter Wahrung des Gleichberechtigungsgebots zu entwickeln. Der 
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Bildungsauftrag der Schule basiert auf den im Grundgesetz verankerten Menschenrechten, den sie 
begründenden christlichen und humanistischen Wertvorstellungen und auf den Ideen der 
demokratischen, sozialen und liberalen Freiheitsbewegungen.

(3) Die Schule soll jungen Menschen kulturelle und gesellschaftliche Orientierung vermitteln. 
Sie soll dazu ermuntern, eigenständig zu denken und vermeintliche Gewissheiten und 
gesellschaftliche Strukturen auch kritisch zu überdenken. Die Schule soll die Bereitschaft zur 
Empathie und die Fähigkeit fördern, das eigene Weltbild in Frage zu stellen und Unsicherheiten 
selbstvertrauend auszuhalten.

(4) Die Schule soll dem jungen Menschen zu der Fähigkeit verhelfen, in einer ständig sich wandelnden
und dabei zunehmend digitalisierten Welt ein erfülltes Leben zu führen. Sie soll dazu befähigen, 
Verantwortung im privaten, familiären und öffentlichen Leben zu übernehmen und für sich und andere 
Leistungen zu erbringen, insbesondere auch in Form von ehrenamtlichem Engagement. Es gehört 
zum Auftrag der Schule, die jungen Menschen zur Teilnahme am Arbeitsleben und zur Aufnahme 
einer hierfür erforderlichen Berufsausbildung zu befähigen. Sie arbeitet hierzu mit den nach dem 
Zweiten und Dritten Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB II und III) zuständigen Trägern der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende und der Arbeitsförderung zusammen und wirkt darauf hin, dass 
die Schülerinnen und Schüler Beratung und Betreuung für die Vermittlung in Ausbildungsverhältnisse 
oder Qualifizierungsangebote in Anspruch nehmen. Die Schule soll Kenntnisse gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher und historischer Zusammenhänge vermitteln, Verständnis für Natur und Umwelt 
schaffen und die Bereitschaft wecken, an der Erhaltung der Lebensgrundlagen von Pflanzen, 
Tieren und Menschen mitzuwirken.

(5) Die Schule schützt und fördert die Sprache der friesischen Volksgruppe und vermittelt Kenntnisse 
über deren Kultur und Geschichte.

(6) Die Schule soll die Offenheit des jungen Menschen gegenüber kultureller und religiöser Vielfalt, 
den Willen zur Völkerverständigung und die Friedensfähigkeit fördern. Sie soll den jungen Menschen 
befähigen, die besondere Verantwortung und Verpflichtung Deutschlands in einem gemeinsamen 
Europa sowie die Bedeutung einer gerechten Ordnung der Welt zu erfassen. Die Schule fördert das 
Verständnis für die Bedeutung der Heimat, den Beitrag der nationalen Minderheiten und Volksgruppen
zur kulturellen Vielfalt des Landes sowie den Respekt vor der Minderheit der Sinti und Roma. Sie 
pflegt die niederdeutsche Sprache. Zum Bildungsauftrag der Schule gehört die Erziehung des jungen 
Menschen zur freien Selbstbestimmung in Achtung Andersdenkender, zum politischen und sozialen 
Handeln und zur Beteiligung an der Gestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft im Sinne der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung.

(7) Die Bildungswege sind so zu gestalten, dass jungen Menschen unabhängig von der 
wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Stellung oder der nationalen Herkunft ihrer Eltern und 
unabhängig von ihrer Geschlechtszugehörigkeit der Zugang zu allen Schularten eröffnet und ein 
Schulabschluss ermöglicht wird, der ihrer Begabung, ihren Fähigkeiten und ihrer Neigung entspricht. 
Die Eltern bestimmen im Rahmen der Rechtsvorschriften darüber, welche Schule das Kind besucht.

(8) Bei der Erfüllung ihres Auftrages hat die Schule das verfassungsmäßige Recht der Eltern zur 
Erziehung ihrer Kinder (Artikel 6 Abs. 2 des Grundgesetzes) zu achten. Sie darf die religiösen und 
weltanschaulichen Grundsätze nicht verletzen, nach denen die Eltern ihre Kinder erzogen haben 
wollen.

(9) Auftrag der Schule ist es auch, die Sexualerziehung durch die Eltern in altersgemäßer Weise durch
fächerübergreifenden Sexualkundeunterricht zu ergänzen.

(10) Zum Schutz der seelischen und körperlichen Unversehrtheit der Schülerinnen und Schüler verfügt
die Schule über ein Präventions- und Interventionskonzept insbesondere zu Gefährdungen im 
Zusammenhang mit sexualisierter, psychischer und körperlicher Gewalt, zur allgemeinen Stärkung 
und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler sowie zu 
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strukturellen Maßnahmen zum Umgang mit drohender und bestehender Gefährdung des 
Kindeswohls.

(11) Die Schule trägt vorbildhaft dazu bei, Schülerinnen und Schüler zu einer Lebensführung ohne 
Abhängigkeit von Suchtmitteln zu befähigen. Für alle Schulen gilt daher ein Rauch- und Alkoholverbot 
im Schulgebäude, auf dem Schulgelände und bei schulischen Veranstaltungen außerhalb der Schule. 
Das für Bildung zuständige Ministerium kann durch Verwaltungsvorschrift festlegen, unter welchen 
Voraussetzungen die Schulen bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes 
Ausnahmen hiervon zulassen können. Bei nichtschulischen Veranstaltungen kann der Schulträger 
durch die Benutzungsordnung Ausnahmen vom Verbot für den Bereich außerhalb des Schulgebäudes
und beim Alkoholverbot auch für das Schulgebäude zulassen.

(12) Die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern, die Lehrkräfte und das Betreuungspersonal (§ 34 
Abs. 2 Satz 1, Abs. 3, 5 bis 7) sind zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Achtung verpflichtet. Bei 
der Lösung von Konflikten und bei unterschiedlichen Interessen sollen sie konstruktiv 
zusammenarbeiten.

(13) Die Schule darf Sachverhalte nicht politisch einseitig behandeln. Sie muss sich parteipolitisch 
neutral verhalten.

(14) Schülerinnen und Schüler mit Behinderung sind besonders zu unterstützen. Das Ziel einer 
inklusiven Beschulung steht dabei im Vordergrund.

§ 11 Beginn und Inhalt des Schulverhältnisses

(1) Mit der Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers in eine öffentliche Schule wird ein öffentlich-
rechtliches Schulverhältnis begründet.

(2) Aufgrund des Schulverhältnisses sind die Schülerin und der Schüler berechtigt und 
verpflichtet, am Unterricht teilzunehmen, vorgesehene Prüfungen abzulegen und andere für 
verbindlich erklärte Schulveranstaltungen zu besuchen. […]

(3) In jedem Schuljahr erhalten die Schülerin und der Schüler Unterricht in der Jahrgangsstufe der 
Schulart, der sie aufgrund ihres Alters, ihrer Begabung und Leistung oder ihres Ausbildungsjahres 
während der Berufsausbildung zugewiesen sind. Die Schülerin und der Schüler haben im Unterricht 
mitzuarbeiten, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. Die 
Schülerin und der Schüler sollen ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend über den Stoffplan 
und ihren Leistungsstand unterrichtet werden. […]

§ 17 Weisungen, Beaufsichtigung

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben in der Schule und bei sonstigen Schulveranstaltungen 
die Weisungen der Schulleiterin oder des Schulleiters und der Lehrkräfte zu befolgen, die dazu 
bestimmt sind, die pädagogischen Ziele der Schule zu erreichen und die Ordnung an der 
Schule aufrechtzuerhalten. Sie dürfen in der Schule und bei sonstigen Schulveranstaltungen 
ihr Gesicht nicht verhüllen, es sei denn, schulische Gründe erfordern dies. Zur Vermeidung einer 
unbilligen Härte kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Ausnahmen zulassen.

(2) Das Mitführen von Waffen in der Schule und bei schulischen Veranstaltungen ist untersagt. […]

(3) Minderjährige Schülerinnen und Schüler sind während des Unterrichts, während des Aufenthalts 
auf dem Schulgelände in der Unterrichtszeit und bei sonstigen Schulveranstaltungen durch Lehrkräfte 
zu beaufsichtigen. Durch die Beaufsichtigung sollen die Schülerinnen und Schüler vor Gefahren 
geschützt werden, die sie aufgrund normaler altersgemäßer Erfahrung nicht selbst übersehen und 
abwenden können, und vor Handlungen bewahrt werden, deren Auswirkungen sie aufgrund ihrer 
Entwicklung in der Regel nicht abzuschätzen vermögen. Zur Beaufsichtigung und zur Unfallverhütung 
können Schülerinnen und Schülern Weisungen erteilt werden.[…]
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(5) Im Übrigen kann die Schule in der Schulordnung im Rahmen dieses Gesetzes Näheres über 
die Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler bestimmen.

§ 19 Ende des Schulverhältnisses

(1) Das Schulverhältnis endet mit der Entlassung aus einer öffentlichen Schule.

(2) Die Entlassung erfolgt auf Antrag, wenn die Schülerin oder der Schüler die Schule wechselt oder 
eine nichtschulpflichtige Schülerin oder ein nichtschulpflichtiger Schüler von der Schule abgemeldet 
wird.

(3) Die Schülerin oder der Schüler ist entlassen, wenn das Ziel der besuchten Schule erreicht worden 
ist[…].

(4) Eine Schülerin oder ein Schüler kann nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht entlassen 
werden, wenn sie oder er innerhalb von 30 aufeinander folgenden Kalendertagen insgesamt 20 
Unterrichtsstunden dem Unterricht unentschuldigt ferngeblieben ist oder sich durch wiederholte 
und unentschuldigte Abwesenheit bei schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht der Leistungskontrolle in 
zwei oder mehr Fächern entzieht. Die Entlassung ist nur zulässig, wenn die Schülerin oder der 
Schüler sowie bei Minderjährigen deren Eltern auf diese Möglichkeit aus konkretem Anlass 
oder zu Beginn eines Schuljahres hingewiesen worden sind.

(5) Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus einem der in den Absätzen 3 oder 4 genannten 
Gründe entlassen worden, kann ein Schulverhältnis mit einer anderen Schule der bislang 
besuchten Schulart nicht mehr begründet werden. Ebenso ausgeschlossen ist in den Fällen 
des Absatzes 4 die Aufnahme in die Oberstufe einer Schule einer anderen Schulart.

§ 20 Umfang der Schulpflicht

(1) Für Kinder und Jugendliche, die im Land Schleswig-Holstein ihre Wohnung oder ihre 
Ausbildungsstätte haben, besteht Schulpflicht[…].

(2) Die Schulpflicht gliedert sich in

1. die Pflicht zum Besuch einer Grundschule und einer Schule der Sekundarstufe I oder eines 
Förderzentrums von insgesamt neun Schuljahren (Vollzeitschulpflicht) und

2. die Pflicht zum Besuch eines Bildungsganges der Berufsschule (Berufsschulpflicht).

[…]

§ 21 Erfüllung der Schulpflicht

(1) Die Schulpflicht wird durch die Begründung eines Schulverhältnisses zu einer öffentlichen Schule 
oder durch den Besuch einer Ersatzschule erfüllt. […]

§ 23 Beginn und Ende der Berufsschulpflicht

(1) Die Berufsschulpflicht beginnt für Minderjährige mit dem Verlassen einer weiterführenden 
allgemein bildenden Schule oder eines Förderzentrums nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht und 
dauert […]

2. wenn kein Ausbildungsverhältnis besteht, bis zum Ende des Schulhalbjahres, in dem die 
Schülerin oder der Schüler volljährig wird.

[…]

§ 25 Maßnahmen bei Konflikten mit oder zwischen Schülerinnen und Schülern

(1) Die Erfüllung des Bildungsauftrages der Schule ist vor allem durch pädagogische Maßnahmen zu 
gewährleisten. In die Lösung von Konflikten sind alle beteiligten Personen einzubeziehen. Zu den 
Maßnahmen gehören insbesondere gemeinsame Absprachen, die fördernde Betreuung, die 
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Förderung erwünschten Verhaltens, das erzieherische Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler, 
die Ermahnung, die mündliche oder schriftliche Missbilligung, die Beauftragung mit Aufgaben, die 
geeignet sind, die Schülerin oder den Schüler Fehler im Verhalten erkennen zu lassen, das Nachholen
schuldhaft versäumten Unterrichts nach vorheriger Benachrichtigung der Eltern und die zeitweise 
Wegnahme von Gegenständen

(2) Soweit Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 3 nicht ausreichen, können Ordnungsmaßnahmen 
getroffen werden,

1. um die Schülerin oder den Schüler zur Einhaltung der Rechtsnormen oder der Schulordnung 
anzuhalten, oder

2. um die Schülerin oder den Schüler zur Befolgung von Anordnungen der Schulleitung oder einzelner
Lehrkräfte anzuhalten, die zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule 
erforderlich sind, oder

3. wenn eine Schülerin oder ein Schüler Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung anwendet oder 
dazu aufruft.

(3) Ordnungsmaßnahmen sind:

1. Schriftlicher Verweis,

2. Ausschluss auf Zeit von Schulveranstaltungen außerhalb des Unterrichts,

3. Ausschluss in einem Fach bei schwerer oder wiederholter Störung des Unterrichts in diesem Fach 
bis zu einer Dauer von drei Wochen,

4. vorübergehende Zuweisung in eine Parallelklasse oder eine entsprechende organisatorische 
Gliederung bis zu einer Dauer von vier Wochen,

5. Ausschluss vom Unterricht bis zu einer Dauer von drei Wochen,

6. Überweisung in eine Parallelklasse oder eine entsprechende organisatorische Gliederung,

7. Überweisung in eine andere Schule mit dem gleichen Bildungsabschluss.

Körperliche Gewalt und andere entwürdigende Maßnahmen sind verboten. Ordnungsmaßnahmen 
sollen pädagogisch begleitet werden. Die Maßnahmen nach Satz 1 Nummer 4 bis 7 sollen nur bei 
schwerem oder wiederholtem Fehlverhalten der Schülerin oder des Schülers angewandt werden.

(4) Die Ordnungsmaßnahme muss in einem angemessenen Verhältnis zum Anlass stehen. Vor einer 
Ordnungsmaßnahme sind die Schülerin oder der Schüler und im Falle der Minderjährigkeit ihre oder 
seine Eltern zu hören. Eine in der Klasse tätige sozialpädagogische Fachkraft soll Gelegenheit zur 
Stellungnahme erhalten. Die Schülerin oder der Schüler kann eine zur Schule gehörende Person ihres
oder seines Vertrauens beteiligen.

(5) Die Ordnungsmaßnahme nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 ist vorher anzudrohen. Die Androhung 
kann bereits mit einem schriftlichen Verweis (Absatz 3 Satz 1 Nr. 1) verbunden sein. Einer Androhung 
bedarf es nicht, wenn der damit verfolgte Zweck nicht oder nicht mehr erreicht werden kann.

(6) Über die Ordnungsmaßnahme nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 entscheidet die 
Schulaufsichtsbehörde auf Antrag der Schule; sie hat vor ihrer Entscheidung den aufnehmenden 
Schulträger anzuhören, wenn der Schulträger aufgrund dieser Maßnahme wechselt. Die Überweisung 
steht der Entlassung aus der bisher besuchten Schule gleich.

(7) In dringenden Fällen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter eine Schülerin oder einen Schüler 
vorläufig vom Unterricht ausschließen, wenn auf andere Weise die Aufrechterhaltung eines 
geordneten Schulbetriebes nicht mehr gewährleistet werden kann. Der Ausschluss darf einen 
Zeitraum von bis zu zehn Schultagen nicht überschreiten. Die Entscheidung über die Anordnung einer
Ordnungsmaßnahme nach Absatz 3 ist unverzüglich herbeizuführen.
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(8) Widerspruch und Klage gegen die Anordnung von Ordnungsmaßnahmen nach Absatz     3   
Satz     1 Nummer     2 bis 7 und Entscheidungen nach Absatz     7 haben keine aufschiebende   
Wirkung.

§ 26 Verantwortung für den Schulbesuch

(1) Eltern haben

1. dafür zu sorgen, dass sich die Schülerin oder der Schüler in ihrem oder seinem Sozialverhalten 
dahingehend entwickelt, dass sie oder er zu einer Teilnahme am Schulleben befähigt wird und die 
Schülerin oder der Schüler am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen teilnimmt 
sowie die Pflichten als Schülerin oder Schüler erfüllt,

[…]

(2) Nach Erreichen der Volljährigkeit treffen die Pflichten nach Absatz 1 die Schülerin oder den 
Schüler.

[…]

§ 28 Durchsetzung der Schulpflicht

(1) Nimmt eine Schülerin oder ein Schüler ohne berechtigten Grund nicht am Unterricht teil 
oder lässt sich nicht untersuchen (§     27), kann die Schule oder die mit der Untersuchung   
beauftragte Stelle die Zuführung durch unmittelbaren Zwang anordnen und die 
Ordnungsbehörde oder eine andere geeignete Stelle um Vollzugsmaßnahmen ersuchen.[…]

(2) Die Zuführung ist auf die Fälle zu beschränken, in denen andere Mittel der Einwirkung auf die 
Schülerinnen, die Schüler, die Eltern oder die Personen, denen die Betreuung schulpflichtiger Kinder 
anvertraut ist, die Ausbildenden oder die Arbeitgeber ohne Erfolg geblieben, nicht Erfolg versprechend
oder nicht zweckmäßig sind.

§ 33 Schulleiterinnen und Schulleiter[…]

(2) Die Schulleiterinnen und Schulleiter tragen die Verantwortung für die Erfüllung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrages der Schule und die Organisation und Verwaltung der Schule entsprechend den 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Sie vertreten die Schule nach außen[…].

(3) In Erfüllung ihrer Aufgaben sind die Schulleiterinnen und Schulleiter gegenüber den Lehrkräften, 
den an der Schule tätigen Personen nach § 34 Absatz 5 bis 7 und dem Verwaltungs- und 
Hilfspersonal des Schulträgers weisungsberechtigt. Sie entscheiden in allen Angelegenheiten, in 
denen nicht aufgrund einer Rechts- oder Verwaltungsvorschrift eine andere Stelle zuständig ist. Die 
Schulleiterinnen und Schulleiter sorgen dafür, dass die Lehrkräfte bei allen Bildungs- und 
Erziehungsfragen zusammenwirken. […]

(4) Die Schulleiterinnen und Schulleiter verwalten im Rahmen des Schulbetriebes für den Schulträger 
das dem Schulzweck dienende Vermögen sowie die vom Schulträger und vom Land zugewiesenen 
Haushaltsmittel. Sie entscheiden über eine wesentliche Änderung in der Nutzung der Schulgebäude 
und -anlagen im Benehmen mit dem Schulträger. Die Schulleiterinnen und Schulleiter üben für 
den Schulträger das Hausrecht aus. Der Schulträger hat sie in Angelegenheiten der Schule zu 
hören. Die Vertretung des Landes erfolgt nach Maßgabe besonderer Anordnungen.

§ 63 Aufgaben und Verfahren der Schulkonferenz

(1) Die Schulkonferenz beschließt im Rahmen der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
über
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1. Grundsätze der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit an der Schule,

2. das Schulprogramm (§ 3 Abs. 1),[…]

11. die Schulordnung einschließlich der Haus- und Pausenordnung und der Grundsätze der 
Aufsichtsführung sowie Grundsatzfragen der Aufrechterhaltung der Ordnung an der Schule,

[…]

15. wichtige Fragen der Zusammenarbeit mit Eltern, Schülerinnen und Schülern und deren Vertretung,

[…]

27. Stellungnahmen zu Vorschlägen und Beschwerden von Schülerinnen, Schülern und Eltern, soweit 
diese eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben,[…]

§ 86 Schülerzeitungen

Schülerzeitungen sind Zeitungen, die von Schülerinnen und Schülern geschrieben und für 
Schülerinnen und Schüler einer oder mehrerer Schulen herausgegeben werden. Sie werden in der 
Schule verteilt, stehen außerhalb der Verantwortung der Schule und unterliegen dem Presserecht.

§ 87 Schülergruppen

(1) Schülerinnen und Schüler einer Schule, die sich zu Gruppen mit fachlichen, sportlichen, 
kulturellen, konfessionellen oder politischen Zielen zusammenschließen, können im Rahmen des 
Absatzes 2 an ihrer Schule tätig sein, wenn sie der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich oder 
elektronisch ihre Zielsetzung und eine Mitschülerin oder einen Mitschüler als Verantwortliche oder 
Verantwortlichen benannt haben und solange sie durch ihre Zielsetzung oder ihre Tätigkeit an der 
Schule nicht gegen die Rechtsordnung verstoßen. Die oder der Verantwortliche muss das 14. 
Lebensjahr vollendet haben.

(2) Den Schülergruppen sollen außerhalb der Unterrichtszeiten unter Beachtung des § 17 Absatz 3 
und 4 Räume in der Schule kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Sie können durch Anschlag an 
den schulischen Bekanntmachungstafeln auf ihre Veranstaltungen hinweisen und Schülerzeitungen 
herausgeben. Für die Einladung von Personen, die nicht zur Schule gehören, zu Veranstaltungen der 
Schülergruppen gilt § 29 Abs. 4 und 5 entsprechend.

§ 141 Widersprüche, Prozesskosten

(1) Über den Widerspruch gegen eine Entscheidung, die aufgrund der Beurteilung von Leistungen 
einer Schülerin oder eines Schülers getroffen ist, entscheidet die Schule, die den Verwaltungsakt 
erlassen hat. Sie entscheidet auch über den Widerspruch gegen Ordnungsmaßnahmen nach § 25 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 6. Im Übrigen entscheidet über den Widerspruch die zuständige 
Schulaufsichtsbehörde.

(2) Über den Widerspruch gegen eine Entscheidung der unteren Schulaufsichtsbehörde 
entscheidet das für Bildung zuständige Ministerium.

(3) Kosten, die nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetzes und des Prozessrechtes in 
Streitigkeiten über Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 entstehen, trägt abweichend von den 
Regelungen über die Sachkosten (§ 48 Abs. 2 und § 131 Abs. 2) das Land.

(4) Abweichend von Absatz 1 und 2 sind die berufsbildenden Schulen einschließlich der RBZ für die 
Entscheidung über den Widerspruch gegen durch sie erlassene Verwaltungsakte zuständig. Absatz 3 
gilt für die berufsbildenden Schulen entsprechend. Bei den RBZ trägt das Land jedoch nur die Kosten, 
die durch einen Widerspruch, eine Klage oder einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz wegen 
einer Ordnungsmaßnahme, einer Versagung der Aufnahme in die Schule, einer Entlassung aus der 
Schule oder wegen einer Leistungsbeurteilung begründet sind.
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§ 144 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

[…]

2. entgegen §     11 Abs.     2 seiner Pflicht zur Teilnahme am Unterricht oder an einer sonstigen   
pflichtigen Schulveranstaltung nicht nachkommt,

3. entgegen § 26 Absatz 1 Kinder oder Jugendliche nicht zum Schulbesuch anmeldet oder nicht 
dafür sorgt, dass die Schülerin oder der Schüler am Unterricht teilnimmt, oder den zur 
Durchführung der Schulgesundheitspflege erlassenen Anordnungen nicht nachkommt,[…]

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Zuständige 
Verwaltungsbehörde nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 3
Abs. 6 des Gesetzes vom 12. Juli 2006 (BGBl. I S. 1466), sind die Landrätinnen und Landräte und die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisfreien Städte.

§ 145 Einschränkung von Grundrechten

Die Grundrechte der Freiheit der Person und das Erziehungsrecht der Eltern (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 
und Artikel 6 Abs. 2 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe der Bestimmungen über das 
Schulverhältnis (§ 6 Abs. 3, §§ 11, 15 bis 19 und 25) und über die Schulpflicht (§§ 20 bis 24) 
eingeschränkt. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes) wird nach Maßgabe der Bestimmung über Untersuchungen (§ 27) eingeschränkt. Das
Grundrecht der freien Wahl der Ausbildungsstätte (Artikel 12 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird nach 
Maßgabe der Bestimmungen über die örtlich zuständige Schule (§ 24), der Bestimmungen über die 
Eingangsvoraussetzungen der Schulen (§§ 41 bis 46, 88 bis 93) sowie der Verordnungen nach § 126 
Abs. 2 und § 138 Abs. 3 eingeschränkt. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13
des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe der Bestimmungen über digitale Lehr- und Lernformen (§ 4a)
sowie die Verarbeitung von Daten nach § 30 Absatz 1 Satz 4 und 5 eingeschränkt.

16 Thüringen
§ 2 Gemeinsamer Auftrag für die Thüringer Schulen

(1) Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule in Thüringen leitet sich ab von den 
grundlegenden Werten, wie sie im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und in der 
Verfassung des Freistaats Thüringen niedergelegt sind. Die Schule erzieht zur Achtung vor dem 
menschlichen Leben, zur Verantwortung für die Gemeinschaft, zu einem gewaltfreien und friedlichen 
Zusammenleben weltweit und zu einem verantwortlichen Umgang mit der Umwelt und der Natur. 
Sie pflegt die Verbundenheit mit der Heimat in Thüringen und in Deutschland, fördert die Offenheit 
gegenüber Europa und weckt das Verantwortungsgefühl für alle Menschen in der Welt. Wesentliche 
Ziele der Schule sind die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen, die Entwicklung von Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die Vorbereitung auf das Berufsleben, die Befähigung zu gesellschaftlicher 
Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
sowie zum bewussten, selbst bestimmten und kritischen Umgang mit Medien, die Erziehung zur 
Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie die Achtung vor den religiösen und 
weltanschaulichen Überzeugungen anderer. Die Schüler lernen, ihre Beziehungen zu anderen 
Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Akzeptanz sowie der 
Gleichberechtigung der Geschlechter und der verschiedenen Lebensweisen zu gestalten. Dabei 
werden die Schüler darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen 
und dazu angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die 
Mitmenschen einzusetzen. Die Schule fördert den Entwicklungsprozess der Schüler zur Ausbildung 
ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. Sie bietet Raum zur 
Entfaltung von Begabungen sowie für den Ausgleich von Bildungsbenachteiligungen. Die natürlichen 
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Rechte der Eltern und die ihnen obliegenden Pflichten zur Erziehung ihrer Kinder bleiben davon 
unberührt. Die Schule wirkt Mobbing und Gewalt aktiv entgegen.[…]

(3) Bei der Gestaltung des Erziehungs- und Schulwesens wirken das Land, die kommunalen 
Gebietskörperschaften und die freien Schulträger mit den Eltern, den Lehrern, den Erziehern, den 
Sonderpädagogischen Fachkräften, den Schülern, den Mitarbeitern von öffentlichen und freien 
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sowie weiteren Vertretern von Einrichtungen, die an der 
schulischen oder außerschulischen Bildung und Erziehung beteiligt sind, zusammen.

(4) Der Bildungs- und Erziehungsauftrag verpflichtet die Schulen insbesondere bei der Einschulung, 
beim Schulwechsel und beim Übergang in die weiterführenden Schulen zu einer engen 
Zusammenarbeit untereinander sowie mit den Kindertageseinrichtungen und mit außerschulischen 
Einrichtungen, die an der Bildung und Erziehung beteiligt sind. Bei der Gestaltung schulischer 
Bildungsprozesse und der Übergänge dient der Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre als 
Orientierungsrahmen.

§ 13 Schulen und Schulträgerschaft

(1) Die Schulen sind staatliche Schulen oder Schulen in freier Trägerschaft. Die staatlichen Schulen 
sind nicht rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts. […]

(2) Die Schulträger haben das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen 
vorzuhalten (Schulträgerschaft). Schulträger der staatlichen Schulen sind die Landkreise und die 
kreisfreien Städte. Kreisangehörige Gemeinden können auf ihren Antrag hin Schulträger von 
staatlichen Grundschulen, Regelschulen und Gemeinschaftsschulen sein; […]

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 und 4 kann die Schulträgerschaft kreisangehöriger Gemeinden 
einheitlich für alle Grundschulen, Regelschulen, Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und 
Gesamtschulen in anderen Gesetzen bestimmt werden.

§ 17 Allgemeines zur Schulpflicht

(1) Wer in Thüringen seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat oder in einem 
Ausbildungsverhältnis oder einem Arbeitsverhältnis steht, unterliegt der Schulpflicht (Schulpflichtiger). 
[…]

(2) Die Schulpflicht gliedert sich in eine Vollzeitschulpflicht und eine Berufsschulpflicht.

[…]

§ 19 Dauer der Vollzeitschulpflicht

(1) Die Vollzeitschulpflicht dauert zehn Schuljahre. Bei der Erfüllung der Vollzeitschulpflicht kommt es
grundsätzlich auf die tatsächlich besuchten Schuljahre an. Die Vollzeitschulpflicht endet 
spätestens zum Ende des Schuljahres, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. […]

§ 20 Erfüllung der Vollzeitschulpflicht

(1) Die Vollzeitschulpflicht kann an den staatlichen Schulen der Schularten Grundschule, Regelschule,
Gemeinschaftsschule, Gesamtschule, Gymnasium und Förderschulen sowie durch den Besuch einer 
diesen Schularten entsprechenden Ersatzschule erfüllt werden. […]

§ 21 Berufsschulpflicht

(1) Wer in einem Ausbildungsverhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung 
steht, ist zum Besuch der Berufsschule verpflichtet. Die Berufsschulpflicht wird durch den Besuch der 
Berufsschule oder der Förderberufsschule erfüllt. Sie endet mit dem Abschluss einer anerkannten 
Berufsausbildung, spätestens zum Ende des Schuljahres, in dem das 21. Lebensjahr vollendet wird. 
Studierende in dualen Studiengängen sind von der Pflicht zum Besuch der Berufsschule befreit.
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§ 23 Bedeutung der Schulpflicht für Schüler, Eltern, Ausbildende
und Arbeitgeber

(1) Die Schulpflichtigen haben am Unterricht regelmäßig teilzunehmen und die übrigen als 
verbindlich erklärten schulischen Veranstaltungen zu besuchen.[…].

(3) Die Eltern und diejenigen, die mit der Erziehung und Pflege Schulpflichtiger beauftragt sind, haben 
dafür zu sorgen, dass minderjährige Schulpflichtige ihre Verpflichtung aus Absatz     1 erfüllen  .[…]

§ 24 Schulzwang

(1) Ein Schulpflichtiger, der ohne berechtigten Grund seinen Verpflichtungen aus     §     23   
Abs.     1     nicht nachkommt, kann der Schule zwangsweise zugeführt werden, wenn andere   
pädagogische Mittel, insbesondere persönliche Beratung, Hinweise an die Eltern, den 
Ausbildenden, den Arbeitgeber sowie die Einbeziehung des zuständigen Jugendamtes ohne 
Erfolg geblieben sind.

(2) Die Entscheidung über die zwangsweise Zuführung trifft der Schulleiter im Einvernehmen mit dem 
zuständigen Schulamt; die Durchführung erfolgt durch den für den Wohnsitz, für den gewöhnlichen 
Aufenthalt oder für den Beschäftigungsort örtlich zuständigen Landkreis oder die örtlich zuständige 
kreisfreie Stadt.

§ 24 a Schulverhältnis

(1) Das Schulverhältnis ist ein öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis und wird mit der Aufnahme des 
Schülers in die Schule begründet. Die Aufnahmeentscheidung trifft der Schulleiter.

(2) Das Schulverhältnis endet, wenn[…]

4. der Schüler nach §     52   dauernd vom Schulbesuch ausgeschlossen wird oder […]

(3) Das Schulverhältnis kann abweichend von Absatz     2 durch Entscheidung des Schulleiters   
beendet werden, wenn ein nicht schulpflichtiger Schüler

1. innerhalb von vier Wochen dem Unterricht an mindestens zehn Unterrichtstagen ganz oder 
teilweise unentschuldigt fernbleibt oder

2. sich durch wiederholte und unentschuldigte Abwesenheit bei angekündigten schriftlichen Arbeiten 
der Leistungseinschätzung in zwei oder mehr Unterrichtsfächern entzieht.

Die Beendigung des Schulverhältnisses ist dem Schüler rechtzeitig schriftlich anzudrohen.

§ 25 Rechte des Schülers

Jeder Schüler hat das Recht, eine seiner Befähigung und Leistung entsprechende schulische 
Bildung und Förderung zu erhalten; […]Das Persönlichkeitsrecht des Schülers ist zu achten. Jeder 
Schüler hat das Recht, sich mit Beschwerden oder persönlichen Problemen und bei als ungerecht 
empfundener Behandlung oder Beurteilung an den Lehrer, an den Vertrauenslehrer, an die 
Schülervertretung, an den Schulleiter und an die Schulkonferenz oder an die Ombudsstelle zu 
wenden. Jeder Schüler hat ein Anhörungs- und Vorschlagsrecht gegenüber der 
Klassensprecherversammlung. Über alle wichtigen Angelegenheiten des Schulbetriebs ist der Schüler
zu unterrichten.

§ 26 Recht auf freie Meinungsäußerung

Jeder Schüler hat das Recht, in der Schule die eigene Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern. Dies schließt auch das Recht ein, sich im sachlichen Zusammenhang zum Unterricht frei zu 
äußern. Das Recht auf freie Meinungsäußerung findet seine Schranken in den Vorschriften der 
allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und in dem Recht der 
persönlichen Ehre sowie im gesetzlichen Auftrag der Schule.
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§ 26 a Schülerzeitungen

(1) Die Schüler können in den Schülerzeitungen von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung 
Gebrauch machen. Jeder Schüler hat das Recht, an den Schülerzeitungen für eine oder mehrere 
Schulen mitzuwirken. Die Schülerzeitungen werden von einer Redaktion von Schülern herausgegeben
und vertrieben. Die Redaktion ist, anders als bei der im Rahmen einer Schulveranstaltung unter der 
Verantwortung eines Schulleiters herausgegebenen Schulzeitung, für den Inhalt der Schülerzeitung 
allein verantwortlich. Sie kann sich einen Lehrer ihres Vertrauens zur Beratung wählen.

(2) Die Herausgabe der Schülerzeitungen unterliegt dem Thüringer Pressegesetz und den 
einschlägigen presserechtlichen Bestimmungen. Eine Zensur findet nicht statt.

(3) Der Schulleiter kann die Verbreitung einzelner Ausgaben der Schülerzeitungen auf dem 
Schulgelände untersagen, wenn deren Inhalt das Recht der persönlichen Ehre verletzt oder in anderer
Weise gegen Rechtsvorschriften verstößt. Eine weiter gehende Beschränkung ist unzulässig. Ist die 
Redaktion mit der Entscheidung des Schulleiters nicht einverstanden, so kann sie deren Behandlung 
in der Schulkonferenz verlangen.

§ 27 Schülergruppen

(1) Die Schüler haben das Recht, sich an ihrer Schule zur Verfolgung von Zielen 
zusammenzuschließen, die innerhalb des Bildungsauftrags der Schule nach §     2   liegen 
(Schülergruppen). Schülergruppen dürfen dafür Schulanlagen und Schuleinrichtungen benutzen. Der 
Schulleiter kann die Benutzung von Schulanlagen und Einrichtungen der Schule mit Auflagen 
gestatten oder verbieten, wenn schulische Belange dies erfordern. Die Schulkonferenz regelt 
Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen in der Schule.

(2) Schüler mehrerer Schulen haben das Recht, sich zur Verfolgung von Zielen, die innerhalb des 
Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule liegen, zu Arbeitskreisen zusammenzuschließen. Über 
die Beteiligung an einem solchen Arbeitskreis entscheidet die Klassensprecherversammlung der 
einzelnen Schule. Für die Sitzungen können sie die Beratungslehrer der beteiligten Schulen beratend 
hinzuziehen.

(3) Innerhalb des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule haben die Schüler das Recht, mit dem
Ziel einer aktiven Betätigung am Wirtschaftsleben eine Schülerfirma zu gründen oder an einer solchen
mitzuwirken; bei minderjährigen Schülern ist die schriftliche Einwilligung der Eltern erforderlich. Die 
Schülerfirma ist eine schulische Veranstaltung, die der Zustimmung der Schulkonferenz bedarf, durch 
den Schulleiter genehmigt wird und von einem Lehrer der Schule betreut wird.

§ 30 Pflichten des Schülers

(1) Der Schüler hat die Pflicht, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen und die übrigen als 
verbindlich erklärten schulischen Veranstaltungen zu besuchen […]

(3) Der Schüler hat alles zu unterlassen, was den Schulbetrieb oder die Ordnung der von ihm 
besuchten Schule oder einer anderen Schule stören könnte. […]

§ 33 Schulleiter

(1) Der Schulleiter ist für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht sowie gemeinsam mit 
den Lehrern für die Bildung und Erziehung der Schüler verantwortlich. In Erfüllung dieser Aufgaben ist 
er den Lehrern, den Erziehern und den Sonderpädagogischen Fachkräften gegenüber 
weisungsberechtigt; […] Der Schulleiter übt das Hausrecht aus und vertritt die Schule nach außen. 

§ 38 Schulkonferenz

(1) Als Organ der Mitwirkung und Mitbestimmung von Schülern, Eltern, Erziehern und Lehrern an der 
Schule wird jeweils für zwei Schuljahre eine Schulkonferenz gebildet. Den Vorsitz führt der Schulleiter;
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er hat kein Stimmrecht. Die Lehrerkonferenz, die Schulelternvertretung und die Schülervertretung der 
Schule wählen jeweils ihre Vertreter. […]

(3) Die Schulkonferenz berät Fragen, die Schüler, Eltern, Lehrer und Erzieher gemeinsam betreffen, 
und gibt Empfehlungen. Die Lehrerkonferenz, die Schulelternvertretung und die Schülervertretung 
sind berechtigt, zu diesen Fragen Anträge an die Schulkonferenz zu richten. Der Schulkonferenz ist 
insbesondere Gelegenheit zu einer vorherigen Stellungnahme zu geben:[…]

6. zum Erlass von Verhaltensregeln für den geordneten Ablauf des äußeren Schulbetriebs 
(Hausordnung),[…]

8. zu weiteren Angelegenheiten, die ihr durch Rechts- und Verwaltungsvorschrift zur Stellungnahme 
zugewiesen sind.

Die Schulkonferenz kann ferner auf Antrag eines Betroffenen in Konfliktfällen zwischen Schülern und 
Lehrern sowie Schülern und Erziehern vermitteln.[…]

(5) Die Schulkonferenz entscheidet über […]

13. die Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen in der Schule,[…]

16. weitere Angelegenheiten, die ihr durch Rechts- und Verwaltungsvorschrift zugewiesen sind.

[…]

§ 40 b Eigenverantwortliche Schule und
schulische Evaluation

(1) Die Schule gestaltet den Unterricht, die Erziehung und das Schulleben im Rahmen der geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften eigenverantwortlich[…]

§ 51 Pädagogische Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen

(1) Pädagogische Maßnahmen liegen in der Verantwortung der Schule und gewährleisten die 
Entwicklung des Schülers im Sinne des Bildungs- und Erziehungsauftrages. Gefährdungen dieser 
Entwicklung ist zunächst mit pädagogischen Maßnahmen zu begegnen. Dazu gehören insbesondere 
das Gespräch mit dem Schüler, das Lob und die Ermahnung, gemeinsame Gespräche mit Eltern und 
Lehrern, die formlose Missbilligung des Fehlverhaltens, die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet 
sind, den Schüler sein Fehlverhalten erkennen zu lassen, sowie das Nachholen schuldhaft 
versäumten Unterrichts nach Benachrichtigung der Eltern. Zeigen diese Maßnahmen keinen Erfolg, 
soll gegenüber den Eltern eine schriftliche Mitteilung erfolgen (Hinweis); bei schweren oder häufigen 
Pflichtverletzungen muss ein Hinweis erfolgen.

(2) Zur Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrages oder zum Schutz von Personen und 
Sachen können nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Ordnungsmaßnahmen 
gegenüber Schülern getroffen werden, soweit pädagogische Maßnahmen nach Absatz     1 nicht   
ausreichen. Vor Verhängung der Ordnungsmaßnahmen gemäß Absatz 3 Nr. 3 bis 6 können die 
gewählten Schüler- und Elternvertretungen der Klasse auf Verlangen des Schülers oder seiner Eltern 
angehört werden.

(3) Ordnungsmaßnahmen sind:

1. der schriftliche Verweis durch die Klassenlehrer;

2. der Ausschluss von besonderen Klassen- oder Schulveranstaltungen durch den Schulleiter auf 
Beschluss der Klassenkonferenz sowie vom Unterricht in Wahlfächern und freiwilligen 
Unterrichtsveranstaltungen;

3. der strenge Verweis durch den Schulleiter;
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4. die Versetzung in eine Parallelklasse der gleichen Schule durch den Schulleiter auf Beschluss der 
Klassenkonferenz;

5. der Ausschluss vom Unterricht für die Dauer von bis zu sechs Tagen durch den Schulleiter auf 
Beschluss der Klassenkonferenz;

6. der Ausschluss vom Unterricht für die Dauer von bis zu vier Wochen durch den Schulleiter auf 
Beschluss der Lehrerkonferenz und mit Zustimmung des zuständigen Schulamts;

7. die Zuweisung an eine andere Schule der gleichen Schulart durch das zuständige Schulamt; den 
Antrag stellt der Schulleiter auf Beschluss der Lehrerkonferenz.

(4) Eine Bindung an die Reihenfolge der Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3 Nr. 1 bis 4 besteht 
nicht. Vor dem Ergreifen der Ordnungsmaßnahmen sind diese zunächst anzudrohen; die betroffenen 
Schüler sind anzuhören. Der Androhung bedarf es nicht, wenn eine sofortige Reaktion zur Wahrung 
eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs geboten erscheint. In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 4 bis 7 
sind die Eltern zu informieren, anzuhören und zu beraten. Die Schule berät unter Einbeziehung des 
zuständigen Jugendamts in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 5 und 6 die Eltern über mögliche 
Unterstützungsmaßnahmen während dieser Zeit. Die Schulaufsicht hat auf Antrag der Eltern und auf 
Antrag volljähriger Schüler die Entscheidung nach Absatz 3 Nr. 4 bis 7 zu überprüfen.

(5) Andere als die in Absatz     3 aufgeführten Ordnungsmaßnahmen sowie die Verhängung von   
Ordnungsmaßnahmen gegenüber Klassen und Gruppen als solche sind nicht zulässig. 
Körperliche Züchtigung ist verboten. Ordnungsmaßnahmen, pädagogische Maßnahmen und 
Maßnahmen des Hausrechts sind nebeneinander zulässig. Außerschulisches Verhalten des Schülers 
soll nur Gegenstand einer Ordnungsmaßnahme nach Absatz 3 sein, soweit es sich auf den Schul- 
oder Unterrichtsbetrieb störend auswirkt.

(6) Der Besitz, Handel und Genuss von Rauschmitteln und alkoholischen Getränken ist den Schülern 
innerhalb der Schulanlage untersagt. Die Schule ist befugt, den Schülern Gegenstände, die den 
Unterricht oder die Ordnung der Schule stören können oder stören, wegzunehmen und 
sicherzustellen. Über den Zeitpunkt der Rückgabe derartiger Gegenstände entscheidet der Schulleiter.

§     52 Ausschluss  

(1) Ein Schüler, dessen Verbleib in der Schule eine wesentliche Gefahr für die Unterrichtung, 
die Gesundheit oder die Sicherheit der anderen Schüler bedeutet, kann vom zuständigen 
Schulamt nach erfolgten pädagogischen und psychologischen Maßnahmen unter Beachtung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auf Zeit oder auf Dauer von der bisher besuchten 
Schule ausgeschlossen werden. Eine wesentliche Gefahr für die Unterrichtung der anderen Schüler
ist insbesondere dann gegeben, wenn der Verbleib des Schülers den Schulfrieden so beeinträchtigen 
würde, dass die Aufrechterhaltung eines geordneten Schulbetriebs nicht mehr gewährleistet werden 
kann.

(2) Den Antrag auf Ausschluss des Schülers von der Schule stellt der Schulleiter auf 
Beschluss der Lehrerkonferenz. Bevor der Beschluss der Lehrerkonferenz und der endgültige 
Beschluss des zuständigen Schulamtes gefasst werden, sind der Schüler und dessen Eltern sowie 
Eltern- und Schülervertretungen der Klasse zu hören. Der Ausschluss ist vorher anzudrohen. Der 
Androhung bedarf es nicht, wenn der durch sie verfolgte Zweck nicht oder nicht mehr erreicht 
werden kann.

(3) In besonders schweren Fällen kann der Schüler nach Erfüllung der Schulpflicht von allen 
Schulen einer Schulart oder allen Schulen des Landes ausgeschlossen werden.

(3a) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Anordnung eines Ausschlusses nach den 
Absätzen 1 oder 3 oder gegen eine Ordnungsmaßnahme nach     haben keine aufschiebende   
Wirkung.
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(4) Das zuständige Schulamt trifft im Benehmen mit dem Jugendamt die nach dem Ausschluss 
erforderlichen Maßnahmen.

§ 56 Veranstaltungen, Werbung, Sammlungen und Versammlungen
in der Schule

(1) Veranstaltungen nicht zur Schule gehörender Personen, Organisationen und Institutionen, wie 
Vorträge, Lichtbild- und Filmvorführungen in der Schule, bedürfen der Genehmigung des 
Schulleiters. §     38 Abs.     5 Nr.     14   ist zu beachten. Dies gilt auch für den von der Schule durchgeführten 
Besuch solcher Veranstaltungen außerhalb der Schulanlage. Über Informationsbesuche nicht zur 
Schule gehörender Personen, Organisationen und Institutionen im Unterricht entscheidet der 
Schulleiter. Bild-, Film-, Fernseh- und Tonaufnahmen in der Schule sind, soweit sie nicht zum 
Unterricht gehören, nur nach Zustimmung des Schulleiters zulässig. Die Zustimmung setzt voraus,

1. bei Bild-, Film- und Fernsehaufnahmen in der Schulanlage das schriftliche Einverständnis des 
Schulträgers,

2. für die Mitwirkung der Schüler das schriftliche Einverständnis der Eltern, die über das Vorhaben zu 
unterrichten sind.

Satz 5 gilt nicht für Klassenfotos. Die Beteiligung von Lehrern und Schülern ist freiwillig.

(2) In den Schulen sind Sammlungen für außerschulische Zwecke und die Aufforderung der 
Schüler, sich an Sammlungen in der Öffentlichkeit zu beteiligen, unzulässig. Ausnahmen kann 
der Schulleiter im Einvernehmen mit der Schulkonferenz genehmigen. Unterrichtszeit darf für 
Sammlungstätigkeiten nicht verwendet werden. […]

(3) Kommerzielle Werbung und Werbung für politische Parteien und politische Gruppierungen ist in 
der Schule grundsätzlich nicht zulässig. Sponsoring in der Schule sowie kommerzielle Werbung in der 
Schülerzeitung und bei Schulveranstaltungen, die nicht der Schulbesuchspflicht unterliegen, sind 
zulässig, soweit sie mit §     2   vereinbar sind. Schüler dürfen Abzeichen, Anstecknadeln, Plaketten, 
Aufkleber und Zeichen tragen, wenn dadurch nicht der Schulfriede, der geordnete Schulbetrieb, die 
Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages, das Recht der persönlichen Ehre und die Erziehung
zur Toleranz gefährdet werden. Im Zweifelsfall entscheidet hierüber der Schulleiter. Der Betroffene 
kann die Behandlung in der Schulkonferenz verlangen.

(4) Druckschriften dürfen in der Schulanlage an die Schüler nur verteilt werden, wenn sie für 
Erziehung und Unterricht förderlich sind und keine kommerzielle oder parteipolitische Werbung 
enthalten; Absatz 3 Satz 1 bleibt unberührt. Über die Verteilung entscheidet der Schulleiter. Die 
Verteilung von Werbematerial anlässlich der Wahl der Schulelternvertretung ist unzulässig. Die 
Vorschriften über die Berufsberatung in den Schulen bleiben unberührt. Plakate, die sich an Schüler 
wenden, dürfen ausgehängt werden, wenn sie auf Veranstaltungen hinweisen oder sich auf 
Gegenstände beziehen, die für Erziehung und Unterricht förderlich sind. Die Genehmigung erteilt der 
Schulleiter.

(5) Der Vertrieb von Gegenständen aller Art, Ankündigungen und Werbung, das Sammeln von 
Bestellungen sowie der Abschluss sonstiger Geschäfte sind in den Schulen untersagt. Der Schulleiter 
kann Ausnahmen zulassen, wenn der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule diesen nicht 
entgegensteht. Insbesondere das Aufstellen von Getränke- und Speiseautomaten sowie der Verkauf 
von einfachen Speisen und alkoholfreien Getränken während der Pausen sind erlaubt. Über 
Einzelheiten entscheidet die Schulkonferenz; das Einvernehmen des Schulträgers ist herzustellen. 
Sammelbestellungen sind nur zulässig, wenn besondere schulische Gründe sie erfordern oder wenn 
sie einem besonderen pädagogischen Zweck dienen.

§ 59 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne berechtigten Grund[…]
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2.als Elternteil oder mit der Erziehung und Pflege Beauftragter, als Ausbildender oder als Arbeitgeber 
vorsätzlich seiner Verpflichtung aus     §     23 Abs.     3 und 4     nicht nachkommt  ,

3. als Schulpflichtiger am Unterricht oder an den übrigen als verbindlich erklärten schulischen 
Veranstaltungen beharrlich nicht teilnimmt (  §     23 Abs.     1  ),  

4. der Verpflichtung nach §     55 Abs.     3   zuwiderhandelt, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung
nach §     55 Abs.     3  .

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu eintausendfünfhundert Euro geahndet 
werden. Zuständige Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten sind die Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden und die kreisfreien
Städte im übertragenen Wirkungskreis.

17 Sonstiges:
GG Art. 8 Dieter [Versammlungsfreiheit Deiseroth/Martin ] Kutscha 

Ridder/Breitbach/Deiseroth, Versammlungsrecht

2. Auflage 2020 

17.1 4. Versammlungsfreiheit und Schulpflicht 

Der Erfüllung der Schulpflicht von Minderjährigen ist nicht eo ipso der Vorrang gegenüber der 
Grundrechtswahrnehmung zuzusprechen, wenn eine Versammlung während der Unterrichtszeit 
stattfindet. Vielmehr ist in einer solchen Situation eine einzelfallbezogene praktische Konkordanz 
zwischen den kollidierenden Rechten und Pflichten mit dem Ziel vorzunehmen, den unterschiedlichen 
Rechtsgütern nach Maßgabe von Zeit, Raum und konkreten Umständen jeweils optimal zur 
Wirksamkeit (zB durch veränderte Pausenregelungen oder zeitliche Verschiebungen) zu verhelfen. 
Allein eine derartige Einzelfallbetrachtung wird dem hohen Rang gerecht, den das Grundgesetz dem 
Recht auf Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit einräumt, und berücksichtigt, dass die von der 
Schule geschuldete Erziehung zum mündigen Staatsbürger auch die Gestattung zu politischer 
Betätigung in angemessenem Rahmen einschließt; sie verhindert andererseits jedoch auch, dass der 
Ablauf des Unterrichts zur Disposition demonstrationsfreudiger Schüler gestellt wird.283 Dabei sind 
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schulrechtliche Bestimmungen im Hinblick auf Art. 15 UN-KRK, der in seinem Absatz 1 ausdrücklich 
das Recht garantiert, „sich frei mit anderen zusammenzuschließen und sich friedlich zu versammeln“, 
völkerrechtsfreundlich auszulegen und anzuwenden, s. dazu auch → Transnationalisierung, Rn. 86. 
Dem entsprechend kann ggf. auch ein nur kurzzeitiger Unterrichtsfall zur Teilnahme an einer 
Versammlung, die nicht gerade zum Zweck der Vereitelung des Unterrichts anberaumt wurde, 
hinzunehmen sein. 

283 VG Hannover NJW 1991, 1000 (1001); im Ergebnis ebenso VG Hamburg, DVBl. 2012, 1392; 
Kniesel/Poscher, in: Lisken/Denninger, Rn. K 133; vgl. auch Sterzel KJ 1989, 307, der für den 
Regelfall einen Vorrang der Versammlungsfreiheit annimmt. 

17.2 „Fridays for Future“ statt Freitag in der Schule: 
Unterrichtsbefreiung für Schülerstreik? 

Wiss. Mitarbeiter Lutz Friedrich* 

Die „Fridays for Future“-Proteste werfen, soweit sie während der allgemeinen Unterrichtszeit 
stattfinden, Fragen über Grund und Grenzen der Schulpflicht auf. Dieser Beitrag untersucht 
insbesondere, ob und inwieweit den Schülerinnen und Schülern für ihre Teilnahme an 
Versammlungen ein Anspruch auf Befreiung vom Unterricht zusteht. 

17.2.1 Einführung 

Seit Jahresbeginn sind in deutschen Städten vermehrt Versammlungen von Schülerinnen und 
Schülern1 zu verzeichnen, die von den Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
stärkere Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel fordern. Die Schülerinnen begreifen sich 
als Teil einer Bewegung junger Menschen, die – inspiriert von der schwedischen Schülerin und 
politischen Aktivistin Greta Thunberg – weltweit mit Protesten auf die Klimakrise aufmerksam 
machen.2 Unter dem Motto „Fridays for Future“ finden immer freitags Versammlungen als so 
genannte Schulstreiks bzw. Schülerstreiks auch während der allgemeinen Unterrichtszeit statt. 

Der Organisationsgrad der Veranstaltungen ist ebenso beachtlich wie deren Mobilisierungskraft. 
Zuletzt waren in Deutschland mehr als 150 „Ortsgruppen“ der Initiative zu verzeichnen, deren 
Mitglieder sich über soziale Medien und Messenger-Dienste organisieren und vernetzen.3 Sie locken 
freitags regelmäßig und in vielen Städten zur gleichen Zeit mehrere tausend Schülerinnen auf die 
Straße, am 1.3. deutschlandweit etwa 26.000.4 

Weil viele der meist minderjährigen Schülerinnen ihrer Teilnahme an den Versammlungen wegen 
Schulunterricht versäumen, sind die Proteste Anlass von Debatten nicht nur über die Klimakrise, 
sondern auch über Grund und Grenzen der Schulpflicht. Unklar ist namentlich, ob und inwieweit den 
Schülerinnen für die Teilnahme an Versammlungen ein Anspruch auf Befreiung vom Unterricht 
zusteht. 

17.2.2 Rechtliche Problematik: Anspruch auf 
Unterrichtsbefreiung?

1. Ausgangspunkt: Schulpflicht als rechtfertigungsbedürftiger Grundrechtseingriff 

Im Ausgangspunkt normieren die Schulgesetze der Länder5 die Verpflichtung aller schulpflichtigen 
Schülerinnen, regelmäßig am Unterricht und an sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen 
teilzunehmen (exemplarisch:6 § 43 I 1 NRWSchulG). Wer schulpflichtig ist und wie genau die 
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Schulpflicht zu erfüllen ist, wird ebenfalls durch Landesgesetz bestimmt (§§ 34, 35, 37 ff. 
NRWSchulG). Die Schulgesetze schreiben außerdem die Verantwortung der Eltern für die Befolgung 
der Schulpflicht fest und treffen Vorkehrungen für ihre Verletzung (§ 41 und § 126 I Nr. 4 und 5 
NRWSchulG). 

Keine Frage: Schulbildung ist ein Privileg. Für die rechtliche Bewertung ist aber zunächst festzuhalten,
dass auch die Schul(-besuchs-)pflicht weder grenzenlos gilt noch um ihrer selbst willen angeordnet ist.
Ganz im Gegenteil handelt es sich dabei zulasten der Schülerinnen (jedenfalls: Art. 2 I GG) und auch 
ihrer Eltern (Art. 6 II 1 GG)7 um einen rechtfertigungsbedürftigen Grundrechtseingriff (vgl. nur § 125 
NRWSchulG).8 Grundsätzlich müssen also nicht die Schülerinnen sich für ihr Fernbleiben, sondern 
muss der Staat sich für die Schulpflicht rechtfertigen. Soweit in der aktuellen öffentlichen Debatte um 
die Schülerstreiks der gegenteilige Eindruck erweckt wird, verkennt dies die grundsätzliche Verteilung 
der Rechtfertigungslasten für staatliches Handeln und Grundrechtseingriffe im demokratischen 
Rechtsstaat (Art. 1 III, Art. 20 I, II, III, Art. 28 I 1 GG).9 

Ihren wichtigsten (Rechtfertigungs-)Grund findet die Schulpflicht im Bildungs- und Erziehungsauftrag 
des Staates, der in Art. 7 I GG und den entsprechenden Vorschriften der Landesverfassungen (zB Art.
8 II, III NRWVerf) verankert ist.10 Dieser kann plausiblerweise nur dann effektiv verwirklicht werden, 
wenn Eltern und Schule für eine regelmäßige (um nicht zu sagen: ständige) und gleichzeitige 
Anwesenheit und Teilnahme der Kinder in bzw. an Unterricht und sonstigen Schulveranstaltungen 
Sorge tragen. 

2. Befreiungs- und Entschuldigungstatbestände, insbesondere Befreiung aus „wichtigem 
Grund“ 

Die Schulpflicht kennt nach den landesrechtlichen Regelungen zahlreiche Ausnahmen und 
Durchbrechungen. Insbesondere kann die Schule (zuständig ist in der Regel die Schulleiterin) 
Schülerinnen punktuell und kurzfristig – dauerhafte und langfristige Beurlaubungen und Befreiungen 
bedürfen meist der Zustimmung der Aufsichtsbehörde (§ 43 IV 2 NRWSchulG) – vom Unterricht oder 
von der Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen befreien (§ 43 IV 1 NRWSchulG). 

Die Befreiung ist in die Zukunft gerichtet und setzt regelmäßig einen vorherigen Antrag der 
Erziehungsberechtigten (in der Regel also der Eltern, §§ 1626 I 1, 1629 I 1 BGB)11 sowie in 
materieller Hinsicht einen wichtigen Grund voraus. Daneben kann die Schule ein Schulversäumnis 
nachträglich entschuldigen, wenn eine Schülerin aus ebenso wichtigen aber unvorhersehbaren 
Gründen gehindert war, die Schule zu besuchen, und ein vorheriger Antrag nicht möglich war 
(insbesondere bei Krankheit, vgl. § 43 II NRWSchulG).12 

Im Übrigen steht die Befreiung (bzw. Entschuldigung) grundsätzlich im Ermessen der Schulleiterin. 
Die Schülerinnen und ihre Eltern haben also keinen gebundenen Anspruch auf Befreiung, sondern 
lediglich einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über die Befreiung. Bei der 
Anwendung und Auslegung der gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen, insbesondere des 
unbestimmten Rechtsbegriffs des „wichtigen Grundes“, sowie bei der Ausübung ihres Ermessens hat 
die Schulleiterin jedoch den betroffenen Grundrechten der Schülerinnen und ihrer Eltern (s. o.) 
angemessen Rechnung zu tragen.13 Schon deshalb dürfen an die Unterrichtsbefreiung keine 
unüberwindbaren Anforderungen gestellt werden. Im Einzelfall kann das Ermessen sogar auf einen 
Befreiungsanspruch reduziert sein. 

Einen solchen Anspruch haben Rechtsprechung und Schrifttum etwa anerkannt für die Beteiligung 
von Schülerinnen an Sport- und Musikveranstaltungen (Art. 2 I bzw. Art. 5 III 1 GG), für 
Krankenbesuche bei und Beerdigungen von nahen Angehörigen oder Freundinnen (Art. 6 I, II GG), 
aus Gründen der sexuellen Selbstbestimmung bzw. Erziehung (Art. 2 I iVm Art. 1 I GG und Art. 6 II 1 
GG) sowie aus qualifizierten religiösen Gründen (Art. 4 I, II und Art. 6 II 1 GG).14 
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Speziell für die Teilnahme an Versammlungen (Art. 8 I GG) sind gefestigte Maßstäbe hingegen nicht 
ersichtlich.15 

3. Bildungszielorientierte Auslegung des „wichtigen Grundes“ 

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag des Staates, den die Schulpflicht sichert (s. o.), verfolgt 
seinerseits keinen Selbstzweck. Schülerinnen sollen zu mündigen Menschen erzogen werden, die ihr 
Leben später eigenverantwortlich in die Hand nehmen können und unsere demokratische Gesellschaft
verantwortungsbewusst mitgestalten (näher dazu sogleich). Auch diesen Zusammenhang muss die 
Auslegung des „wichtigen Grundes“ spiegeln. 

Die Entscheidung über eine Befreiung vom Unterricht muss deshalb umso eher positiv ausfallen, je 
mehr der Grund für die beantragte Befreiung den Bildungs- und Erziehungszielen der Schule 
korrespondiert und sie auch außerhalb des allgemeinen Unterrichts zu fördern geeignet ist. Speziell 
auf Versammlungen gemünzt: Befreiungen sind umso eher zu billigen, je mehr die Teilnahme an einer
Versammlung den Erziehungszielen der Schule entspricht.16 

4. Klimastreik: Versammlungsfreiheit versus Schulpflicht 

Soweit die Klimastreiks während der Unterrichtszeit stattfinden, ist also fraglich, ob die Teilnahme an 
diesen Versammlungen einen „wichtigen Grund“ im Sinne der Landesschulgesetze darstellt, der noch 
dazu so relevant ist, dass er auf Rechtsfolgenseite gegenüber der Schulpflicht überwiegt. Die 
Rechtsfrage erfordert eine Abwägung zwischen der Versammlungsfreiheit der Schülerinnen aus Art. 8 
I GG und dem Erziehungsrecht ihrer Eltern aus Art. 6 II 1 GG auf der einen sowie der Schulpflicht und 
dem staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag (Art. 7 I GG) auf der anderen Seite. Dabei kommt es
entscheidend auf das Thema und den Zweck der Versammlung, deren Zeitpunkt sowie Umfang und 
Inhalt des betroffenen Unterrichts an. 

a) Vorfrage: Grundrechtsmündigkeit und Schutzbereich der Versammlungsfreiheit. 

An der Grundrechtsmündigkeit der Schülerinnen, dh ihrer Fähigkeit zur selbstständigen 
Wahrnehmung von Grundrechten besteht jedenfalls solange kein Zweifel, wie sie hinreichend 
einsichtsfähig erscheinen.17 Davon wird man ausgehen müssen, wenn sie ihren Wunsch zur 
Teilnahme an einer Demonstration eigenständig artikulieren und begründen können. Das gilt gerade 
für Versammlungen zum Klimaschutz; hier beweisen die Schülerinnen Weitsicht und ein 
Grundverständnis für komplexe Sachverhalte und Probleme. 

Der Schutzbereich der Versammlungsfreiheit ist in sachlicher Hinsicht unzweifelhaft betroffen. Die 
Klimaproteste sind Versammlungen iSd Art. 8 I GG, selbst wenn man dem Begriff das enge 
Verständnis des BVerfG zugrunde legt und das Grundrecht faktisch auf eine Demonstrationsfreiheit 
verkürzt.18 Geschützt ist dabei die Teilnahme an der Versammlung ebenso wie der gesamte Vorgang 
des Sich-Versammelns, einschließlich der Vorbereitung, Organisation, Anreise und Abreise19 sowie 
die Entscheidung über Ort und Zeit (dazu sogleich) der Versammlung. 

Einer Berufung der Schülerinnen auf ihre und der Eltern auf die Versammlungsfreiheit ihrer Kinder 
steht schließlich nicht das öffentlich-rechtliche Schulverhältnis (§ 42 I NRWSchulG) als solches 
entgegen. Entgegen der Lehre vom besonderen Gewaltverhältnis beanspruchen die Grundrechte 
gem. Art. 1 III GG umfassende Geltung auch und gerade in derartigen Näheverhältnissen, zumal die 
Schülerinnen der staatlichen Gewalt unfreiwillig ausgesetzt sind und im konkreten Fall mit Blick auf die
Konsequenzen eines unentschuldigten Fernbleibens vom Unterricht (s. u.) auch ihre persönliche 
Rechtssphäre betroffen ist.20 Anders als für Lehrerinnen ergibt sich für sie weder auf 
Tatbestandsebene noch im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung eine Einschränkung des 
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grundrechtlichen Schutzes, soweit nicht diese Einschränkung schon aus anderen 
Verfassungsbestimmungen wie namentlich aus Art. 7 I GG folgt.21 

b) Versammlungen als potenziell „wichtiger Grund“ 

aa) Relevanz politischer und demokratischer Bildung und Teilhabe 

Versammlungen kommen jedenfalls dem Grunde nach als „wichtiger Grund“ zur Befreiung vom 
Unterricht in Betracht.22 Die Teilnahme der Schülerinnen an einer Demonstration steht den Bildungs- 
und Erziehungszielen der Schule nicht entgegen, sondern damit in Einklang. Rechtlich macht sie das 
sogar zu einem gegenüber privaten Gründen prädestinierten Befreiungsgrund.23 

Die Schulgesetze und auch die Verfassungen der Länder räumen der politischen und demokratischen 
Bildung junger Menschen einen zentralen Stellenwert ein. Schülerinnen sollen zur Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit, zu selbstständigen Entscheidungen und zur Übernahme von Verantwortung für die 
Allgemeinheit erzogen und dazu befähigt werden, am sozialen, gesellschaftlichen und eben auch 
politischen Leben teilzunehmen und dieses mitzugestalten (explizit zB § 2 IV 2, 3, VI Nr. 3, 6, 7, 9 
NRWSchulG). Insbesondere soll „[d]ie Jugend [...] erzogen werden im Geist der Menschlichkeit, der 
Demokratie und der Freiheit [...]“ (§ 2 II 2 NRWSchulG; gleichsinnig Art. 7 II NRWVerf).24 

Zum einen werden deshalb Schülerinnen an wichtigen Entscheidungen innerhalb und außerhalb der 
Schule beteiligt, nicht zuletzt in den Mitwirkungsgremien der Schule (vgl. zB §§ 62 ff. NRWSchulG). 
Demokratisch gewählte Schülervertretungen (§ 74 NRWSchulG) nehmen dort und sonst die 
Interessen der Schülerinnen wahr und vertreten deren Belange gegenüber der Schulleitung sowie 
gegenüber Schulträger, Schulaufsicht und zuständigen Behörden (§§ 74 VIII, 77 III Nr. 3 
NRWSchulG). Zum anderen werden Schülerinnen auch im Übrigen zu politischem Engagement 
ermutigt, etwa im Rahmen von Schülerzeitungen (§ 45 III NRWSchulG) und anderen Gruppen wie 
Debattierclubs (§ 45 IV NRWSchulG). Ganz generell flaggen die Schulgesetze die effektive 
Wahrnehmung eigener und kollektiver Interessen als Bildungsziel aus (§ 42 II NRWSchulG). 

Nimmt man diese Vorgaben ernst, dann müssen Schülerinnen aber auch lernen, außerhalb der 
Schule und jenseits von schulpolitischen Belangen ihre Meinungen, Hoffnungen und Erwartungen zum
Ausdruck zu bringen und zu diskutieren.25 Weil die Versammlungsfreiheit schon im Allgemeinen 
eines der vornehmsten Rechte und für die freiheitliche Demokratie schlechthin konstituierend ist,26 
gehört dazu die Teilnahme an und die Organisation von Versammlungen. 

Für die Schülerinnen im Besonderen gewinnt ihr Demonstrationsrecht noch zusätzlich dadurch an 
Bedeutung, dass sie zur Teilnahme an demokratischen Wahlen und Abstimmungen (Art. 20 II 2 GG) 
meist nicht oder nur eingeschränkt berechtigt sind (vgl. nur Art. 38 II GG) – Schülerinnen, die ihr 16. 
Lebensjahr vollendet haben, sind allenfalls in einigen Bundesländern bei Wahlen und Abstimmungen 
in den Gemeinden, teilweise auch auf Landesebene wahlberechtigt.27 Versammlungen sind für sie 
deshalb das zentrale Instrument, um sich Gehör zu verschaffen, an politischen Debatten zu beteiligen 
und Einfluss auf gewählte Volksvertreterinnen auszuüben. 

bb) Plausibilität politischen Engagements? 

Das dürfte im Übrigen ganz unabhängig von der tatsächlichen Motivation der Schülerinnen gelten. 
Soweit namentlich im Kontext der „Fridays for Future“-Proteste die Sorge geäußert wird, Schülerinnen 
beteiligten sich allein deshalb an den Versammlungen, um nicht am Unterricht teilnehmen zu müssen, 
die Teilnahme sei mit anderen Worten also kein „wichtiger“, sondern ein vorgeschobener Grund für die
Befreiung vom Unterricht, ist dem zweierlei zu entgegnen: 
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Erstens verbieten sich derart pauschale Unterstellungen schon deshalb, weil sie junge Menschen 
schlicht nicht ernst nehmen und ihren Anspruch auf politisches Engagement und demokratische 

Teilhabe unterlaufen. Ebenso untunlich ist übrigens die unsubstanziiert vorgetragene Behauptung, die 
Schülerinnen würden von Umweltlobbyisten oder obskuren Interessengruppen für deren Zwecke 
instrumentalisiert.28 

Zweitens bedarf nach der grundgesetzlichen Systematik die Inanspruchnahme eines Grundrechts 
überhaupt keiner Begründung. Dem Staat steht deshalb die Bewertung von Gründen und Motiven für 
die Teilnahme an einer Versammlung gar nicht zu. Auch bei Versammlungen von Erwachsenen 
entfaltet Art. 8 I GG seinen Schutz ohne Rücksicht darauf, was genau die Teilnehmerinnen zur 
Ausübung ihres Grundrechts motiviert. Lediglich im Rahmen der Abwägung kann – wie auch bei 
anderen Freiheitsrechten – das Gewicht der Versammlungsfreiheit von dem mit der Versammlung 
verfolgten Zweck abhängen (dazu sogleich).29 Schon über die Bildungs- und Erziehungsziele steht 
schließlich die Befreiung vom Unterricht in einem engen Konnex zum Inhalt der Versammlung (s. o.). 
Dabei geht es dann aber stets nur um das „Wie“, nicht um das „Ob“ grundrechtlichen Schutzes. 

Man wird allenfalls der Schulleiterin bei ihrer Entscheidung über die Befreiung eine gewisse 
Plausibilitätskontrolle zugestehen können, wie sie aus der Dogmatik anderer Freiheitsrechte bekannt 
ist. Namentlich bei der Religionsfreiheit ist dem Staat eine solche Kontrolle gestattet, um den 
einheitlichen, weiten und nach dem individuellen Selbstverständnis des einzelnen Grundrechtsträgers 
maßgeschneiderten sachlichen Schutzbereich zu begrenzen.30 So können Schulen etwa prüfen, ob 
die Schülerinnen auch sonst politische Interessen verfolgen, sich politisch engagieren oder auf andere
Weise glaubhaft machen können, dass es ihnen sehr wohl um die Sache geht. 

c) Zweck und Inhalt der Versammlung: Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. 

Ob sich die Teilnahme an einer Versammlung als „wichtiger Grund“ auch effektiv gegen die 
Schulpflicht durchsetzen kann, hängt maßgeblich von Zweck und Inhalt der konkreten Versammlung 
ab. Im 

Fall der Klimaproteste, die mit dem Klimawandel eine die Öffentlichkeit (um nicht zu sagen: die 
Menschheit) wesentlich berührende Frage zum Gegenstand haben, verleiht deren Zweck dem 
Befreiungsantrag ohne Zweifel zusätzliches Gewicht. 

Mit ihren Streiks demonstrieren die Schülerinnen nämlich nicht bloß „irgendwie“ 
Verantwortungsbewusstsein für das demokratische Gemeinwohl. Sie beweisen vielmehr ihre 
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen speziell für die Erhaltung der Umwelt und der natürlichen 
Lebensgrundlagen. Die besondere Bedeutung dieser Anliegen heben die Schulgesetze selbst hervor, 
indem sie ihre Bildungs- und Erziehungsziele im Geiste der Verfassung im Allgemeinen (vgl. auch § 2 
VI Nr. 6 NRWSchulG) sowie des Art. 20 a GG im Besonderen näher ausbuchstabieren. Danach soll 
die Jugend „zur Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen“ sowie 
zu „Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, die Natur und die Umwelt“ erzogen werden (§ 2 
II 2, IV 2 NRWSchulG; gleichsinnig wiederum Art. 7 II NRWVerf). Diese Ziele fördert die Teilnahme 
der Schülerinnen an den Klimastreiks ganz praktisch. 

Dabei kommt es im Übrigen nicht darauf an, ob und in welcher Tiefe die Schülerinnen alle 
Zusammenhänge des Versammlungsthemas durchdringen. Art. 8 I GG steht – von den 
Mindestanforderungen an die Grundrechtsmündigkeit (s. o.) abgesehen – nicht unter einem 
Wahrheits- oder Wissensvorbehalt, der besonderen Sachverstand für komplexe politische Probleme 
oder sonst voraussetzt, dass die Teilnehmer wüssten, wovon sie reden. Versammlungen sind nicht 
nur „eine Sache für Profis“;31 andernfalls könnten auch viele Erwachsene von dem Grundrecht keinen
Gebrauch mehr machen. 
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d) Selbstbestimmungsrecht über Zeitpunkt der Versammlung und zumutbare Alternativen? 

Ihren Ursprung hat die Kollision von Versammlungsfreiheit und Schulpflicht allein im Zeitpunkt der 
Versammlung gerade während der allgemeinen Unterrichtszeit. Fraglich ist deshalb zuletzt, ob den 
Schülerinnen für ihre Versammlungen ein alternativer Zeitpunkt zugemutet werden kann.32 

Die zeitlich gebundene Schulpflicht gerät hier in Konflikt mit dem grundrechtlich geschützten 
Selbstbestimmungsrecht über den Zeitpunkt der Versammlung.33 Dieses Wahlrecht garantiert den 
Veranstalterinnen und Teilnehmerinnen der Versammlung insbesondere die Möglichkeit, mit ihrer 
Versammlung möglichst viel Beachtung zu erfahren und auf diese Weise dem Zweck der 
Versammlung größtmöglichen Nachdruck zu verleihen. Gewissermaßen umfasst Art. 8 I GG damit ein 
Recht auf eine effektive Versammlung und einen „Beachtungserfolg“ nach den Vorstellungen der 
Teilnehmerinnen und Veranstalterinnen.34 So ist etwa für Gegendemonstrationen konsentiert, dass 
ihre zeitliche und örtliche Nähe zur anlassgebenden Versammlung besonderen Schutz verdient.35 

Die Wahl der Zeit fällt hier zugleich mit dem „Regelbruch“ – es handelt sich freilich gar nicht um einen 
Bruch, wenn tatsächlich ein Anspruch auf Befreiung besteht – zusammen, der den Schülerinnen 
zusätzliche Aufmerksamkeit garantiert. Ihre „Rebellion“ fasziniert. Auch diese Provokation verdient als 
Gestaltungsmittel nach Art. 8 I GG besonderen Schutz. Das gilt umso mehr, als entsprechende 
Versammlungen ohne das Fernbleiben der Schülerinnen vom Unterricht kaum die gleiche (mediale) 
Beachtung gefunden hätten. Dafür spricht nicht zuletzt, dass die Debatte über die Rechtmäßigkeit der 
Schulstreiks bzw. deren vermeintlichen Verstoß gegen die Schulpflicht in der Berichterstattung und 
öffentlichen Diskussion weitaus mehr Raum einnimmt als die Sachfragen der Klimapolitik, um die es 
den Schülerinnen eigentlich geht.36 

Das Abhalten der Versammlungen gerade während der allgemeinen Unterrichtszeit korreliert ferner 
mit ihrem Adressatenkreis und Thema. Der Klimawandel betrifft einen Generationenkonflikt und 
fundamentale Fragen der Generationengerechtigkeit. Die Schülerinnen, die sich in diesem Konflikt 
politisch nicht hinreichend wahrgenommen und repräsentiert (vgl. wiederum nur Art. 38 II GG!) fühlen, 
wollen mit ihren Protesten die Aufmerksamkeit der erwachsenen Entscheidungsträger gewinnen und 
ihren Unmut über deren bisherige Bemühungen bzw. Nichtbemühungen im Kampf gegen den 
Klimawandel zum Ausdruck bringen. Sie fühlen sich durch den Klimawandel existenziell bedroht, von 
„den Erwachsenen“ im Stich gelassen und zugleich hilflos ohne eigene politische 
Gestaltungsmacht.37 

Indem sie mit der Schulpflicht, die sie gleichsam als Institution der Erwachsenen empfinden, 
„brechen“, verleihen sie ihrem Aufbegehren gegen die „Alten“ und ihrer Kritik an der vermeintlichen 
Ignoranz und Untätigkeit der Generationen ihrer Eltern und Großeltern besonderen Nachdruck. Die 
Schülerinnen unterstreichen mit der Wahl der Zeit zugleich die besondere Dringlichkeit, die dem 
Kampf gegen den Klimawandel und seine Folgen seinerseits eignet. „Wenn ihr den Klimawandel nicht 
aufhaltet“, so die pathetische wie unmissverständliche Botschaft, „dann hilft uns der Schulunterricht 
auch nicht wirklich weiter“.38 Danach ist klar, dass in der maßgeblichen Perspektive der 
Veranstalterinnen 

der Erfolg ihrer Versammlungen erheblich gefährdet wäre, könnten diese nicht während der 
allgemeinen Unterrichtszeit stattfinden. Dieser „Kommunikationszusammenhang“39 verstärkt das 

Gewicht der Versammlungsfreiheit in der Abwägung erheblich. Die pauschale Verweisung der 
Schülerinnen auf die Zeit nach dem Unterricht oder auf das Wochenende ist deshalb unzulässig. 
Letztlich ist (jedenfalls in diesem konkreten Fall) der über Art. 8 I GG geschützte Schülerstreik nicht 
anders zu behandeln als Arbeitskampfmaßnahmen von Gewerkschaften nach Art. 9 III 1 GG.40 
Niemand würde auf die Idee kommen, von Arbeitnehmerinnen zu fordern, ihre Streiks auf das 
Wochenende zu verlegen, damit sie möglichst niemanden „stören“. 
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e) Erfordernis praktischer Konkordanz 

Gleichwohl verlangt die Versammlungsfreiheit kein vollständiges Zurücktreten der Schulpflicht. 
Insbesondere besteht kein Anspruch auf Befreiung für jede einzelne Versammlung oder gar jeden 
Freitagvormittag, weil andernfalls die Schulpflicht leerzulaufen droht. Geboten ist ein Ausgleich im 
Sinne praktischer Konkordanz, der die widerstreitenden Rechtsgüter und Interessen zu jeweils 
optimaler Geltung bringt.41 

In Betracht kommt – als gegenüber der vollständigen Versagung milderes Mittel – insbesondere eine 
Beschränkung von Dauer und Häufigkeit der Befreiung, so dass Schülerinnen weder jeden Freitag 
noch für einen ganzen Vormittag, sondern nur sporadisch und für wenige Stunden vom Unterricht 
befreit werden.42 Weitere mögliche Kriterien neben dem Umfang des drohenden Unterrichtsausfalls 
sind der Leistungsstand der betroffenen Schülerinnen und der konkret von der Störung betroffene 
Unterricht (dh dessen Inhalt).43 

Die Schulleiterin verfügt insoweit zum Ausgleich der betroffenen Interessen über einen weiten 
Spielraum. Hin und wieder wird sie Anträgen auf Befreiung stattgeben müssen, zu Beginn der 
„Bewegung“ wohl häufiger, um ihr einen gewissen „Anschuberfolg“ zu ermöglichen. In anderen Fällen 
wird sie die Schülerinnen auf zumutbare alternative Zeitpunkte verweisen dürfen. Denkbar wäre etwa, 
dass die Schulleiterin die Schülerinnen für die Klimastreiks von zwei Unterrichtsstunden in jedem 
Monat befreit. Im Vergleich zu der Masse an Unterricht, der an vielen Schulen aus anderen Gründen 
nicht planmäßig erteilt wird, dürfte das kaum mehr ins Gewicht fallen.44 

Die Herstellung praktischer Konkordanz ist aber auch mit Blick auf diejenigen Mitschülerinnen 
geboten, die sich an den Versammlungen nicht beteiligen möchten.45 Die Erfüllung des Bildungs- und
Erziehungsauftrags der Schule setzt nicht nur die regelmäßige individuelle, sondern gerade die 
gleichzeitige Anwesenheit aller Schülerinnen eines Lernverbunds (dh einer Schulklasse oder eines 
Kurses) im Unterricht voraus. Lernen ist ein Gemeinschaftsprozess, den die Schulpflicht sichert 
(Stichwort: Integrationsfunktion). Die Schulstreiks sind deshalb umso problematischer, je mehr 
Schülerinnen gleichzeitig eine Befreiung beantragen, weil damit zugleich die Beeinträchtigung der 
verbleibenden Schülerinnen zunimmt und deren Lernerfolg gefährdet wird. Es kommt dann zu einer 
Kollision der Versammlungsfreiheit mit dem Bildungsrecht46 und der negativen Versammlungsfreiheit 
dieser anderen Schülerinnen. 

Andererseits lebt gerade die Versammlungsfreiheit von dem Effekt der Masse. Einer Schülerin kann 
die Befreiung nicht allein deshalb verwehrt werden, weil auch eine andere Schülerin aus demselben 
Grund die Befreiung beantragt.47 Auch insoweit sind die am Schulleben Beteiligten zur Suche nach 
Kompromissen aufgerufen. So könnten sich einzelne Schülerinnen mit der Teilnahme an den 
Schulstreiks abwechseln. Zwar würde dadurch die Versammlung insgesamt geschwächt, zugleich 
aber die Regelmäßigkeit sowohl des Schulunterrichts als auch der Protestreihe sichergestellt. 

f) Zwischenergebnis 

Die Schulpflicht soll den Bildungs- und Erziehungsauftrag absichern, den nach der Konzeption der Art.
6 und 7 GG die Schule primärverantwortlich erfüllt. Die Teilnahme von Schülerinnen an den „Fridays 
for Future“-Protesten aber steht nicht in Kontrast zu, sondern im Einklang mit diesem Auftrag. Die 
Versammlungen richten sich weder unmittelbar gegen die Schule noch gegen deren Ziele, sondern 
bedienen sich des Zeitpunkts nur als Mittel, um Aufmerksamkeit zu generieren und im 
Generationenstreit um den Klimawandel einen Punkt zu setzen. Die Versammlungsfreiheit kollidiert 
nicht inhaltlich mit den Bildungszielen, sondern nur äußerlich mit der Schulpflicht. 

Ausnahmsweise kann deshalb die Befreiung vom Unterricht rechtlich zulässig und sogar 
grundrechtlich geboten sein. Der Anspruch auf Befreiung wird jedoch durch die Schulpflicht und das 
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Bildungsrecht anderer Schülerinnen beschränkt. Schülerinnen und Schulleiterinnen werden im 
Einzelfall im Sinne der praktischen Konkordanz beim Rechtsgüterschutz nach einem gemeinsamen 
Nenner suchen müssen. 

5. Exkurs: Befreiung gegen den Willen der Eltern? 

Den bisherigen Ausführungen wurde das Einverständnis der Eltern mit der Unterrichtsbefreiung 
unterstellt. Allerdings ist den Schülerinnen im gegenteiligen Fall eine Befreiung nicht 

schlechthin verwehrt, auch nicht durch das (ohnehin fremdnützige) Elternrecht aus Art. 6 II 1 GG.48 
Vielmehr wird man das besondere Gewicht der Versammlungsfreiheit sowie Aspekte der 
Grundrechtsmündigkeit (s. o.) berücksichtigen und die einschlägigen schulgesetzlichen 
Bestimmungen verfassungskonform dahin auslegen müssen, dass die Schülerinnen selbst die 
Befreiung beantragen können – ohne und sogar gegen den Willen der Eltern.49 

Bekannt sind diese Erwägungen aus dem Kontext der Religionsfreiheit: Mit Vollendung des 
vierzehnten Lebensjahres dürfen Schülerinnen grundsätzlich selbst über ihre Teilnahme am 
Religionsunterricht entscheiden (vgl. § 5 S. 1 RelKErzG, der gem. Art. 125 GG als Bundesrecht fortgilt
und die Religionsmündigkeit indiziert). Befreiungsanträge können sie eigenständig stellen (explizit: § 
31 VI 1 NRWSchulG) und auch gerichtlich (§ 62 I Nr. 2 VwGO) durchsetzen.50 

Für andere Grundrechte darf letztlich nichts anderes gelten.51 Es kann minderjährigen, 
grundrechtsmündigen Grundrechtsträgerinnen generell nicht verwehrt sein, von ihren Grundrechten 
auch ohne und gegen den Willen der Eltern Gebrauch zu machen und ihre Rechtsposition im 
behördlichen (vgl. § 12 I Nr. 2 VwVfG)52 und gerichtlichen (vgl. § 62 I Nr. 2 VwGO)53 Verfahren zu 
behaupten. Das gilt erst recht im Bereich der Schule,54 die Kinder zur Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmtheit erziehen soll (s. o.), und erst recht bei Versammlungen, die wie die Klimaproteste 
einen Generationenkonflikt zum Thema machen (s. o.). Andernfalls würde das materielle Gewicht der 
Versammlungsfreiheit durch das formelle Antragsmonopol der Eltern vollständig entwertet. 

6. Konsequenzen bei unentschuldigtem Fernbleiben vom Unterricht 

Soweit schulpflichtige Schülerinnen wegen der Teilnahme an Versammlungen unentschuldigt, dh 
entweder ganz ohne vorherigen Antrag oder trotz rechtmäßiger Versagung einer Befreiung durch die 
Schulleiterin dem Unterricht fernbleiben, handeln sie nach Vollendung des 14. Lebensjahres 
ordnungswidrig (zB gem. § 126 I Nr. 5 NRWSchulG); bei jüngeren Schülerinnen handeln 
gegebenenfalls die Eltern ordnungswidrig (zB gem. § 126 I Nr. 4 NRWSchulG). Einige Schulgesetze 
erklären besonders schwere Verstöße gegen die Schulpflicht sogar zur Straftat (zB § 182 I 
HessSchulG).55 Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahndet werden (§ 126 II 

NRWSchulG). Entsprechende Aufrufe zur rechtswidrigen Teilnahme an einem Streik können nach 
Maßgabe des § 116 OWiG ihrerseits Ordnungswidrigkeiten darstellen. 

Die Schulgesetze halten außerdem eine Bandbreite von erzieherischen und Ordnungsmaßnahmen 
gegen die Schülerinnen bereit (§ 53 I 2 NRWSchulG), die jedoch wiederum unter dem Vorbehalt der 
Verhältnismäßigkeit stehen (§ 53 I 3, 4 NRWSchulG).56 Eltern können mit den Mitteln des 
Verwaltungszwangs zur Einhaltung der Schulpflicht ihrer Kinder angehalten werden (§ 41 V 
NRWSchulG iVm §§ 55 ff. NRWVwVG).57 Die zuständigen Ordnungsbehörden können Schülerinnen 
der Schule zwangsweise vorführen, wenn pädagogische Maßnahmen keinen Erfolg versprechen (sog 
Schulzwang; § 41 I 1 NRWSchulG iVm §§ 66 ff. NRWVwVG). Unentschuldigte Fehlstunden werden 
zudem in den Zeugnissen vermerkt (§ 49 II 1 NRWSchulG). Schließlich ist zu beachten, dass bei 
rechtswidrigem Fernbleiben die Schülerinnen auf den Wegen zwischen Veranstaltungsort und Schule 
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keinen Versicherungsschutz gegen Unfall nach den Schulgesetzen (§ 43 V NRWSchulG) iVm §§ 2 I 
Nr. 8 b, 8 II SGB VII genießen. 

7. Rechtsschutz bei rechtswidriger Versagung der Befreiung und Ordnungs- bzw. 
Zwangsmaßnahmen 

Wird ein Antrag auf Befreiung trotz eines entsprechenden Anspruchs und damit rechtswidrig versagt, 
steht den Schülerinnen und ihren Eltern58 der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten offen. Die 
Befreiung ist schon wegen der persönlichen Konsequenzen eines unentschuldigten 
Schulversäumnisses für Schülerinnen und Eltern (s. o.) auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen 
gerichtet und auch im Übrigen ein Verwaltungsakt iSd § 35 S. 1 VwVfG. Statthafte Klageart ist deshalb
die Verpflichtungsklage gem. § 42 I Var. 2 VwGO.59 Weil die Sache meist eilen wird, ist im 
einstweiligen Rechtsschutz der Antrag nach § 123 I 2 VwGO statthaft. Erledigt sich das 
Verpflichtungsbegehren durch Zeitablauf, ist die Fortsetzungsfeststellungsklage gem. § 113 I 4 VwGO 
analog oder doppelt analog statthaft.60 

Soweit wegen einer angeblichen Schulpflichtverletzung bereits weitere Sanktionsmaßnahmen gegen 
die säumige Schü- 

lerin oder ihre Eltern ergriffen wurden, steht auch dagegen der Rechtsweg offen. Eltern können etwa 
gegen Bußgeldbescheide gem. § 67 I 1 OWiG Einspruch einlegen, über den das zuständige AG nach 
Maßgabe der §§ 68 ff., 71 I OWiG iVm StPO entscheidet. Gegen Zeugnisvermerke sowie Ordnungs- 
und Zwangsmaßnahmen sind, deren Verwaltungsaktsqualität vorausgesetzt,61 regelmäßig 
Anfechtungsklagen und Anträge nach § 80 V 1 VwGO statthaft. Diese stehen jedoch unter dem 
Vorbehalt des Rechtsschutzbedürfnisses, können also unzulässig sein, wenn gegen die Versagung 
der Befreiung ein Verpflichtungsantrag nach §§ 42 I, 123 I VwGO (s. o.) möglich und zumutbar war. 

Im Übrigen sind gegebenenfalls schul- und sonstige landesrechtliche Besonderheiten zu beachten. 
Dazu gehört namentlich die gesetzliche Anordnung des Entfallens der aufschiebenden Wirkung von 
Rechtsbehelfen (§ 80 II 1 Nr. 3 VwGO, zB iVm § 53 III 2 NRWSchulG für bestimmte 
Ordnungsmaßnahmen; § 112 NRWJustG für Vollstreckungsmaßnahmen) sowie das Vorverfahren 
gem. § 68 I 1 VwGO (in Nordrhein-Westfalen ist zwar das Vorverfahren gem. § 68 I 2 Hs. 1 VwGO 
iVm § 110 I 1, 2 NRWJustG grundsätzlich unstatthaft; dies gilt gem. § 110 II Nr. 3 a NRWJustG jedoch
nicht bei Verwaltungsakten im Bereich des Schulrechts, die von Schulen erlassen werden). 

17.2.3 Ausblick und Einordnung 

Schülerinnen und Schüler haben für die Teilnahme an politischen Versammlungen keinen 
unbeschränkten Anspruch auf Befreiung vom Unterricht. Zu Recht aber wollen sie mit ihrem Anliegen 
und Anspruch auf demokratische Teilhabe ernst genommen werden. Unsere Gesellschaft und 
Demokratie sind auf junge Demokratinnen und Demokraten angewiesen, die ihre Meinungen, 
Hoffnungen und Erwartungen in den politischen Diskurs aktiv einbringen.62 Gerade Schulen sollten 
entsprechende Ambitionen unterstützen und politisches Engagement nicht vorschnell mit 
Schulschwänzen gleichsetzen, sondern den jungen Menschen entgegenkommen und Anträge auf 
Befreiung vom Unterricht mit Weitsicht und Großzügigkeit bescheiden. 

Kluge Schulen werden darüber hinaus nach Wegen suchen, auf das Anliegen der Schülerinnen zu 
reagieren und ihnen Alternativen zum Schülerstreik zu bieten; dazu gehören die Umstellung bzw. 
Anpassung von Lehr- und Unterrichtsplänen, Sonderunterricht mit Fokus auf Fragen des 
Klimawandels, Exkursionen in Forschungseinrichtungen oder Diskussionen mit Politikerinnen oder 
Wissenschaftlerinnen im Unterricht. 
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* Der Verf. ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Öffentliches Recht und Politik der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Leitung: Professor Dr. Fabian Wittreck).

18 Fußnoten
1 Im Folgenden wird der Einfachheit halber ausschließlich ein Genus gebraucht. 

2 Siehe zum weltweiten Pha ̈nomen etwa John, CNN v. 13.2.2019, abrufbar unter 
www.edition.cnn.com/2019/02/13/uk/student-climate-strike-girls-gbr-scli-intl/index.html (4.3.2019); 
Yeginsu, New York Times v. 15.2.2019, A4. 

3 Vgl. hierzu die Angaben und Hinweise auf der Website von „Fridays for Future“: 
www.fridaysforfuture.de/regionalgruppen (4.3.2019). 

4 So die Angaben der Veranstalter, abrufbar unter 
www.twitter.com/FridayForFuture/status/1096496229968723968. Freilich sind solche Teilnehmerzahlen 
stets mit Vorsicht zu genießen: Kumpfmu ̈ller, Tagesschau v. 29.5.2018, abrufbar unter 
www.faktenfinder.tagesschau.de/schaetzung-teilnehmerzahlen-101.html (jeweils 4.3.2019). 

Seite 101 von 107



Schulrecht Fußnoten – Mai 2023

5 Das Schul- und Kultusrecht gilt als „Hausgut“ der Länder, deren Gesetzgebungskompetenz unmittelbar 
aus Art. 70 I GG folgt (vgl. auch Art. 23 VI 1 GG). 

6 Im Folgenden werden Rechtsvorschriften exemplarisch lediglich fu ̈r das nordrhein-westfa ̈lische 
Schulrecht nachgewiesen; soweit nicht anders angegeben, enthalten aber die anderen Landesschulgesetze
entsprechende Regelungen. 

7 Zum Konflikt zwischen Schulpflicht und elterlichem Erziehungsrecht ganz allgemein Hebeler/Schmidt, 
NVwZ 2005, 1368 ff.; weiterfu ̈hrend Rux, Schulrecht, 6. Aufl. 2018, Rn. 157 ff. 

8 Statt aller Rux, Schulrecht, Rn. 138. 

9 Nachhilfe zu diesem Verteilungsschlu ̈ssel bietet im ersten Zugriff Dreier in ders., GGK I, 3. Aufl. 2013, 
Vorb. Rn. 88, 120; vgl. außerdem Schmitt, Verfassungslehre, 11. Aufl. 2017, 126 („Verteilungsprinzip“ des 
Rechtsstaats). 

10 Eingehend Avenarius in ders., Schulrecht, 8. Aufl. 2010, 345; Wißmann in Kahl ua, BK GG, Art. 7 
(Dezember 2016) Rn. 81 ff.; Rux, Schulrecht, Rn. 138 ff.; Thiel in Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, Art. 7 Rn. 11 ff.; vgl.
aus der Rspr. etwa BVerwG, NVwZ 2014, 237 (239, Rn. 19, 21) = NJW 2014, 804; BVerwGE 147, 362 (364 f., 
Rn. 11) = NVwZ 2014, 81; BVerfG, NJW 2015, 44 (46, Rn. 17) = NVwZ 2015, 151 Ls. 

11 Schon denklogisch kann die Billigung der Eltern fu ̈r sich genommen die Schu ̈lerinnen nicht von der 
Schulpflicht entbinden; dass die Schulpflicht nicht zur Disposition der Eltern steht, folgt unmittelbar aus 
Art. 7 I GG und dessen Verha ̈ltnis zu Art. 6 II 1 GG; repra ̈sentativ insoweit VG Hamburg, NVwZ-RR 2012, 892 
(893). 

12 Relevant auch fu ̈r Spontanversammlungen, um die es hier gerade nicht geht; vgl. VG Saarlouis, Urt. v. 
28.8.2000 – 1 K 257/98, BeckRS 2000, 167768 Rn. 24. 

13 Rechtstechnisch mu ̈ssen die verfassungsrechtlichen Wertungen sowohl auf der Tatbestandsebene als 
auch im Ermessen Beru ̈cksichtigung finden; die Pru ̈fung du ̈rfte jedoch gleichlaufen. Auf Tatbestandsebene 
operieren etwa VG Hamburg, Beschl. v. 12.1.2004 – 15 VG 5827/03, BeckRS 2004, 20291 Rn. 8; VG Hamburg,
NVwZ-RR 2012, 892 (893 ff.). 

14 Typische Fallkonstellationen benennt mwN Rux, Schulrecht, Rn. 339 ff. Siehe lediglich exemplarisch fu ̈r 
die besonders praxisrelevante Unterrichtsbefreiung aus religio ̈sen Gru ̈nden, an die jedoch strenge 
Anforderungen zu stellen sind: BVerfGK 10, 423 = NVwZ 2008, 72 (73 ff.) (Ethikunterricht; dagegen ist der 
Besuch des Religionsunterrichts nach Art. 7 II GG und wegen der negativen Religionsfreiheit aus Art. 4 I, II, 
Art. 7 III 3 GG, Art. 140 GG iVm Art. 136 III, IV, Art. 137 I WRV nicht verpflichtend); VG Hamburg, Beschl. v. 
12.1.2004 – 15 VG 5827/03, BeckRS 2004, 20291 Rn. 5 ff.; BVerwG, NVwZ 2009, 56 (56 ff., Rn. 3 ff.) (jeweils 
Sexualkundeunterricht); OVG Bremen, NVwZ-RR 2012, 842 (842 ff.); BVerwGE 147, 362 (364 ff., Rn. 10 ff.) = 
NVwZ 2014, 81; EGMR, NVwZ-RR 2018, 505 (506 ff., Rn. 50 ff.) (jeweils koedukativer 
Schwimmunterricht/„Burkini“); BVerwG, NVwZ 2014, 237 (238 ff., Rn. 8 ff.) = NJW 2014, 804 
(Kinobesuch/„Krabat“); VGH Mu ̈nchen, Beschl. v. 10.7.2018 – 3 E 18.2207, BeckRS 2018, 20426 Rn. 18 ff. 
(Schulgottesdienst-Ersatzunterricht). Aus dem Schrifttum instruktiv Krampen-Lietzke, Der Dispens vom 
Schulunterricht aus religio ̈sen Gru ̈nden, 2013, 197 ff.; Barczak, NVwZ 2014, 1556 (1556 f.) mwN. 

15 Aus der Rspr. soweit ersichtlich nur VG Hannover, NJW 1991, 1000 f. = NVwZ 1991, 504 Ls.; VG Berlin, 
SchuR 1998, 122 f.; VG Saarlouis, Urt. v. 28.8.2000 – 1 K 257/98, BeckRS 2000, 167768; VG Hamburg, NVwZ-
RR 2012, 892 f.; aus dem u ̈berschaubaren Schrifttum Sterzel, KritJ 22 (1989), 307 ff.; Böhm, Pa ̈dF 9 (1998), 
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247 f.; Fu ̈ssel in Avenarius, Schulrecht, 481 f.; Rux, Schulrecht, Rn. 340 f., 648 f. Vgl. zu Demonstrationen im 
Unterricht noch dens., ebd., Rn. 646 f. 

16 So iE auch VG Hannover, NJW 1991, 1000 (1001) = NVwZ 1991, 504 Ls.; VG Saarlouis, Urt. v. 28.8.2000 – 1 
K 257/98, BeckRS 2000, 167768 Rn. 30; Fu ̈ssel in Avenarius, Schulrecht, 482; vgl. allgemein fu ̈r die 
differenzierte Bewertung und Gewichtung von Befreiungswu ̈nschen Wißmann in Kahl ua, BK GG, Art. 7 
(Dezember 2016) Rn. 88 ff. 

17 Zur Korrespondenz von Einsichtsfa ̈higkeit und Grundrechtsmu ̈ndigkeit Fehnemann, Die Innehabung und
Wahrnehmung von Grundrechten im Kindesalter, 1983; Dreier in ders., GGK I, Vorb. Rn. 112 ff.; Sachs in 
ders., GG, Vor Art. 1 Rn. 75 f. Siehe speziell fu ̈r Art. 8 I GG die Nachw. unten in Fn. 51. 

18 Siehe fu ̈r den „engen“ Versammlungsbegriff aus der gefestigten Rspr. BVerfGE 128, 226 (250) = NJW 
2011, 1201; BVerfGE 143, 161 (210, Rn. 110) = NVwZ 2017, 461 = NJW 2017, 1164 Ls.; das Schrifttum stimmt 
inzwischen mehrheitlich zu: Hoffmann-Riem in Merten/Papier, HGR IV, 2011, § 106 Rn. 42 ff.; Jarass in 
ders./Pieroth, GG, 15. Aufl. 2018, Art. 8 Rn. 3. Krit. aber zB Schulze-Fielitz in Dreier, GGK I, Art. 8 Rn. 28 
mwN. 

19 BVerfGE 84, 203 (209) = NJW 1991, 2694 = NVwZ 1992, 54 Ls.: Geschu ̈tzt ist „de[r] gesamte Vorgang des 
Sich-Versammelns“; BVerwGE 160, 169 = NJW 2018, 716 (719, Rn. 28). Aus der Literatur mit Details Kniesel in
Dietel/Gintzel/ders., Versammlungsgesetze, 17. Aufl. 2016, I Rn. 194 ff.; Höfling in Sachs, GG, Art. 8 Rn. 25 f.;
Gusy in Huber/Voßkuhle, v. Mangoldt/Klein/Starck GG I, 7. Aufl. 2018, Art. 8 Rn. 29. 

20 Zum Ganzen instruktiv Peine in Merten/Papier, HGR III, 2009, § 65 insbesondere Rn. 61 ff.; speziell fu ̈r 
den Schulbereich Rux, Schulrecht, Rn. 21 ff. 

21 Fu ̈r verbeamtete Lehrerinnen ko ̈nnen sich, meist bei der Frage der Rechtfertigung eines Eingriffs, 
Einschra ̈nkungen schon unmittelbar aus Art. 33 V GG ergeben; so etwa aus dem Streikverbot fu ̈r 
Beamtinnen als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums; dazu und zu dessen Vereinbarkeit mit 
Art. 11 II EMRK jetzt BVerfG, NJW 2018, 2695 = NVwZ 2018, 1121 (1127 ff., Rn. 136 ff.). Ferner mu ̈ssen 
Beamtinnen und Angestellte im O ̈ffentlichen Dienst sich auch im U ̈brigen an ihrer freiwilligen Na ̈he zum 
Staat festhalten lassen und im Rahmen der Verha ̈ltnisma ̈ßigkeitspru ̈fung eher als andere Bu ̈rgerinnen 
Abstriche im Grundrechtsschutz in Kauf nehmen; vgl. zu diesem „kleinen“ Gewaltverhältnis Brosius-
Gersdorf in Dreier, GGK II, 3. Aufl. 2015, Art. 33 Rn. 171; in 

den „Kopftuchfällen“ betont von BVerfGE 108, 282 (315 ff.) = NJW 2003, 3111 = NVwZ 2003, 1248 Ls. – 
Sondervotum Jentsch, Di Fabio und Mellinghoff. 

22 Nicht haltbar dagegen Kunig in v. Münch/ders., GG I, 6. Aufl. 2012, mit der pauschalen und 
unbegru ̈ndeten Kurzbehauptung, Art. 8 I GG gebe „Schu ̈lern kein Recht auf Fernbleiben vom Unterricht“; 
ebenso der Beschl. der Kultusministerkonferenz zur Stellung des Schu ̈lers in der Schule v. 25.5.1973, 12, 
abrufbar unter 
www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1973/1973_05_25_Stellung_Schueler.pd f 
(4.3.2019). 

23 Krit. zum praktischen Missverha ̈ltnis zwischen Befreiungen aus perso ̈nlichen und politischen Gru ̈nden 
auch Fu ̈ssel in Avenarius, Schulrecht, 482. 

24 Siehe zum Ganzen BVerwG, NVwZ 2014, 237 (239, Rn. 21) = NJW 2014, 804; BVerwGE 147, 362 (365 ff., Rn.
13) = NVwZ 2014, 81; Rux, Schulrecht, Rn. 151 ff., der von den Schulen treffend „als Keimzelle des 
(demokratischen) Gemeinwesens“ spricht. 

Seite 103 von 107



Schulrecht Fußnoten – Mai 2023

25 Mit Nachdruck Sterzel, KritJ 22 (1989), 307 (313 ff.); treffend auch Fu ̈ssel in Avenarius, Schulrecht, 482: 
„Will die Schule die Schüler zu mündigen Staatsbürgern erziehen, so muss sie ihnen auch politische 
Betätigung in angemessenem Rahmen gestatten“. 

26 Hesse, Grundzu ̈ge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl. 1995, Rn. 404: 
„Stück ursprünglich-ungebändigter unmittelbarer Demokratie“; BVerfGE 69, 315 (344 ff.) = NJW 1985, 2395; 
BVerfG, NJW 2001, 2459 (2460) = NVwZ 2001, 1024 Ls.; BVerfGE 128, 226 (250) = NJW 2011, 1201. 

27 Wer 16 Jahre alt ist, darf sich in Baden-Wu ̈rttemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig- Holstein und
Thu ̈ringen an den Kommunalwahlen, in Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein auch an 
den Wahlen zum jeweiligen Landesparlament beteiligen; vgl. zur Vereinbarkeit des Kommunalwahlrechts 
fu ̈r Minderja ̈hrige mit dem Grundgesetz BVerwG, NJW 2018, 3328 (3328 ff., Rn. 10 ff.). 

28 Entsprechende U ̈berlegungen haben die Umweltministerin von Flandern zwischenzeitlich ihr Amt 
gekostet: Boffey, The Guardian v. 5.2.2019, abrufbar unter 
www.theguardian.com/world/2019/feb/05/belgian-environment-minister-joke-schauvliege-claimed- 
children-climate-protests-a-set-up (4.3.2019). 

29 Bekannt ist die unter dem Stichwort „Vermutung für die freie Rede, Presse oder Kunst“ diskutierte, 
gesteigerte Schutzwürdigkeit von Kommunikation (Art. 5 I, III GG) in solchen Fragen, welche die 
Öffentlichkeit betreffen und allgemein interessieren: BVerfGE 7, 198 (208, 212) = NJW 1958, 257; BVerfGE 
120, 180 (203, 208), stRspr. Affirmativ statt vieler Schulze-Fielitz in Dreier, GGK I, Art. 5 I, II Rn. 162, 286 
(„Abwägungsleitlinie“); Wittreck in Dreier, GGK I, Art. 5 III (K) Rn. 56. 

30 Die sachliche Reichweite der Religionsfreiheit wird intensiv diskutiert; statt aller Walter, 
Religionsverfassungsrecht, 2006, 496 ff.; guter U ̈berblick bei Barczak, Jura 2015, 463 (466 f.). Siehe speziell 
zur Plausibilita ̈tskontrolle BVerfGE 138, 296 (329 f., Rn. 86 ff.) = NJW 2015, 1359 = NVwZ 2015, 884, stRspr; 
aus dem Schrifttum stellvertretend Morlok in Dreier, GGK I, Art. 4 Rn. 60, 92; Kokott in Sachs, GG, Art. 4 Rn. 
19. 

31 So aber jetzt suggeriert von dem FDP-Bundesvorsitzenden Lindner, zitiert nach N. N., FAZ.net v. 
10.3.2019, abrufbar unter www.faz.net/aktuell/politik/inland/schuelerdemos-fuer-klimaschutz-das- ist-eine-
sache-fuer-profis-16081172.html (11.3.2019). 

32 Die Existenz annehmbarer Ausweichmo ̈glichkeiten kristallisiert sich in Rspr. und Schrifttum als 
entscheidender Faktor fu ̈r die Genehmigung oder Versagung der Befreiung heraus; so zB BVerwG, NVwZ 
2014, 237 (240 ff., Rn. 26 ff.) = NJW 2014, 804. Speziell fu ̈r Versammlungen auch schon VG Berlin, SchuR 
1998, 122 (123) sowie VG Hamburg, NVwZ-RR 2012, 892 (894): keine Befreiung, soweit sich der 
Versammlungszweck „ebenso nachhaltig außerhalb der Unterrichtszeit verfolgen“ lässt; davon wiederum 
sei regelmäßig auszugehen, wenn es sich nicht um Spontanversammlungen 

handele; gleichsinnig Rux, Schulrecht, Rn. 340 f. Deutlich großzügiger unter Betonung des 
Selbstbestimmungsrechts aus Art. 8 I GG hingegen Sterzel, KritJ 22 (1989), 307 (313 ff.). 

33 Das Selbstbestimmungsrecht betonen etwa BVerfGE 69, 315 (343) = NJW 1985, 2395; BVerfGE 128, 226 
(250 f.) = NJW 2011, 1201; OVG Mu ̈nster, NVwZ 2017, 648 (649, Rn. 8 f.); näher Hoffmann-Riem in 
Merten/Papier, HGR IV, § 106 Rn. 92 ff.; Gusy in Huber/Voßkuhle, v. Mangoldt/Klein/Starck GG I, Art. 8 Rn. 
30; Barczak in Ridder/Breitbach/Deiseroth, Versammlungsrecht, 2. Aufl. 2019, § 15 VersG Rn. 290, iE. 
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34 Gleichsinnig Schulze-Fielitz in Dreier, GGK I, Art. 8 Rn. 35; Hoffmann-Riem in Merten/Papier, HGR IV, § 
106 Rn. 57; Kniesel in Dietel/Gintzel/ders., Versammlungsgesetze, I Rn. 134 f.; Barczak in 
Ridder/Breitbach/Deiseroth, Versammlungsrecht, § 15 VersG Rn. 290, 297, iE; aus der Rspr. BVerfGE 128, 
226 (251) = NJW 2011, 1201. Vgl. zu der Begrenzung dieses Rechts durch die Rechte Dritter Friedrich, DO ̈V 
2019, 55 (62). 

35 Lediglich exemplarisch: VG Mu ̈nster, Urt. v. 28.11.2014 – 1 K 2698/13, BeckRS 2014, 58794 Rn. 55. 

36 Bemerkenswert insofern die Einlassungen des nordrhein-westfa ̈lischen Schulministeriums, zitiert nach 
Ullrich, WDR v. 15.2.2019, abrufbar unter www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/dienstanweisung-friday-
for-future-100.html (4.3.2019); sowie von Bildungspolitikern aller Coleur: N. N., F. A. Z. Nr. 51 v. 1.3.2019, 1. 

37 Siehe nur den Gastbeitrag der Initiatoren der „Fridays for Future“-Proteste: Thunberg ua, FAZ.net v. 
15.3.2019, abrufbar unter www.faz.net/aktuell/wirtschaft/greta-thunberg-makes-the- case-for-climate-
action-16089369.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 (15.3.2019). 

38 Vgl. entsprechende Aussagen der Schu ̈lerinnen: „Wir machen unsere Hausaufgaben, die Politik nicht“, 
oder „Die a ̈ltere Generation klaut uns gerade unsere Zukunft“, zitiert nach Petersdorff/Bernau, F. A. S. Nr. 9 
v. 3.3.2019, 17, die den Klimaprotest auch in den gro ̈ßeren Kontext der Generationengerechtigkeit 
einordnen; dazu ferner Ru ̈ther, F. A. S. Nr. 10 v. 10.3.2019, 35. 

39 Terminus bei Barczak in Ridder/Breitbach/Deiseroth, Versammlungsrecht, § 15 VersG Rn. 290, iE. 

40 Anderer Auffassung grundsa ̈tzlich Rux, Schulrecht, Rn. 649 zum „klassischen“ Schülerstreik; zuvor schon 
Fu ̈ssel in Avenarius, Schulrecht, 481. 

41 In diesem Sinne speziell fu ̈r den Ausgleich von Art. 7 I und Art. 8 I GG VG Hannover, NJW 1991, 1000 
(1001) = NVwZ 1991, 504 Ls.; VG Berlin, SchuR 1998, 122 (123); VG Hamburg, NVwZ-RR 2012, 892 (894); 
Sterzel, KritJ 22 (1989), 307 (313); Fu ̈ssel in Avenarius, Schulrecht, 482; grundsa ̈tzlich ferner BVerwG, NVwZ 
2014, 237 (240 f., Rn. 26) = NJW 2014, 804; BVerwGE 147, 362 (365, 369 f., Rn. 12, 18) = NVwZ 2014, 81. 

42 Skeptisch gegenu ̈ber dem Faktor „Zeit“ bzw. „Quantita ̈t“ und „Umfang“ der von der Befreiung 
betroffenen Unterrichtseinheiten allerdings BVerwG, NVwZ 2014, 237 (241, Rn. 28) = NJW 2014, 804; 
BVerwGE 147, 362 (371 f., Rn. 20) = NVwZ 2014, 81; ebenso Rux, Schulrecht, Rn. 340. Eher wie hier dagegen 
VG Hannover, NJW 1991, 1000 (1001) = NVwZ 1991, 504 Ls.: Befreiung denkbar, wenn „sich der 
Unterrichtsausfall [...] in einem vergleichsweise geringen zeitlichen Rahmen“ hält; VG Saarlouis, Urt. v. 
28.8.2000 – 1 K 257/98, BeckRS 2000, 167768 Rn. 30; Sterzel, KritJ 22 (1989), 307 (314); Fu ̈ssel in Avenarius, 
Schulrecht, 482: Befreiung nur bei „geringfügig[em] Unterrichtsausfall“. 

43 Diese und weitere Kriterien nennt Fu ̈ssel in Avenarius, Schulrecht, 482. Gegen eine Abstufung nach dem 
Inhalt betroffener Unterrichtsinhalte dagegen wiederum BVerwGE 147, 362 (371 f., Rn. 20) = NVwZ 2014, 
81. 

44 In NRW wurden im Schuljahr 2015/2016 nur 84,8 % des Unterrichts planma ̈ßig erteilt; 1,8 % des 
Unterrichts sind ersatzlos ausgefallen: Ministerium fu ̈r Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen, Unterrichtserteilung/Unterrichtsausfall in der Primarstufe, in der Sekundarstufe I und in der 
Sekundarstufe II, 2016, 17, abrufbar unter 

45 Vgl. auch Sterzel, KritJ 22 (1989), 307 (314), der aber das Demonstrationsrecht fu ̈r vorrangig ha ̈lt. 
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46 Weiterfu ̈hrend zu dessen normativer Verortung und Reichweite Rux, Schulrecht, Rn. 184 ff. 

47 Eine Beru ̈cksichtigung der Zahl der antragstellenden Schu ̈lerinnen fordert allerdings BVerwGE 147, 362 
(370 f., Rn. 19) = NVwZ 2014, 81; speziell fu ̈r die Teilnahme an Versammlungen auch Fu ̈ssel in Avenarius, 
Schulrecht, 482. 

48 Grundlegend zum Spannungsverha ̈ltnis zwischen elterlichem Erziehungsrecht und den Grundrechten 
der Kinder im Schulbereich Rux, Schulrecht, 2017, Rn. 80 ff.; weiterfu ̈hrend gerade fu ̈r den religio ̈sen 
Bereich Schulze, Elternrecht und Beschneidung, 54 ff., 89 ff., 104 ff.; zu Konflikten zwischen Kindes- und 
Elternwille aus familienrechtlicher Perspektive ferner Röthel, JZ 2018, 803 (807 ff.). 

49 Diese spannende Frage ist rechtlich nicht einmal im Ansatz gekla ̈rt. Wo der eindeutige Wortlaut der 
Schulgesetze einer solchen Auslegung methodische Grenzen setzt, mu ̈ssten die mit der Sache letztlich 
befassten Gerichte die betroffene Norm dem BVerfG gem. Art. 100 I GG zur Kontrolle vorlegen. Alternativ 
ist fu ̈r den (theoretischen) Ernstfall aber auch denkbar, dass die betroffene Schu ̈lerin ihre Eltern vor den 
Familiengerichten auf die Abgabe der fu ̈r den Befreiungsantrag erforderlichen Willenserkla ̈rung in 
Anspruch nimmt, was freilich voraussetzt, dass ohne die Teilnahme an der Versammlung das Kindeswohl 
gefährdet ist (vgl. § 1666 I, III Nr. 5 BGB, §§ 151 Nr. 1, 157, 159 FamFG), wobei insoweit wiederum Art. 8 I 
GG zu beru ̈cksichtigen ist. 

50 Vgl. zur Religionsmu ̈ndigkeit und der entsprechenden Prozessfa ̈higkeit nur Unruh, 
Religionsverfassungsrecht, 4. Aufl. 2018 Rn. 71 ff.; BVerwGE 141, 223 (225 f., Rn. 15) = NVwZ 2012, 162. 

51 Zur Grundrechtsmu ̈ndigkeit speziell fu ̈r Art. 8 I GG etwa Sterzel, KritJ 22 (1989), 307 (314); Schulze-Fielitz 
in Dreier, GGK I, Art. 8 Rn. 56 mwN. Siehe im U ̈brigen zur dogmatischen Figur schon die Nachw. oben in Fn.
17. 

52 Ob die Verfahrenshandlungsfa ̈higkeit gem. § 12 I Nr. 2 VwVfG (gegebenenfalls analog) auch ohne 
gesetzliche Vorschrift (wie zB § 5 S. 1 RelKErzG) der Grundrechtsmu ̈ndigkeit folgt, ist umstritten; dafu ̈r 
mwN Ramsauer in Kopp/ders., VwVfG, 19. Aufl. 2018, § 12 Rn. 9. 

53 Schenke in Kopp/ders., VwGO, 24. Aufl. 2018, § 62 Rn. 6 mwN; vgl. für das Petitionsrecht jetzt OVG Berlin-
Brandenburg, NVwZ-RR 2017, 351 (352, Rn. 4 f.). 

54 Anders Rux, Schulrecht, Rn. 87 f., der in Konfliktfa ̈llen der Schule die Entscheidung u ̈berla ̈sst, ob dem 
Recht der Schu ̈lerin oder dem Elternrecht Vorrang gebu ̈hrt. Unklar Avenarius in ders., Schulrecht, 331 und 
Fu ̈ssel in Avenarius, Schulrecht, 482. 

55 Entsprechende Straftatbesta ̈nde sind formell (Art. 72 I, 74 I Nr. 1 Var. 2 GG) und materiell 
verfassungsgema ̈ß: BVerfG, NJW 2015, 44 (44 ff., Rn. 10 ff.) = NVwZ 2015, 151 Ls. 

56 Weiterfu ̈hrend zu Inhalt und Voraussetzungen entsprechender Maßnahmen Rux, Schulrecht, Rn. 421 ff. 
sowie speziell fu ̈r Maßnahmen bei „Schulschwa ̈nzen“ Rn. 387, 448. 

57 Insoweit ist die Rechtslage in den Bundesla ̈ndern ebenso uneinheitlich wie unu ̈bersichtlich; guter 
U ̈berblick bei Rux, Schulrecht, Rn. 390 ff. 

58 Soweit das Erziehungsrecht der Eltern betroffen ist, sind sie selbst taugliche Kla ̈ger; andernfalls ist nur 
die betroffene Schu ̈lerin Kla ̈gerin, die jedoch bei Minderja ̈higkeit nicht prozessfa ̈hig ist (Ausnahme: § 62 I 
Nr. 2 VwGO, s. o.) und durch ihre Eltern vertreten wird (§§ 62 I Nr. 1, 173 S. 1 VwGO, § 51 I ZPO). 
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59 Anders offenbar ohne na ̈here Begru ̈ndung VG Hannover, NJW 1991, 1000 (1000) = NVwZ 1991, 504 Ls.: 
Realakt und allgemeine Leistungsklage; wie hier aber zB (ebenfalls ohne Begru ̈ndung) OVG Mu ̈nster, 
Beschl. v. 22.12.2011 – 19 A 610/10, BeckRS 2012, 45091 Rn. 13. 

60 Diese Konstellation etwa bei OVG Mu ̈nster, Beschl. v. 22.12.2011 – 19 A 610/10, BeckRS 2012, 45091 Rn. 
13 ff. Hier ko ̈nnten die Schu ̈lerinnen fu ̈r das erforderliche 

Fortsetzungsfeststellungsinteresse insbesondere auf die Fallgruppen der Wiederholungsgefahr sowie des 
Grundrechtseingriffs bei typischerweise kurzfristiger Erledigung (Art. 19 IV 1 GG) verweisen; vgl. dazu im 
Allgemeinen BVerwGE 146, 303 (306 ff., Rn. 20 ff.) = NVwZ 2013, 1481, sowie Schenke, 
Verwaltungsprozessrecht, 15. Aufl. 2017, Rn. 579 ff. 

61 Andernfalls kommen allgemeine Feststellungsklagen und -antra ̈ge gem. § 43 I bzw. § 123 I VwGO in 
Betracht. Die Verwaltungsaktsqualita ̈t ist im Einzelfall gesondert festzustellen; s. etwa fu ̈r den 
Zeugnisvermerk wegen unentschuldigter Fehlstunden VG Saarlouis, Urt. v. 28.8.2000 – 1 K 257/98, BeckRS 
2000, 167768 Rn. 12 ff.; VG Hamburg, NVwZ-RR 2012, 892 (893); fu ̈r sonstige (Ordnungs-)Maßnahmen mit 
Unwerturteil Rux, Schulrecht, Rn. 1544. 

62 Vgl. fu ̈r den Meinungskampf gegen rechtsextremistisches Gedankengut zuletzt BVerfG, NJW 2018, 2861 
(2863, Rn. 30). 
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	17.2.2 Rechtliche Problematik: Anspruch auf Unterrichtsbefreiung?
	17.2.3 Ausblick und Einordnung


	18 Fußnoten

